
Jürgen Kampmann

„Den Bekenntnisstand der Gemeinde
achten und wahren“

/Von den praktischen roblemen mıiıt einer
Frucht des Kirchenkampfes in Westfalen!

Aussagen ber den Bekenntnisstand ıin der geltenden Rechtsord-
nung der Evangelischen Kirche VOo  - Westfalen

Wer eine Ausgabe der Kirchenordnung der Evangelischen e VO
Westfalen Z and nımmt, der trifft allererst auf den Abdruck der
ihr vorangestellten Grundartikel.? Nur wenige Sätze weıt 111.USS lesen,
bis Grundartike {{ auf die Formulierung stöfst, ass AIn der Van-
gelischen Kirche VO Westfalen evangelisch-lutherische, evangelisch-re-
formierte un! evangelisch-unierte (emeinden 1n Verantwortung VOTL ih-
Trem Bekenntnisstan: elıner TC verbunden“ sSind.? Anschliefßsend
wird entfaltet, welche Bekenntnisse 1n den Kirchengemeinden welchen
Bekenntnisstandes gelten: en Gemeinden gelten die altkirchlichen
Bekenntnisse (das Apostolische, das Nicaenische un! das Athanasıanı-
sche Glaubensbekenntnis), 1n en Gemeinden „wird die Theologische
rklärung der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche
VO  5 Barmen als eINe schriftgemäße, für den I Dienst der Kirche verbindli-
che ezeugung des Evangeliums beja  / An den Gemeinden utheri-
schen Bekenntnisstandes gelten die Augsburgische Kontfession, die
Apologie der Augsburgischen Konfession, die Schmalkaldischen Artı=-

Erweiterte und Anmerkungen erganzte Fassung eines ortrags 1Im Rahmen der
Feier des fünfzigjährigen Bestehens des NSUTUTS für Westfälische Kirchengeschichte

der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wiılhelms-Universität
Münster November 2008
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche VO  a Westfalen steht damit keines-
WCSS singulär da „Keıne der Grundordnungen, die nach dem etzten J1ege ent-
tanden SInd, sieht VO  - grundlegenden Aussagen ab ber uch die me1listen
VO früher her noch geltenden Kirchenverfassungen enthalten allgemeine Aussa-
geCn über die Bekenntnisgrundlage.” SO Benn, Ernst-Viktor: ekenntnisstand un!
Bekenntnisbindung. Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht (1962/1963
155177 1lta' 157
Kirchenordnung. Sonderdruck aus „Das Recht 1n der Evangelischen Kirche VO  .
Westfalen“. anı Januar 2008 Bieleteld 2008 Folgenden: EKvVvW.]| Grund-
artıkel {L,
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kel, der Kleine un! der TO Katechismus Martın Luthers”, An den (S@-
meinden reformierten Bekenntnisstandes ilt der Heidelberger atechn1s-
F#  mus”, AA den (Gemeinden unlierten Bekenntnisstandes vollzieht sich die
indung das Zeugnis der eiligen Schrift Verantwortung VOT den
altkirchlichen Bekenntnissen und den Bekenntnissen der Reformation

[)as ist eine Beschreibung, die erwarten lässt, ass es eın Leichtes
sSeın musste, für jede der Kirchengemeinden, aus denen die Evangelische
j 8 VO Westfalen besteht, Auskunft ber den jeweiligen Bekenn  15-
stand geben, und diese Erwartung wird verstärkt dadurch, ass 1mMm
dritten Grundartikel dezidiert zugesichert WITd: „Die Evangelische Kir-
che VO Westfalen achtet den Bekenntnisstand ihrer (Gemeinden un! C”
währt der ntfaltung ihres kirchlichen Lebens gemäls ihrem Bekenntnis-
stand freien Raum.”> Ja mehr nNOoch, dem (‚anzen wird auch eine unmıt-
telbar personale Komponente dadurch beigefügt, ass hinsichtlich der-
jenıgen, die als Ordinierte eıner Kirchengemeinde Dienst der erkun-
digung tun, ausdrücklich auf deren Bekenntnisstand hingewlesen wWird:
- Zum LDhenst Wort einer Gemeinde kann LLUI berufen werden, Wel

sich verpflichtet, den Bekenntnisstan der (Gemeinde achten un
wahren.”®

Welches Gewicht dem Bekenntnisstand der irchengemeinde den
Grundartikeln ZUgEMESSCNH wird, trıtt dann weıter dadurch hervor, ass
auch für einen LLIUT vorübergehend wahrgenommenen Verkündungs-
dienst ausdrücklich festgehalten WwWIird: „Der gelegentliche Dienst
Wort darf einem nnerhalb der Evangelischen C 1ın Deutschland
ordnungsgemäfs beruftfenen Diener nıicht deshalb verwehrt werden, weil

einem anderen als dem der (Gemeinde geltenden Bekenntnis anse-
hört; iıst jedoch verpflichtet, den Bekenntnisstand der Gemeinde
achten.“”? Und damıt nicht 1Jas (GGanze spiegelt sich sodann auch
1ın der Kirchenordnung selbst wilder, WEeiIll 1n deren Artikel ıIn wöortli-
cher ernahme der Formulierung aus Grundartike 111 festgestellt wird,
ass die Pfarrerinnen un Pfarrer verpflichtet sSind, „den Bekenntnis-
stand der Kirchengemeinde achten un wahren”,8 und Weinın Art-
kel 36 VO den Presbyterinnen un Presbytern verlangt, bei der
Einführung ın ihr Amt das Gelöbnis abzulegen: „Ich gelobe OL ott
un! dieser Gemeinde, das MIr übertragene Amt 1mM Gehorsam

Ebd  Ebd. Grundartikel 1808E: AD S Z C n  Art. 22 EKvVvW; C

308



(sottes Wort gemäfs dem Bekenntnisstand dieser (Gemeinde und ach
den Ordnungen der Kirche sorgfältig und treu auszuüben.”?

Und ass nicht LLUT das „kirchengemeindliche eitungspersonal” auf
den Bekenntnisstan: der jeweiligen Kirchengemeinde verpflichtet wird,
sondern ass die rage, welchem Bekenntnisstand 1119a  - zugehört, auch
die Gemeindeglieder betrifft und VO  aD} ihnen Entscheidungen bzw Festle-
SUNSCH verlangt, wird spatestens durch den Hinwels Artikel Ab-
Satz der Kirchenordnung eutlich, ass „Bestimmungen ber die (
meindegliedschaft für den Fall, ass sich das Gebiet VO Kirchengemein-
den verschiedenen evangelischen Bekenntnisstandes SALLZ oder teilweise
deckt,“ ”  MArC Kirchengesetz getroffen” werden.!®%

ehlende, nıicht widerspruchsfreie un!: alsche uskünfte ber den
Bekenntnisstand

a LL1UIL all diese Bestimmungen der aCcC völlig un! weithin auch in
der Formulierung unverändert se1it dem prL 1954 un amıt se1it
dem Inkrafttreten der Kirchenordnung der Evangelischen C VO
Westfalen gelten;*! eSs also eine ber mehr als fünf Jahrze.  e be-
stehende Rechtsetzung geht, sollte INan, WI1e gesagt, enken, ber den
Bekenntnisstand VO: westfälischen evangelischen Kirchengemeinden
lasse sich leicht verDbDın!  iche Auskunft erhalten.!? och WerTr sich dieser
Hoffnung hingibt, wird schnell enttäuscht.

Art Abs EKVW; a:2©,, Pırson betont mıiıt Recht, dass uch die
derartige Verpflichtung Nichtordinierter „insofern einen guten Sinn at] als durch
die Verpflichtung auf das Bekenntnis der nahe liegenden Gefahr gewirkt
wird, dass Kirchenvorsteher der Synodale, die Ja me1list über Erfahrung 1n
weltlichen Tätigkeitsbereichlen] verfügen, sich uch 1n ihrem kirchlichen Amt VOTI-

rangıg VO Gesichtspunkten weltlicher Zweckmälßsigkeit leiten lassen.“ Pirson,
Dieter: Evangelisches Kirchenrecht un Bekenntnis. Zeitschrift füır evangelisches

10
Kirchenrecht (2002) 173-196; 1Ta 192

11
Art Abs. EKVW; äa 11

Kirchenordnung der Evangelischen Kirche VO  - Westfalen. Vom Dezember
1953 Bieletfeld [1954]

12 Genährt wird diese Hoffnung uch durch einschlägige kirchenrechtliche Fachlek-
ture; Bielitz, Klaus: Begründung, Feststellung un Anderung des Bekenntnis-
tandes VO]  } Kirchengemeinden. Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 11
(1964/1965 382-359; Bielitz eröffnet selne Darstellung Aa 382, mıit der Be-
merkung: „Die 1mM Thema enthaltene rage wird 1mM Alltag der Kirchenbehörden für
den kKegelfall mit den herkömmlichen Mitteln des Kirchenrechts eintfach be-
Ntworten sein.“
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a) Im Internetauftritt der Evangelischen Kırche VO Westfalen

Im gegenwärtigen OILNzZ1ellen Internetauftritt der Evangelischen Kirche
VO Westfalen bekommt 111a azu die Auskunft //In der preufßischen
C also auch der Kirchenprovinz Westfalen wollte der
Kön1g |Friedrich Wiıilhelm 1L ] eiıne el  eitliche evangelische Kontfession.
IDDarum erlie{s 1817 die beiden protestantischen Kirchen einen ‚Uni-
onsaufruf’. och 1mM gleichen Jahr folgten die lutherische und die refor-
milerte Synode der Girafschaft Mark dem Aufruf, S1€e feierten
enama un vereinigten sich. ast alle (Gemeinden aten späater der
‚Union‘ be1i S50 wurde die westfälischeP ebenso übrigens WI1e€e die
rheinische elıne ‚unıerte E (Gemeinden lutherischer, reformierter
un! spater dann auch unl erter Tadıllon Sind eiınerCverbunden.

jeweiliger Bekenntnisstand (‚Lutherischer Katechismus’ der Heıdel-
berger Katechismus’) wird respektiert un! geschützt, trennt die E V all-

gelischen C’hristen aber In keiner Welse mehr./ 18
Leider ıst nıicht vermerkt, Wer diesen 1ın sich selbst widersprüchlichen

lext verfasst hat Denn die hier gegebene Auskunft stimmt
weder hinsichtlich der genannten historischen Fakten, och
hinsichtlich der Charakterisierung der kıgenar des Bekenntnis-
standes, och
hinsic  IC der Beschreibung der edeutung des Bekenntnisstan-
des 1n der Gegenwart.

Denn hat der Unionsaufruf Friedrich eims aAr nicht die
Ort genannte Wirkung en können, ass die Iutherische und die
formierte Provinzialsynode der Girafschaft Mark dem Aufruf des Önı1gs
gefolgt selen, gemeinsam das Abendmahl gefeiert hätten unı sich verel-
nıgt hätten das ist deshalb unmöglich, weil der Unionsaufruf des KÖ-
n1ıgs September 1817 erfolgte, die gemeinsame JTagung der Syno-
den 1n der Grafschaft Mark iın agen aber schon 1n den agen VO
bis 18 eptember 1817 stattfand.14 uch Sind cht eintfach „fast alle (e-

5So  U} n /www.ekvw.de /Kirchengeschichte-wes.75.0.html, Stand ()4.1 2008, 10.42

14 S0 ZU Beispiel dokumentiert schon VO resbac. Ewlald| Aktenstücke ZUT

Vereinigung der beiden märkischen Mınıisterien elıNer evangelischen esamtsy-
node un das Reformationsjubiläum 1in der Girafschaft Mark 1 Jahre . Jahr
buch des ereıns für die Evangelische Kirchengeschichte Westfalens (1916)
38-59 Vgl Neuser, Wilhelm Hieinrich]: Evangelische Kirchengeschichte Westfalens
1m Girundriß. Bielefeld 2002 Beıträge Z.UT Westfälischen Kirchengeschichte 22|]
144-150; ausführlich uch: Neuser, Wilhelm Hleinrich]: DIie Union VOT der Unıion

die Vereinigung der Iutherischen un: reformierten Kirchen der Grafschaft Mark
September 1517 Standftester Glaube. Festgaben ZUuU Geburtstag VO  -
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meinden“ spater der Unıion beigetreten.!” Im Gegenteil, ach 1850 en
cht weni1ige Kirchengemeinden Westfalen versucht, ihren zumelst
bis Zu Termın der 300-Jahr-Feier der Übergabe der Augsburgischen
Konftession 1830 erklärten Beıtrıtt Z Union expressı1s verbis revoz1ı1e-
ren.1©

ann Friedrich Gerhard (joeters herausgegeben VO:!  5 Heıiner Faulenbach. öln
1991 299-314

15 Auskunft (mıit einer dezidiert „unionsfreundlichen“ Tendenz der Interpretation)
über die Entwicklung nach 1835 1MmM Bereich der Grafschaft Mark ist finden bei
eppe, Heinrich: eschichte der Evangelischen Kirche VO  - Cleve-Mark und der
Provınz Westphalen. serlohn 1867 eppe, Heinrich: Zr Geschichte der Evan-
gelischen Kirche einland un: Westphalens 427 Rothert, H{ugo] Die
Minden-Ravensbergische Kirchengeschichte. Jahrbuch des ere1ins für Westfälische
Kirchengeschichte 31 (1930) 1-124, beschreibt den Sachverhalt für den ortigen
Bereich „Welche tatsächliche Stellun nahm 111a1l 1ın Minden-KRavensberg ZUX
Union eiın? Nach dem Bielefelder Synodalprotokoll (von 1293; 49) sind alle
(Gemeinden dieser ynode der Union beigetreten, mıiıt Ausnahme der reformierten
ın Bielefeld Dasselbe wird berichtet aus den >Synoden Herford, Lübbecke, nden,
LUr habe sich 1ın der Synode Lübbecke |Preufsisch| ()ldendortf den Namen lutherisch
vorbehalten, und 1n der ynode inden weıgere Volmerdingsen den Beitritt.“ KO-
thert fügt ber eb gleich hinzu: „Ganz richtig scheint diese Nachricht nicht
se1in.“ Und SC  er dann AA /9-54, In eiıner TI Reihe VO]  = Details, wI1e
der Unionsgedanke 1in der Praxıs der Kirchengemeinden twa bei der Feier des
Abendmahls gerade NIC| wirksam wurde un! WI1e INa  aD} versuchte, WE nıcht
ZUE Status qUO nte gelangen, doch mindestens die Beibehaltung der Iu-
therischen konfessionellen Prägung behaupten. den uch SONS 1n der
Kirchenprovinz Westfalen gegebenen Schwierigkeiten Danielsmeyer, Werner: Die
Evangelische Kirche VO] Westfalen. Bekenntnisstand, Verfassung, Dienst Wort
un! Sakrament. E veränderte ufl Bieleteld 1978 7/8-82, SOWI1Ee uch Neuser,
Wilhelm Hieinrich|: Die Krıse der Union 1ın der Grafschaft Mark den Jahren

1819 Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte 03 (1999) 17/1-204
16 Hartmann, TNS Chronik der Lutherischen Konferenz VO]  - Minden-KRavensberg.

Jahrbuch des ere1ns für die Evangelische Kirchengeschichte Westfalens
(1914/1915), 160-187, beschreibt al 161, die zunehmende kontessionell Iu-
therische Orientierung und Prägung der Pfarrerschaft ab twa 185U; vgl Laube,
Klaus Jürgen: DIie eschichte der Lutherischen Konterenz 1n Minden-Ravensberg.
Jahrbuch für Westftfälische Kirchengeschichte (1984), 125-146; dort 129 Be-
sonders Sundermeier, Iheo Mi1ss10n, Bekenntnis und Kirche Missionstheologische
Probleme des Jahrhunderts be1 Hahn. Wuppertal 1962, 79-88, beschreibt
detailliert die heftigen, besonders 1n Minden-KRavensberg in diesen Jahren geführten
Diskussionen die rage der Deutung der Union unı die Wahrun des
Iutherischen Bekenntnisses. eppe, Geschichte, 444, teilt mıt, dass namentlich die
Kreiss den Dortmund, Tecklenbur Unna, Wıttgensteıin, Slegen, oest,
Lüdenscheid 1852 „mut ernster, männlicher ede für das gute Recht der auf dem
(CConsensus der evangelischen (Gemeinden beruhenden Union als der eigentlichen
Grundlage des gesammten [!] evangelisch-kirchlichen Lebens der Provinz“, einge-
treten selen, 111USS ber dann aal 455, (wenn uch nicht näher spezifiziert,
doch die Sache selbst ber doch nicht unterdrücken könnend) vermerken, dass sich
1m Vorfeld der Tagung der Westfälischen Provinzialsynode 1856 „eıne bedeutende
Majorität für das Interesse des Confessionalismus” ergeben habe uch die Dar-
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Dass der respektierte und geschützte jeweilige Bekenntnisstand
der Kirchengemeinden erläutert wird mıiıt „Lutherischer Katechismus”
bzw ;‚Heidelberger Katechismus”, ass also der ekenntnisstan:
einfach gleichgesetzt wird mıt dem Katechismusgebrauch 1n den ( S
meinden, ist eın Fehlgriff Art Lasten der unlerten (Gemeinden:
denn ware dem dann eyx1istierten Ja überhaupt eine unıierten
(GGemeinden! uch 1ın den unilerten Kirchengemeinden steht aber entwe-
der der eine der der andere der beiden genannten Katechismen 1ın
eDraucCc der Katechismusgebrauch ist gerade nicht muiıt dem Be-
kenntnisstand in eINs setzen! Das ist schon bei der Landessynode
1953 dezidiert zr Ausdruck gebrac worden.!7

Schliefßlich Welchen Sinn hätte es überhaupt, das echtsgut des
Bekenntnisstandes eXpressı1s verbis den Grundar  eln und den
Artikeln der Kirchenor:  ung schützen, Ja mehr noch, VO den
Diensttuenden eın ausdrückliches Gelöbnis verlangen, dieses
Rechtsgut achten und wahren, WEe1Ill der Bekenntnisstand „die
evangelischen Christen aber keiner Weise mehr“ ennen würde? Es
waäre ar nıicht nachzuvollziehen, ass I1a  z mıt unverkennbarem

stellung des welıteren Geschehens bei Heppe (s Qa »  ) will dem nlie-
gCn der Kritiker des Unionsgedankens LLUT offenkundig keinerlei inneres Recht
zugestehen S1€e begibt sich schliefslich aa 456, vielmehr 1n die Niederung LLLl
verhohlener Polemik: „Von seinen Zielen ist freilich der modern-lutherische E OnN-
fessionalismus (als dessen Führer 1mM östlichen Teil der Proviınz die Superintenden-
ten |Ferdinand| Huhold Vlotho |Bauks, Pfarrer 2728 Nr 2907 un |Konrad]
Beckhaus OÖxter |Bauks, Pfarrer 28 Nr. 348], SOWI1e die Pastoren Karl| Kuhlo 1

Valdorf |Bauks, Pfarrer 285 Nr un |Clamor] Huchzermeyer
Schildesche |Bauks, Pfarrer 223 NrT. anzusehen sind,) dermalen noch fern;
doch wird derselbe voraussichtlich denselben (wenigstens vorübergehend) näher
kommen, als bıs jetz geschehen ist. Je gefährlicher un: verderblicher daher diese
krankhafte Bewegung der eıt für die HANZE Provinzialkirche werden droht,

ertreulicher MU: die este Haltung erscheinen, welche die Provinzialsynode auf
dem Standpunkt der evangelischen Union bis dahin unverrückt behauptet hat.”
Wıe tendenz1iÖös und sich damiıt hinsichtlich dieser rage wissenschaftlich selbst
diskreditierend die Darstellung Heppes ist, erwelıist sich eindrücklich uch daran,
dass In das seinem Buch, aa} 52/-566, beigegebene alphabetische „Sach-
und Namenregister” die Namen der UVO genannten Unionskritiker nicht aufge-

hat und als einz1ges Stichwort, das auf die ematik verweist, AL
therısche römungz und Agıtatıon 1n der Provınz Westphalen” (a.a.Q., 561)
verwendet während hingegen begrifflich „Unionsfreundlichkeit der Reformier-
ten  e (a.a.Q., 565) neben „Unıion der evangelischen Conftfessionen“ (a.a.O., 564)
besonders auswelst.
„Der Berichterstatter welst darauf hin, da{fs 1Ne Aussage über den Gebrauch des
Katechismus nicht den Bekenntnisstand der Gemeinde festlege.” 50 Verhandlungen
der Westfälischen Landessynode. (ordentliche) Tagung VO'! bis Oktober
1953 und November un Dezember 1953 Statt Handschrift gedruckt.
Bielefeld 1954
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Aufwand echtsgut schützt dem doch angeblich keine irgendwie
mehr erhebliche Wirklichkeit eignet!

Im Pfarralmanach

An der Beobachtung, ass sich die Evangelische Kirche VO Westfalen
mı1t e11er Auskunft ber den Bekenntnisstan:! der Kirchengemeinden
Aaus denen ö1 besteht schwertut kommt INa  ; auch eım Heranziehen
anderer Informationsquellen cht vorbei kın allgemein der Oftentlich-
eıt zugängliches Verzeichnis dem INa sich ber den Bekenntnis-
stand der Kirchengemeinden VeErgeEWISSCIN könnte, ibt es nicht Und
auch das IN für den Dienstgebrauch” bestimmte er dennoch
öffentlichen Bibliotheken ohne welteres zugängliche) „Verzeichnis der
Kirchengemeinden, Kirchenkreise, erbände, Amter und Einrichtungen
der Evangelischen Kirche VO Westfalen und ihrer Amtsträger”“ ennt
1Ur den der jeweiligen Kirchengemeinde eDrauc befindlichen
Katechismus,!® schweigt sich aber ber den jeweiligen Bekenntnisstand
aus Allerdings lässt sich aus diesem Verzeichnis rheben ass Ce11Ee
nicht kleine Anzahl westfälischer evangelischer Kirchengemeinden e1Ne
dezidierte Konfessionsbezeichnung ihrem kigennamen
„Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Xsetadt der „Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde Yhausen Eıne Vielzahl anderer
Gemeinden tragt aber intfach 11UTr die Bezeichnung „Evangelische
Kirchengemeinde dorf“ ohne ass aber erkennbar würde welchem
der Tel den Grundartikeln beschriebenen Konfessionsstände die
bezeichneten Kirchengemeinden zugehören

Verzeichnis der Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Verbände, MmMtier und
Einrichtungen der Evangelischen Kirche VO  > Westfalen unı ihrer mtsträger.
Bielefeld; erscheint aktualısiert ı unregelmäfßigen Abständen, zuletzt 2006 Die-
sSes Verzeichnis ist einzusehen etw. der Unihıversitäts- un Landesbibliothek
Münster ber uch Reihe anderer Ööffentlicher Bibliotheken Nordrhein-
Westfalen unı anderen Bundesländern
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C) Im Gemeindebuch

uch das allerjüngst erschienene, VO Jens urken 1mM Auftrag der
Evangelischen Ta VO Westfalen herausgegebene un! mıiıt deren
Copyright versehene, insofern also zumindest halbamtlichen Charakter
tragende sogenannte „Gemeindebuch”,1 das die Geschichte der CVaANSEC-
iıschen Kirchengemeinden In Westfalen VO den Anfängen bis ZUT (3@-
genwart darzustellen sich bemüht, hilft ZUT ärung der rage ach dem
Bekenntnisstand nicht planmäfsig weıter.

In der Einleitung sich LLUT der Hınwels, ass die gabe ber
den jeweiligen Katechismusgzebrauch der offiziellen des tichjahrs 2002
entspreche;*° den Begriff „Bekenntnisstand”, Ja selbst den der JUmIOnNn
sucht 11111l 1n der Einleitung diesem ogroßen geschichtlichen Werk VEeI -

geblich. Dies überrascht mehr, als das Gemeindebuch E für sich
Nspruc nımmt, em Nachschlage- un Grundlagenwerk für die (je

chichte der Kirchengemeinden auf dem Gebiet der Evangelischen Kır-
che VO Westfalen se1n wollen.21! Gehört der Bekenntnisstan: als
ach der Kirchenordnung achntende und wahrende Eigenscha
cht den historischen WI1e auch gegenwärtigen theologischen
„Grunddaten“” elıner Kirchengemeinde?

Systematisch nımmt urken jedenfalls nicht Untersuchung,
un! auch dem in konfessioneller Hinsicht 1U einmal juristisc exyx1ıistent
(Gewesenen tragt cht durchgängig 1n gleicher Weise Rechnung:
Während etwa die Geschichte der Reformierten Kirchengemeinde BO-
chum LLUTI 1m en der arstellung der Lutherischen irchenge-
meinde Bochum (und der aus ihr 1 ahrhunder dann durch
Vereinigung miıt der reformierten Gemeinde entstandenen vereiniıgten
Evangelischen Kirchengemeinde Bochum) Erwähnung findet,?? ja 1n der
zugehörigen Series Pastorum Al die Pfarrstelle der einst selbständigen
Reformierten (Gemeinde einfach als /I3 Pfarrstelle  44 der Evangelischen
irchengemeinde Bochum ausgewlesen wird,2$ werden die Abrisse TUr

emeindegeschichte der bis ZAE Jahr 2005 eigenständigen irchenge-
meinden Altena-Lutherisch un! Altena-Reformiert Je für sich separat

19 urken, Jens LDIie evangelischen (GGemeinden 1ın Westfalen. Ihre Geschichte VO
den Anfängen bis ZUT Gegenwart. Band Ahaus bis üsten. Im Auftrag der
Evangelischen Kirche VO  - Westftfalen. Bielefeld 2008 Schriften des Landeskirch-
lichen Archivs der Evangelischen Kirche VO Westfalen 11]
S50 urken, (Gemeinden 1/

21 AaO.
aa 205717

AUaO: 2721
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dargestellt** auf die dann aus der Fusion der beiden (GGemeinden
e  ete Evangelische Kirchengemeinde Altena wird 1n beiden Artikeln
dann jeweils einem Satz verwlesen; die danach eingetretenen reig:
nısSse sSind dann bei der Geschichte der Evangelisch-Lutherischen Kır-
chengemeinde Altena vermerkt!25 iNSiC  S ist dieses erfahren auf I
den Fall nicht

mmerhin finden sich 1mM Flie{istext des Gemeindebuches bei ein1gen
Kirchengemeinden Aussagen ber deren Bekenntnisstand bzw onfes-
1o0nsnamen. Einige Beispiele selen genannt:
a) A ren 1.4.1993 ! anderte die Gemeinde ihren Namen 1n Evange-

lisch-Lutherisch: Kirchengemeinde olsen-Ahle.”26
„1970 wurde onneberg als selbständige evangelisch-lutherische Kır-
chengemeinde gegründet, als ahresbeginn die Kirchengemeinde
Valdorf dreigeteilt wurde“‘ .27

C) Zum 1.1.2005 wurden die lutherische un! die reformierte
Kirchengemeinde Altena AT „Evangelischen Kirchengemeinde A
tena  44 vereinigt. Der Bekenntnisstand der Kirchengemeinde
autete evangelisch-uniert”.?$

Diese Tel Angaben beziehen sich allesam auf Ereignisse, die den Be-
kenntnisstand der jeweiligen (Gemeinden 1mM aufe der etzten 1er Jahr-
zehnte betroffen en und damit also den Zeliıtraum tallen, in dem
die Grundartikel der Evangelischen Kirche VO Westfalen unverändert
1in e  o standen. Das lässt die rage aufkommen: Sollte der Bekennt-
nısstand einer Kirchengemeinde vielleicht doch verändern seıin? Was
das Gemeindebuch azu 1n Einzelfällen notliert, scheint 1es jedenfalls
auf den ersten IC bestätigen. Wenn dem aber se1n sollte Wer
hätte angesichts der explizit gelobten Verpflichtung aller, die der
Leitung der Kirchengemeinde teilhaben, deren Bekenntnisstand ach-
ten un wahren, denn ec un aCc. solche Veränderungen
Bekenntnisstand bewirken und ihnen zuzustimmen ??*

24 a.a.Q., 30-37 bzw 37-30
25 aa bzw
26 A.a.O., 073

Aa 263
28
29

A.a.O.,
Pirson, Kirchenrecht 186, führt duUs, dass der Kirchenleitung besondere Befug-
NlıSsSe AA Wahrung des Bekenntnisse bei der Aufsicht über die Kirchengemeinden
eingeräumt würden dies trifft ber auf die Situation In der Evangelischen Kirche
VO]  a} Westfalen nicht Z da hier sämtlichen Personen, die der Ausübung kirchli-
cher Leitung Anteil haben, auf jedweder Ebene des kirchlichen Leitungsaufbaus die
Verpflichtung ZUT Achtung und Wahrung des Bekenntnisstandes auferlegt ist.
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Im Kirc  ıchen Amtsblatt

Die einz1ge Quelle, die definitive Uuskun: xibt ber den Bekenntnis-
stand VO Kirchengemeinden, ist das Kirchliche Amtsbla Solche
Auskunft ist ort aber STETS LLUTL 1 Einzelfall aus jeweils gegebe-
1E ass en bei parochialen Veränderungen, insbesondere
1m der juristischen Neukonstituierung eiıner Kirchengemeinde
denn diese geht Ja nicht aus einem „konfessionellen Niemandsland”“ her
vorgeht, sondern Aaus der Fusıiıon bestehender und damit auch hin-
sichtlich ihres Bekenntnisstandes gepragter un! definierter Kirchenge-
meıinden.?!

och auch die Auskünfte des Amtsblattes helfen 11Ur begrenzt wel-
ter, denn für die Vielzahl der se1t langen Jahrzehnten un: ahrhunderten
bestehenden Kirchengemeinden INla  - ort eiıne Angaben und
damit auch eiıne Aussage deren Bekenntnisstand den Fällen der
euformierung einer Kirchengemeinde wird indes vermerkt, welcher
Bekenntnisstand für die jeweilige NeuUue Kirchengemeinde gilt wWwI1e ZU

eispie. 1MmM der ben erwähnten, 2005 1IeEU 1Ns juristische en SC
Tetenen Evangelischen Kirchengemeinde ena

Auf welchem Wege die Entscheidung ber deren unlierten Bekennt-
nısstand indes zustande gekommen ist, geht auch aus der Veröftfent-
ichung 1mM rchlichen Amtsblatt cht hervor eINe solche Mitteilung
dort inden, stünde auch schon deshalb aum erwarten, weil eiıINe
kirchengesetzliche Regelung Z.UTXT „Neufeststellung” des Bekenntnisstan-
des gar nicht exıstert.

Dennoch Sind nicht LLUT 1mM Altenas Veränderungen
ekenntnisstan: eiıner Kirchengemeinde VOTSCHOMUIMMEN worden und
ZWAaT dergestalt, ass der ekenntnisstan:! mancher bestehenden Kır-
chengemeinde mıt deren Juristischem Erlöschen „vergangen” ist etwa
1m der Evangelisch-Lutherischen Lukas-Kirchengemeinde agen,
die ZU Januar 2003 fusioniert wurde miıt den Evangelischen rchen-

Kirchliches Amtitsblatt der Evangelischen Kirche VO  > Westfalen. Bielefeld 194 53—
2008; fortan: KABI EKVW.

31 S50 uch die Beschreibung bei Bielitz, Begründung 382 „Die Begründung des
Bekenntnisstandes wird bei der Neuerrichtung VO  > Kirchengemeinden praktisch;
dabe1i olg die LEUE Gemeinde dem Bekenntnisstand der Muttergemeinde. [ )as
Prinzıp äfst sich angesichts der Aufteilung des aNnzZenN ın rage kommenden (20-

32
biets auf Kirchengemeinden lLückenlos durchführen.“

KABRI EKVW 2004, 389; vgl dazu uch Murken, Gemeinden 1I 3:
3 Schon Bielitz, Begründung 383, hält fest „Für die Anderung des Bekenntnisstan-

des einer Kiırchengemeinde mi1t rechtlich und tatsächlich konstitutiver Wirkung
Sind geordnete Verfahren nicht vorgesehen”.
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gemeinden Hagen-Philipp-Nicolai1 und Hagen-Petrus;** für die daraus
entstandene eUue Evangelische Melanchthon-Kirchengemeinde agen
wurde dann der Bekenntnisstand evangelisch-uniert festgesetzt.° Das
el ass enjenigen Gemeindegliedern, die his dahin der Evangelisch-
Lutherischen Lukas-Kirchengemeinde agen angehört hatten, mıiıt der
Gemeindefusion eın Wechsel ihres Bekenntnisstandes auferle worden
ist, WI1e auch VO  - dem dort diensttuenden Pfarrer, der ber die Fusıiıon
der (Gemeinden hinaus Ort 16 (aus kirchenrechtlicher Perspektive
gesehen OIfenDar verlangt WAäarL, ass bis Z den utheri-
schen Bekenntnisstand seliner Kirchengemeinde achtete und wahrte,
VO 1.1.2008 aber den unlerten Bekenntnisstand der rchen-
gemeinde.*®

Solche zeigen, ass die rage des Bekenntnisstandes zumindest
in der Jüngsten Vergangenheit ın der Evangelischen TC VO  - estfa-
len em Anschein ach 1n einer Welse gehandhabt worden ist, VO der
LLUT schwer erkennen ist, wWI1e S1e miıt der tention, aus der heraus
1953 die Grundartikel (wie die Kirchenordnung insgesamt) formuliert
worden sind, 1n Einklang bringen ist

34 urken, Gemeilnden 1I /62, STA
35 50 ABRBI EKVW 2002, 356; vgl dazu uch urken, Gemeinden { /62 Eın

offenbar vergleichbares Vorgehen ist für die Fusion der Evangelisch-Lutherischen
Christus-Kirchengemeinde Wıtten mit der Evangelischen Kirchengemeinde Heven
festzustellen für die aus diesen beiden Kirchengemeinden Ne  e gebildete Evange-
lische Irımitatis-Kirchengemeinde Wiıtten wurde der Bekenntnisstand „evangelisch-
unlert“ (bei Nutzung des Lutherischen Katechismus) festgesetzt; erein1gung der
Evangelischen Kirchengemeinde Heven und der Evangelisch-Lutherischen
Christus-Kirchengemeinde Witten. Urkunde über die Vereinigun der
Evangelischen Kirchengemeinde Heven un! der Evangelisch-Lutherischen hrıs-
tus-Kiırchengemeinde Wıtten Bieleteld, November 2005 Amtsblatt für den

e1g7ierungsbezirk Arnsberg mıiıt Offentlichem Anzeı1ger 2006 Nr. Z Januar 2006

a.a.QU., 762 S Die geschilderten Beobachtungen sprechen nicht unbedingtdafür, dass bei dem noch VO  - Bielitz, Begründung 383, VOT vier Jahrzehnten als
selbstverständlich dargestellten Verfahren verblieben ist; dass KirchenleitungenBekenntnisstandsfragen miıt „großel[r] Behutsamkeit  ‚04 behandeln pflegten.
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emühungen die Feststellung des Bekenntnisstandes iın der
westfälischen Kirchenprovinz VOT Inkrafttreten der Kirchenord-
nun der Evangelischen Kirche VO Westfalen

a) Wechselnde etonung VO Union und konfessioneller Pragung 1im
19 und in der ersten Hälfte des Jahrhunderts

er rage steht, ass der Bekenntnisstand einer Kirchengemeinde eın
aus ihrer jeweiligen Geschichte mitgebrachtes Gzi3f ist ass DE est-
stellung des jeweiligen Bekenntnisstandes die rage ach der histori-
schen (Genese ahe leg Diese rage beantworten, stellt eiINe kirchen-
geschichtliche Aufgabe dar ILhese hat 1i den hinsichtlich se1liner
jJuristischen Relevanz für die Kirchengemeinden unklaren Unionsaufruf®”
Friedrich eiIms 1{1 (der ja keine Unionsurkunde und schon gal nicht
eiINeEe Unionsanordnung darstellt) Brisanz SCW ONNECI. Es ist 1er nicht
Kaum, 1es 1MmM Detail nachzuzeichnen genere ist aber testz  alten,
ass CS einen wiederholten Wechsel der Grundtendenz Sachen
„Union”“ gegeben hat eıne kurze ase VO. nionsbegeisterung
1817° hat sich dann 1mM ahrhunder eiInNne lange ase des Strebens
un Verlangens ach kontessioneller Bestimmtheit angeschlossen,*? als

3/ den Faksımile-Abdruck des VO  an Friedrich iılhelm 111 eigenhändig korriglerten
Entwurfs des Unionsaufrufes bel Goeters, [ohann] Firiedrich| Gerhard/Mau:, Ku-
dolfe DIie Geschichte der Evangelischen Kirche der Unmnon. Die Antänge
der Union unter landesherrlichem Kirchenregiment (1817-1850). Leipz1g 19972

88-9()
dazu Neuser, Wilhelm Heinrich: Die Unıiıon VOT der Union die Vereinigung der

Iutherischen un reformierten Kirchen der Grafschaft Mark September 1817
Standfester Glaube Festgaben Z Geburtstag VO  a ann Friedrich (Jer-

hard (‚oeters herausgegeben VO Heiner Faulenbach. öln 1991 299-314; dort
305-312 weilıter Neuser, iılhelm Hleinrich|: Der Kampf die presbyterial-

U odale Ordnung auf der westfälischen Synode Lippstadt 1819 Jahrbuch für
Westfälische Kirchengeschichte (1986) G R Vgl ber für 1ne Perspektive
über Westfalen hinaus uch schon endlian' Walter: DIie Reformationsjubelfeiern
In Berlin uUun:! Brandenburg. Jahrbuch für Brandenburgische Kirchengeschichte 15
(1917), 6-10'

U dazu Danielsmeyer, Kirche, 126; 145 Vgl Neuser, Wilhelm Hieinrich!: Die
Krise der Union 1ın der Girafschaft Mark 1n den Jahren 1818/1819 Jahrbuch für
Westfälische Kirchengeschichte (1999), 171204 weıter Kampmann, Jürgen:
DIie Lutherische Konferenz VO)]  5 Minden-KRavensberg. Werden und Wandel einer
kontessionell prägenden Instiıtution 1n elıner Kegıon der evangelischen Kirche West-
falens /u den konfessionellen Prägungen 1n Westfalen 1n Vergangenheit und (Ge-
geNWart. Ötte, Hans/Beyer, Michael/ Winter, Christiano Landeskirchen-
geschichte. Konzepte und onkretionen. Tagung des Arbeitskreises Deutsche
Landeskirchengeschichte 1m Kloster melungsborn VO! bis 371 Maärz 2006
Leipzig 2008 Herbergen der Christenheit Sonderband Studien Z deut-
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deren kirchenrechtliche Frucht INa  z die sogenannten Bekenntnisparagra-
phen ZUT!T Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung aus dem Jahr 185540
begreifen kann, die erstmals das bleibende eDen- un! Miteinander VO  -

Kirchengemeinden differierenden Bekenntnisstandes 1n doch eın und
derselben Provinzialkirche unter einer gemeınsamen Kirchenleitung be-
schrieben haben.4! An eine dann wieder mehr für die Union aufgeschlos-
sene ase 1imM Zeitalter der Industrialisierung besonders des Ruhrge-
biets42 chloss sich aber wieder eın Erwachen der rage ach der

schen Landeskirchengeschichte 49-66; dort 53 (samt Anm. 20) uch aufßer-
halb der Provınz Westfalen gab schon frühzeitig Auseinandersetzungen die
Unionsfrage; dazu Wendland, Walter: Schwierigkeiten 1n der Durchführun der
Union VO  - 1817 Jahrbuch für Brandenburgische Kirchengeschichte Y4-
107
Von dem Bekenntnisstande der evangelischen Kirche iın Westfalen und der
Rheinprovinz. Abgedruckt 1n IThümmel, Gerhard/Dalhoff, Erich/Löhr, Walther
2g Evangelisches Kirchenrecht In einland un! Westfalen. sSammlung kir-
chenrechtlicher Gesetze. Kirchenordnung und andere Grundgesetze. Bear-
beitet VO  5 Gerhard Ihümmel Bielefeld 1950] Die evangelischeKirche Westfalens un der Rheinprovinz gründet sıch auf die Heilige Schrift Alten
un Neuen JTestaments, als die alleinige un vollkommene Richtschnur ihres Jau-
bens, ihrer Lehre und ihres Lebens un: erkennt die fortdauernde Geltung ihrer
ekenntnisse H Diese 1n Geltung stehenden Bekenntnisse sSind aufßer den
alten, allgemeinen der n Christenheit, lutherischerseits: die AugsburgischeKonfession, die Apologie der Augsburgischen Konfession, die Schmalkaldischen
Artikel un! der Kleine und Große Katechismus Luthers; reformierterseits: der
Heidelberger Katechismus. Da, lutherischerseits die Konkordienformel, der
reformierterseits die Augsburgische Konfession kirchenordnungsmäßig besteht,
bleiben uch diese 1ın Geltung. DIie unılerten Gemeinden bekennen sich teils dem
Gemeinsamen der beiderseitigen Bekenntnisse, teils folgen S1e für sich dem Iu-
therischen der reformierten Bekenntnisse, sehen ber 1n den Unterscheidungs-lehren kein Hındernis der vollständigen Gemeinschaft Gottesdienst, den
heiligen Sakramenten un den kirchlichen Gemeinderechten. 11L Unbeschadet
dieses verschiedenen Bekenntnisstandes pflegen sämtliche evangelischen (GGemein-
den, als Glieder eliner evangelischen Kirche, Gemeinschaft Verkündigung des
gyöttlichen Wortes und 1n der Feler der Sakramente un! stehen mıiıt gleicher Berech-
tigung 1n einem Krelis- un Provinzial-Synodal-Verbande un! unter derselben hÖö-
heren kirchlichen Verwaltunderen kirchenrechtliche Frucht man die sogenannten Bekenntnisparagra-  phen zur Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung aus dem Jahr 18554  begreifen kann, die erstmals das bleibende Neben- und Miteinander von  Kirchengemeinden differierenden Bekenntnisstandes in doch ein und  derselben Provinzialkirche unter einer gemeinsamen Kirchenleitung be-  schrieben haben.“ An eine dann wieder mehr für die Union aufgeschlos-  sene Phase im Zeitalter der Industrialisierung besonders des Ruhrge-  biets® schloss sich aber wieder ein neues Erwachen der Frage nach der  schen Landeskirchengeschichte 7] S. 49-66; dort S. 53 (samt Anm. 20). — Auch außer-  halb der Provinz Westfalen gab es schon frühzeitig Auseinandersetzungen um die  Unionsfrage; s. dazu Wendland, Walter: Schwierigkeiten in der Durchführung der  Union von 1817. Jahrbuch für Brandenburgische Kirchengeschichte 16 (1918), S. 94-  40  JTOK  Von dem Bekenntnisstande der evangelischen Kirche in Westfalen und der  Rheinprovinz. Abgedruckt in: Thümmel, Gerhard/Dalhoff, Erich/Löhr, Walther  (Hgg.): Evangelisches Kirchenrecht in Rheinland und Westfalen. Sammlung kir-  chenrechtlicher Gesetze. Bd. 1. Kirchenordnung und andere Grundgesetze. Bear-  beitet von Gerhard Thümmel. Bielefeld o. J. [1950]. S. 12: „8 I. Die evangelische  Kirche Westfalens und der Rheinprovinz gründet sich auf die Heilige Schrift Alten  und Neuen Testaments, als die alleinige und vollkommene Richtschnur ihres Glau-  bens, ihrer Lehre und ihres Lebens und erkennt die fortdauernde Geltung ihrer  Bekenntnisse an. | S II. Diese in Geltung stehenden Bekenntnisse sind außer den  alten, allgemeinen der ganzen Christenheit, lutherischerseits: die Augsburgische  Konfession, die Apologie der Augsburgischen Konfession, die Schmalkaldischen  Artikel und der Kleine und Große Katechismus Luthers; reformierterseits: der  Heidelberger Katechismus. Da, wo lutherischerseits die Konkordienformel, oder  reformierterseits die Augsburgische Konfession kirchenordnungsmäßig besteht,  bleiben auch diese in Geltung. Die unierten Gemeinden bekennen sich teils zu dem  Gemeinsamen der beiderseitigen Bekenntnisse, teils folgen sie für sich dem lu-  therischen oder reformierten Bekenntnisse, sehen aber in den Unterscheidungs-  lehren kein Hindernis der vollständigen Gemeinschaft am Gottesdienst, an den  heiligen Sakramenten und den kirchlichen Gemeinderechten. | S II. Unbeschadet  dieses verschiedenen Bekenntnisstandes pflegen sämtliche evangelischen Gemein-  den, als Glieder einer evangelischen Kirche, Gemeinschaft in Verkündigung des  göttlichen Wortes und in der Feier der Sakramente und stehen mit gleicher Berech-  tigung in einem Kreis- und Provinzial-Synodal-Verbande und unter derselben hö-  heren kirchlichen Verwaltung.“  41  S. zum komplizierten Prozess der Entstehung der Bekenntnisparagraphen Daniels-  42  meyer, Kirche S. 128-141.  Bei der aufgrund des mancherorts großen Zuzugs von Menschen erforderlichen  Abpfarrung neuer Kirchengemeinden scheint die Frage des Bekenntnisstandes  kaum eine Rolle gespielt zu haben; s. Jähnichen, Traugott: Die Errichtung neuer  Kirchengemeinden im Ruhrgebiet — Ein historischer Überblick. In: Brakelmann,  Günter/Jähnichen, Traugott (Hg.): Kirche im Ruhrgebiet. Ein Lese- und Bilder-Buch  zur Geschichte der Kirche im Ruhrgebiet von 1945 bis heute. Im Auftrag des  Vereins zur Erforschung der Kirchen- und Religionsgeschichte des Ruhrgebiets her-  ausgegeben unter Mitarbeit von Karin Celen u. a. Essen 1991. S. 11-17; s. dort be-  sonders S. 11-14. Vorrangig schienen besonders die kirchliche Hinwendung zur  Arbeiterschaft und die seelsorgliche Begleitung besonders geprägter Bevölke-  319Z° komplizierten Prozess der Entstehung der Bekenntnisparagraphen Daniels-

4°
AA  / Kırche 128-141
Be1l der aufgrund des mancherorts grofßen Zuzugs VO Menschen erforderlichen
Abpfarrung Kirchengemeinden scheint die Trage des Bekenntnisstandes
aum 1ine Rolle gespielt aben; Jähnichen, raugott: IDIie ErrichtungKirchengemeinden 1 Ruhrgebiet FEın historischer Überblick. Brakelmann,
Günter /Jähnichen, raugott Hg.) Kırche 1m Kuhrgebiet. Eın Lese- un Bilder-Buch
AT Geschichte der Kirche 1M Ruhrgebiet VO  3 1943 b1s heute Im Auftrag des
Vereins Z Erforschung der Kirchen- und Religionsgeschichte des Ruhrgebiets her-
ausgegeben unter Mitarbeit VO  5 Karın C elen Essen 1991 11-17; dort be-
sonders 11-14 orrangig schienen besonders die kirchliche Hinwendung Z.UT
Arbeiterschaft un! die seelsorgliche Begleitung besonders gepragter Bevölke-
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BekenntnisbindungFEnde der Weimarer epubli und 1m Rahmen
der ekennenden IC erst recht den Jahren des Kirchenkampfes
an 43 50 wurde schon bel der ersten Zusammenkuntft der altpreufsischen
Bekenntnissynode 1mM Maı 1934 1n Wuppertal-Barmen beschlossen: „Die
Bekenntnissynode der EvangelischenI der altpreufßischen Union
tragt der Neubesinnung auf die reformatorischen Sonderbekenntnisse
Rechnung, indem S1€e ihre (Gemeinden aufruft, die Bedeutung ihres Be-
kenntnisses für den Aufbau der Gemeinde erkennen und ihren Be-
kenntnisstand festzustellen.‘44

Dieser Beschluss lässt erkennen, ass INa  - schon ZU damaligen
Zeitpunkt OfIfenDar nicht 1ın der Lage WAar, dezidierte Aussagen ZU
Bekenntnisstand der Kirchengemeinden machen. Den Bewels aTtfur
kann 111a In den en des westfälischen Konsistoriums tinden Dort
hatte beispielsweise der Dortmunder Pfarrer Martın allmann#* ANSC-
fragt, wWwI1e die der Bestätigung seliner Berufungsurkunde ZU Pfarrer
der Petr1i-Nicolai-Kirchengemeinde enthaltene Formulierung „unter
Verpflichtung auf den historischen Bekenntnisstand der Gemeinde”“
verstehen sSel „IcCh konnte bisher eine bestimmte uskun ber den

rTUNgSSSsSIUDDEN (Masuren) se1N; Rothert, H{ugo] Kirchengeschichte des Westfä-
isch-Rheinischen Industriegebietes VO! evangelischen Standpunkt. Mıt Abb 1m
lext und Tafeln. Dortmund 1926 Wissenschaftliche Heimatbücher für den
Westtälisch-Rheinischen Industriebezirk 12a] 139 f/ 144

43 die entsprechende Charakterisierung der Entwicklung bei Arning, Friedrich Der
Konfessionsstand 1mM Kirchenkreis Lüdenscheid. Lüdenscheid, 4.6.194 7 Lan-
deskirchliches Archiv |fortan: LkA| Bielefeld neu Generalia 2475 [9]
uch einschlägige zeıtgenössische Veröffentlichungen unter generell konfess10-
nellem Aspekt (SO 5Sasse, Hermann: Was heifßt Iutherisch? München 1934, bzw.
Niesel, Wiılhelm: Was heifst reformiert? München ber uch mıiıt regionaler
Spezifik: Maurer, Wilhelm: er Bekenntnisstand der hessischen Kirche ihre
Stellung innerhalb der Reichskirche. Vortrag, gehalten auf der Hauptversammlung
des Kurhessischen Pfarrervereins 1n Bad 5Sooden, 21. Juni 1933 Kassel 1933,
bzw resbac. Ewald kEvangelischer Bekenntnisstand 1n der rüheren Grafschaft
Mark und In den sogenannten Nebenquartieren. Aufgestellt. Westfälisches Pfarrer-
blatt 1935 65-66
50 Bekenntnissynode der Evangelischen Kirche der altpreufsischen Union. Wup-
pertal-Barmen, Maı1ı 1934 Abdruck 1: Niesel, Wilhelm Hg.) Um Verkündigung
un Ordnung der Kirche. Die Bekenntniss den der Evangelischen Kirche der

45
altpreufsischen Union Bielefeld 1949 ar 1: dort
Bauks, Friedrich Wilhelm: Die evangelischen Pfarrer Westfalen VO: der Reforma-
tionszeıit bis 1945 Bielefeld 1980 eiträge Z.UT Westftfälischen Kirchengeschichte

485 Nr. 6013 Zum Wirken Stallmanns als Pfarrer 1n Dortmund die
detaillierte Untersuchung VO  5 Stallmann, Edith: Martin Stallmann Fın wWest-
fälischer Pfarrer 1 Kirchenkampf (1934-1948). Bielefeld 1996 eıtrage Z
Westfälischen Kirchengeschichte 1U dort 16-1
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Bekenntnisstand der Kirchengemeinde erhalten.”46 ach Trel onaten
antwortete das Konsistorium muiıt einem Verwels auf verstreute Angaben
in diversen Darstellungen Z eve-märkischen Geschichte „Aus den
angeführten Tatsachen ist bis Z Erwelse des Gegenteils schliessen,
da{s der Bekenntnisstand der Petri-Nicolai-Gemeinde Dortmund,
historisch angesehen, die Augsburgische Religion[,] d[as] hlei das
Iutherische Bekenntnis 1E

[)Das WarTr LLUT eiINe VagcC Auskuntft, un! angesichts dessen kann es
nicht überraschen, ass sich die Westfälische Bekenntnissynode bald
die Feststellung des Bekenntnisstandes ihrerseits em hat.48 Dies WAar
kein isoliertes westfälisches Anliegen mıt C“ auf die Zzesamte eut-
sche Evangelische Kirche zıng INa dieser emat nach.“°9 och eın
Ergebnis dieser Umfrage Westfalen scheint nıicht erhalten seın

46 Stallmann Konsistorium Münster. Dortmund, 2.2.1934 Bielefeld neu
Generalia 206

47 Konsistorium unster Stallmann. ünster, 28.5.1934 Bielefeld 0.0 neu
Generalia 2-06

48 Vorangegangen WarTr bereits das Ersuchen der Vorläufigen Leıtung der eutschen
Evangelischen Kirche den Westfälischen Bruderrat, mitzuteilen, welche
Mitglieder des Westfälischen Bruderrates „sich dem lutherischen, welche sich dem
reformierten Bekenntnis unterstellen un welche sich als uniert bezeichnen”;
Westfälische Bekenntnissynode (Lücking Sup Heuner. Dortmund, 1.7/.1936
Archiv des Kirchenkreises Dortmund-Mitte 9c

49 dazu die Ergebnisse der Untersuchung V O] dam, Altred Der Bekenntnisstand
der Landeskirchen In der eutschen Evangelischen Kirche Junge Kirche (1937)
485-491, 573-580, 899-907, 940-945
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uch das westfälische Konsistorium 1e der konfessionellen Fra-
C „ amnı Ball“ un! offenbarte €e1 passant eın U: andere Mal, WI1e
uninformiert diesbezüglich war.>°%0%

In einem 1m September 1944 gefertigten Aktenvermerk hielt es
schliefßlich fest, ass es Westfalen reformierte Kirchengemeinden VO
dreierlei Iypus gebe: „I (Ganze Kırchenkreise en reformierten Charakter
(nämlich alle Kirchengemeinden der Kirchenkreise Tecklenburg, Siegen
und Wittgenstein), A och bestehende reforml{ierte] Kirchengemeinden In
anderen Kırchenkreisen“ genannt wurden hier Gemeinden, VO denen
die Hälfte AA Kirchenkreis serlohn gehörte), un:! „I Ferner xab es

früher reformierte Kirchengemeinden, die spater der Union beigetreten sSind
Ooder die mit der örtlichen der benachbarten luthlerischen| Gemeinde

Die VO  > Konsistorial-Obersekretär Wesemann 1937 entwortfene, VO Konsisto-
rıum herausgegebene, CcmHh ihres später kartographisch nicht mehr erreichten
Detailreichtums ansonsten außerst informative arte (s hier als eın Beispiel den
den Kirchenkreis Lüdenscheid darstellenden Kartenausschnitt) gibt allerdings
keine Auskunft über den Bekenntnisstand der Kirchengemeinden; uch S1e spiegelt
insofern die ZU eitpun. ihrer Erstellung die 1m Konsistorium offenbar nicht
vorhandene Sachkenntnis dieser rage wider; Wesemann, W[ Übersichts-
plan über die Kirchenprovinz Westfalen der Evangelischen Kirche der altpreufsi-
schen Union nach dem Stande VO! April 1937 Ma{isstah ETW. 200.000
Herausgegeben VO Evangelischen Konsıiıstorium der Kirchenprovinz Westfalen. In
dessen Auftrage entwortfen un bearbeitet. CL 11937] An Luthers (;e-
burtstag 1938 wandte sich das Konsıstorium hilfesuchend den Lengericher
Pfarrer ilhelm Brandes (Bauks, Pfarrer, 5 / Nr 7114) „Wır bitten Mitteilung,
In welchen Gemeinden unLliseTel Kirchenprovinz der Heidelberger Katechismus BC-
braucht wird Da Sie Vorsitzender des reformierten Konvents sind, nehmen WIT d
dass Ihnen die enutzung des Katechismus 1ın uUuLSseTIiell Gemeinden bekannt ist  €
Evangelisches Konsistorium der Kirchenprovinz Westfalen Brandes. Münster,

Bielefeld 511482 uch über den Katechismusgebrauch 1n den
Kirchengemeinden WarTr das Konsistorium Iso offenkundig nicht informiert.
Mangelnde Kenntnisse 1n dieser Hinsicht gab übrıgens nıicht allein 1n Westfalen;
die Situation 1mM einland stellt sich durchaus vergleichbar dar „Die Kirchenlei-
tung hat gleich Beginn ihrer Arbeit einen Beschlufs gefaßt, da{fs beli der Bestäti-
SUNS VO  5 Pfarrern der Konfessionsstand der Gemeinde berücksichtigen E1 1)a
dieser ber nicht überall teststand, haben WIT 1ne Rundfrage die Superinten-
denten gerichtet, In der anzugeben Wa a) der Bekenntnisstand, der zIur Zleilt
gebrauchte Katechismus, C) Anderungen des Katechismusses der etzten Jahre
Auf rund dieser Umfrage haben WIT eın SCHNAUECS Bild über den ekenntnisstand
dern rheinischen (Gemeinden erhalten. Gleichzeitig haben WIT U11Ss über den
Bekenntnisstand unNniseTeTr Pfarrer und Kandidaten informiert. Da früher nicht da-
nach gefragt wurde, ob eın die (GGjemeinde Berutener enselben ekenntnisstand
hatte wI1e die Gemeinde, 1n den etzten Jahren Schwierigkeiten besonders 1ın
reformierten Gemeinden entstanden, 1ın denen eın Iutherischer Pfarrer ambtierte. Wır
haben 1in solchen Fällen die Versetzung des Pfarrers durchgeführt. Zukunft wird
VO)]  5 vornherein IL  u darauf geachtet, da{fs Pfarrer un Gemeinde In ihrem
Bekenntnisstand übereinstimmen.“ S50 Joachim Beckmann Hans Asmussen.
[Düsseldorf], 22.4.1947 EKR Düsseldorf NI Beckmann

23723



vereinigt un! deren Pfarrstellen auf diese eue Gemeinde übergegangen
SiNnd. Lhese Kirchengemeinden Sind jetzt NIC. mehr als reformiert
200 hezeichnen“ genannt wurden hier insgesamt Kirchengemeinden
der einstigen Süderländischen und Hammschen Klasse der reformierten
märkischen rovinzlalsynode).>! sgesam 69 reformierte irchenge-
meinden zählte I1a  e eiım Konsistorium 1mM Jahr 19  S aum eın Jahr
später, 1m ()ktober 1945, ermittelte I11allı aber schon 88.52 Über die Zahl
der vermeintlich der tatsächlich unlerten Kirchengemeinden in West-
falen findet sich 1in diesen Unterlagen allerdings überhaupt eine
Angabe W as die Unsicherheit der rage der Feststellung des
Bekenntnisstandes der Kirchengemeinden auch dieser Zeıt och eIN-
mal unterstreicht.

es Bekennen verankert 1m festen en des Bekenntnis-
standes: das Bemühen die Sicherung einer praägenden rfah-
rung des Kirchenkampfes

Umso nachvollziehbarer ist CS5, ass die NEUE, aus Zr ekennenden KITr-
che gehörenden Personen ach Kriegsende gebildete westfälische Kıir-
chenleitung® zunächst erhebliche Mühe darein setzte, nunmehr die
rage des Bekenntnisstandes der Kirchengemeinden klären.er
Anlass azu War cht zuletzt deshalb gegeben, weil es 1mM Kirchenord-
nungsausschuss und darüber hinaus auch In der Landessynode gewich-
tige Stimmen gab, die sich für eiINe bewusst konfessionelle innere hie-
erung der L11UM verselbständigten Evangelischen TC VO  > Westfalen
einsetzten.>4

Wiıe intens1iv zumindest mancherorts ber die rage einer Sicherung
der kontessionellen Bekenntnisbindung für die nachgedacht

51 Konsıiıstorium üUunster (Thümmel)): Vermerk. Münster, 39.1944 Bielefeld (0.0
neu Generalia 206

52 Konsistorium üunster: Vermerk. ünster, Bielefeld (neu
(Generalia 206

53 dazu Kam INanmı, Jürgen: Von der altpreufsischen Provinzial- Z.UT westfälischen
Landeskirche (1945—-1953). Die Verselbständigung und Neuordnung der Evangeli-
schen Kirche VO  - Westfalen. Bieleteld 1998 Beiträge ZUT Westfälischen Kirchen-
geschichte 14] 2012472

54 dazu Kampmann, Provinzialkirche 347/-353, 3/2-37/4, 378-381; vgl Daniels-
yı  7 Werner: Der Bekenntnisstand der Evangelischen Kirche VO Westfalen. /ur
Entstehung der Grundartikel der Kirchenordnung. Danielsmeyer, Werner / Rat-
schow, arl Heinz Kirche und Gemeinde. Präses Hans Thimme Zu (e-
burtstag. Witten 1974 180-191; dort 1852-184
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wurde, ist einem Belitrag der (mangels einer Möglichkeit 24A17 Druckle-
yung) unveröftentlich gebliebenen Festschrift ersehen, die I1a  a Prä-
sSPs arl Koch dessen 70 Geburtstag (Oktober 1946 überreichte

einer den westfälischenSammlung VO Manuskripten Aaus

Kirchenkreisen, die sich historischen WI1e€e ktuell 1n der westfälischen
Landeskirche diskutierten Themen Ww1idmete;> dieser a  ung g_
hörte unter anderem auch eine Abhandlung aus der er des Reckling-
hauser Superintendenturverwalters, des Gladbeck taätıgen Pfarrers
Friedrich Meıl1er>7 „Über die Festlegung des Bekenntnisstandes 1n den
(Gemeinden des nördlichen Industriegebietes”, der die bestehende
Problematik UumrI1ss:

„Was versteht INan unter ‚Bekenntnisstand’ un! dessen Festlegung? Ver-
steht I1a darunter einen Feststellungsbeschlufs des Presbyteriums,
ach der Charakter der Gemeinde lutherisch sel, weil der lutherische
Katechismus ım kirchlichen Unterricht zugrunde gelegt werde, dann
wiırd ohl ziemlich es eım alten bleiben Wır sind ja ALl HC-
worden, da{fs eın olcher escCHAIu: manchmal schon als eın Fortschritt
gelten Magı ber 1m einwandfreien Sinne verstehen WIT unter dem
Bekenntnisstand einer Gemeinde die verfassungsmäfßig festgelegte Lehre
derselben Diese Tre mudfs also 1n einer anerkannten und un [!] Öf-
fentlich-rechtlich festgelegten Form formuliert sSenmnn Was sollen die
unlierten Gemeinden tun, die LLUT Sablı ihren Charakter als einer
complexio opposiıtorum w1issen? Bietet nicht doch vielleicht die Barmer
theologische rklärung einen Ausweg für eiINe echte NO un:! U-
n10? Hier ist doch ohne /Z/weitel eın gemeinsames eUgNIS, das nımmer-
mehr VELISECSSsSCHN werden kann Zum andern musste 111a dar-
ber klar se1ln, da{fs Bekenntnisstand unı ekenn  isakt ZUSaMmMMENSEC-
hören. 1NSs ohne das andere mı1 auf die Dauer ZU Verlust beider füh-
I  = er eiıne Kirche och eiINe Gemeinde ist dann schon ‚geordnet”,
WE ihr Bekenntnisstand festgelegt lst, der einNe lutherische oder refor-
mierte oder der Barmer theologischen Erklärung entsprechende erKun-
digung un: TEe ermöglicht, sondern erst dann, WE der VO einem
klaren Bekenntnisstand e aum ausgefüllt i1st VO:  5 einer

55
56

Bauks, Pfarrer 264 Nr. 3330)
dazu Kampmann, Jürgen: kın Aufsatz über die Lutherische Konferenz 1n Miın-

den-Ravensberg als Geburtstagsgrufs für arl och Kampmann, Jürgen Hg.)Klein, Paul Die Lutherische Konferenz In Minden-KRavensberg. Eine estgabe
ZU Geburtstag des Präses arl och ()ktober 1946 In Erinnerungden einstigen Superintendenten des Kirchenkreises Vlotho AduUus Anlass des 125

chenkreis Vlotho 10] /-10; dort
Geburtstages hg Bad UVeynhausen 2001 Theologische Beiträge aQus dem Kır-

5 / Bauks, Pfarrer, ZNr 4056
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Ordnung, die den henst des Amtes regelt un! Ördert un! die Samm-
lung der (Gemeinde Z Ziel hat Vielleicht hrt der VO gesamtdeut-
schen Bruderrat un! VO Rat der EKıD) gewlesene Weg ehesten ABl

Ziel, da{fs nämlich der Gemeinde 1T die Aufrichtung eINES bekennt-
nismäfsig ausgerichteten gottesdienstlichen Lebens sinnfällig A Aus-
IIC gebrac wird, W as S1e ihrem Namen schuldig ist. Sie muß® die
Ordnung, ach der S1€e gesammelt werden soll, als das ihr gemälse €l!|
kennen un achten lernen und allmählich dadurch einem rechten
Selbstverständnis kommen. Weıil 1es es auf dem Gebiet des (Gottes-
dienstes gelernt werden soll, sSind die ahnungen des Rates un Bruder-
rates ZUT!T Behutsamkeit, Vorsicht un Geduld garnicht !]
beachten. Was eın Zöllnersches>S? Wort gebrauchen mıiıt Ki-
INE WE  SCH worden lst, mufs mıt Fingerhüten wieder eingeholt
werden. Dazu gehört el unbeirrbare Stetigkeit un der ille, darın
ıne Lebensaufgabe sehen. ber WIT sind L1UI}L ndlich welıt der
gute herrscht, braucht nicht mehr experımentiert un improvisiert

werden. Wır können mıiıt klar erkannten /Zielen einen Schritt ach
dem andern

Meilers Formulierung macht eutlich, ass es wesentlich cht eın kon-
fessionalistisches, sondern eın konfessorisches Movens WAäal, das ach
dem Ende des /weıten Weltkriegs entschieden ach eliner Festlegung
des Bekenntnisstandes verlangen 1e4fs und ass der ASZ 1MmM en  44
dieses Bestrebens die 1n den Auseinandersetzungen des Kirchenkampfes
wiedergewonnene Einsicht WAäLrl, ass eın Bekennen christlichen Jau-
ens ohne alt d Ja Anklammerung das schon formulierte Be-
kenntnis der Väter (und Mütter) christlichen aubens LLUT sehr
der efahr steht, dem eigenen Gutdünken und dem Gutdünken der je-
weiligen eıt mehr Kaum geben als dem Christuszeugnis.®°

Wilhelm oellner, D Generalsuperintendent der Kirchenprovinz Westfa-
len; auks, Pfarrer, 578 f Nr 7381
50 Superintendentur der Kreissynode Recklinghausen |Friedrich Meier]: I )ie Festle-
SUNg des Bekenntnisstandes den (Gemeinden des nördlichen Industriegebietes.
Gladbeck, 1mM September 1946 BielefeldA
Meiler lag damit auf der Linie der Beschlüsse der Westfälischen Provinzial-
synode VO Juli 1946 ZUT rage der Bedeutung der Barmer Theologischen Erklä-
LUNs für den Dienst 1n der westfälischen evangelischen Kirche SOWI1Ee der Interpre-
atıon, die Präses arl och dieser Beschlussfassung uch spater (Im Dezember

Gegenüber ZUT gab AJ [Die Aufnahme der Theologischen Erklä-
runs VO  5 Barmen 1n die Lehrverpflichtung o1bt der uch für die Zukunft verpflich-
tenden Verbindlichkeit der der Bekennenden Kirche 1mM Kirchenkampf geschenkten
Entscheidungen Ausdruck und bedeutet die praktische Anwendung des Be-
schlusses der Provinzialsynode, dass S1€e die Theologische Erklärung VO:  a Barmen
als verpflichtendes Zeugnis für die Erneuerung der Kirche un ihren |henst e1I-
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C) Die flächendeckende Befragung der Kirchengemeinden 1m Jahr
1947 ach erkmalen ihres Bekenntnisstandes

Auf der ene der Kirchenleitung xab 111a diesem Bestreben auch
nächst durchaus Raum. Am März 194 / richtete die irchenleitung
alle Presbyterien elıne schon bis Y pri des ahres also kurzfristig

beantwortende age, die sich auf TEe1 Fragenkomplexe eZ0g:
Seit Wanın besteht die Gemeinde?
Bezeichnung der Gemeinde (evang.-luth., evang.-ref.).
Seit Wallılı hat S1e die 7iffer genannte Bezeichnung?v C\ CS w7! Hat 1m aufe der eıt eine AÄnderung der Bezeichnung statt-
gefunden? Wenn Ja, aus welchen Gründen un! un wel-
chen Umständen? (Beschlu des Presbyteriums?
Welcher Katechismus wird 1m pfarramtlichen Unterricht SC
braucht?
Seit W anl wird dieser Katechismus gebraucht?
Hat iım auftfe der eıt eın Wechsel des Katechismus statige-
funden? Wenn Ja, unter welchen Umständen? (Beschlu des
Presbyteriums?
Wird aufßer dem VO genannten Katechismus och eın
deres EeNTDUC (bzw. erNDuUuC 1m pfarramtlichen Unter-
richt gebraucht? eiches
elche Ordnung des (sottesdienstes (Gemeindegottesdiens-
tes) besteht 1ın der (Gemeinde?
Seit Wa wird diese Ordnung gebraucht?
elche Abendmahlsliturgie ıst ıIn Gebrauch?
ach welchem Taufformular werden die Taufen vollzogen?CN €°) e - Sind 1in Nebengottesdiensten besondere lıiturgische TANunNn-
gCcn 1ın Gebrauch? Welche?
Hat 1M auftfe der eıt eın Wechsel dieser Ordnungen stattge-
funden? Wenn Ja, Wa un! unter welchen Umständen? (Be-
schlu{fs des Presbyteriums?)” ®!

kennt (16.7.[19]46). Barmen bedeutet die Aktualisierung der reformatorischen
Bekenntnisse gegenüber der Irrlehre heute Barmen WarTr notwendig, weil die
formatorischen Bekenntnisse offensichtlich nicht ausreichten, der Irriehre der
D{eutschen] Cihristen]| begegnen vgl den Ansbacher atschlag VO 1 Juni
1934 Barmen ist uch heute notwendig, weil WIFr noch in der Gefahr un! 1n der
Front natürliche Theologie und Schwärmerei stehen.” S50 EKvW/Das Lan-
deskirchenamt (Koch) Kanzlei der Evangelischen Kirche 1n Deutschland. Biele-
feld, Evangelisches Zentralarchiv Berlin z150 Ao 666

61 EKvW /Kirchenleitung Presbyterien. Bielefeld, 5.3.1947/ EedruC. Bielefeld
neu Generalia Z (in vielfacher Ausfertigung).
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Auffällig 1st, ass damit nicht etwa dezidiert ach dem Bekenntnisstand
der Kirchengemeinde gefragt wurde, sondern ach einer ehrzahl VO  z

Indizien für die jeweilige Bekenntnisbindung der Gemeinde Bezeich-
HUL der Gemeinde, Katechismusgebrauch und beobachtete liturgische
Ordnung un das jeweils mıiıt IC sowochl auf die Gegenwart WI1e€e
auch auf die Vergangenheit, aus der diese Gegenwart erwachsen Wa  x S0
versuchte INal, das erforderliche ater1ı1a für eıne Analyse der
konfessionellen Selbstverortung der Kirchengemeinden gewınnen.

TIrotz dieser Anlage des Fragebogens tfinden sich aber nicht wenıl-
SgCH der Rückäufßerungen seltens der Presbyterien auch direkte Auissa-
40 ZUuU VOT (OIrt bestehenden Bekenntnisstand. Der Rücklauf auf die
Umfrage ist ın 1er Faszikeln 1 Landeskirchlichen TC iın Bielefeld
erhalten; eın aszıke WarTr 1MmM Zuge der Forschung 1m Sommer 2008 aller-
dings leider nicht auffindbar,®? ass eine alle jener Zeıt eyx1istenten
Kirchengemeinden Westfalen umfassende uswertung der in dieser
Sammlung enthaltenen Angaben derzeit cht möglich ist uch eiINe
Antwort auf die rage, ob und gegebenenfalls WI1e und ze1ıtgenÖS-
sisch eine uswertung dieser flächendeckenden age erfolgt sSe1n
INas und WI1e 1119  * dann das Umfrageergebnis interpretiert hat, ist aus
den einschlägigen ennicht gewınnen wWw1e sich auch in den ALOT-
handlungsniederschriften der Kirchenleitung keine 1Inwelse darauf
nden, ass darüber Bericht erstattet worden wäre.®*

Was die Sammlung ihren erhaltenen un! derzeit zugänglichen
Teilen ermöglicht, ist immerhin aber doch die Nachzeichnung eines
durchaus repräsentatıven Querschnitts des 1947 Sachen konfessionel-
ler Prägung 1n Westfalen Vorfindlichen el stöft INa  - vielfach auf
Erwartbares,® aber auch auf manches Überraschende.6 Und Man trifft

50 laut mündlicher Auskunft des Landeskirchlichen Archivs Bielefeld Z
Au ST 2008

63 die Akten Bielefeld neu (Generalia 2A7
Verhandlungsniederschriften Kirchenleitung EKVW 194 / und 1948 Biele-

fteld 0.0 (neu) (Generalia Bieleteld neu Generalia 3()7/ L GGeneralia A
{1 und (Generalia S

65 die ZANZ knapp gehaltene Meldung aus der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Hausberge (Kirchenkreis Vlotho): Kirchengemeinde Hausberge

MTW Blodau) Ian EKvW|]| Hausberge Orta Westfallica], 5.3.1947 Biele-
feld neu (eneralia 207 Ausführlicher aufserte I1a  - sich AdQus Eidinghausen
(Kirchenkreis Vlotho) der dort stattgehabten Entwicklung; INa  > vermerkte dort
auf dem Fragebogen, dass die (Gemeinde „seıt den Tagen der Reformation“ bestehe
und als Bezeichnung „evangellisch] luthlerisch|” führe, und stellte dann 1in eiıner
Anlage ausführlich dar, wI1e sich das Verhältnis Z.UT Unmnion Ort entwickelt habe:
„In der eıt des Vernunftglaubens ist uch 1IseTeE Gemeinde VO  a eiıner tarken
rationalistischen Welle überflutet worden. die vernunftgläubigen Pfarrer, die
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sich Gott, Tugend un:! Unsterblichkeit ekannten, den kleinen Katechismus als
Grundlage ihres Unterrichts gebrauchten, dürfte sehr fraglich Se1IN. Die ratıona-
listische eıt dauerte b1ıs 1839 Pfarrer Eduard jel aus Minden (1839-[181]52 Pfarrer
iın Eidinghausen) |Bauks, Pfarrer 249 Nr 3151 brachte die Volkeningsche
Bewegung hier Zr lege. Seitdem herrscht hier in der Kirche der Ilutherische Pıe-
HSMUS. Dass Pflarreir 1el den Kleinen Katechismus Grund legte, darf als sicher

ETOITINNEIN werden. Die Pfarrer Eduard Wiıppermann (1852-(18176) |Bauks,
Pfarrer 566 Nr Theodor Stieghorst, (1876-1886) |Bauks, Pfarrer 494 Nr
12911,] ITNS Lehmann (1886—1928) [Bauks, Pfarrer 293 Nr gingen alle 1n
den en VO  - Pfarrer Kiel Sie werden die Minden-Ravensberg üblichen H-
turgischen Formulare benutzt haben. Irgendwelche kirchen- und lehrgeschichtli-
hen Bemerkungen Sind leider 1n den Protokollen der Presbyteriumssitzungen
kaum finden. Der evangelisch-lutherische Bekenntnisstand dürfte durch die
Einführung der Union nicht eäiändert worden sSe1N. Das Formular über die Einfüh-
rTUNS der Union lautet w1e fo gt Wır Endesunterschriebenen erklären uln beken-
1IE  - hiermit, dass WITFr mıt der Gemeine, nachdem VO  } dem unterzeichneten Predi-
SCr die gehörige Vorbereitung ZUT Vereinigung der beiden Konfessionen, der Iu-
therischen und reformierten getroffen|,|] sowochl durch mündliche Unterredung miıt
einem STOSSCHIL el der hier Eingepfarrten, w1ıe uch durch Zusammenberufung des
Kirchenvorstandes un eratung miıt demselben und zuletzt durch mehrere
Kanzelvorträge der UInıon CIMn beigetreten Sind un ‚WarTr dergestalt, dass WIT
VO]  - L1UI11 Evangelische Christen 11; das Brot beiım Heiligen Abendmahl
1ın der bisher üblichen Welise gebrochen, empfangen un denen, welche früher
der reformierten Kirche angehört, überlassen bleiben soll, das Brot und den Kelch
selbst aus der Hand des Predigers ZU (jenuss des Sakraments nehmen. Pfarrer
Ernst Kämmerer |Cämmerer; Bauks, Pfarrer Nr 941 ] hiess der Pfarrer, der
die Union einführte, 1mM Jahre 1829 |Murken, Gemeinden I 528, datiert die
Eidinghauser Erklärung Z.UT Union (die als ”  elr Z.UT Unionskirche 1MmM
preufsischen taat  44 bezeichnet!) auf das Jahr ] Mag manchen Orten die
Union aus biblisch-geistlichen Mothiven eingeführt worden se1ln, die Einheit der
Kirche fördern (Johannes /r  / kann nıcht bestritten werden, da{s hier der
Rationalist Cat, der die Lehr- un Bekenntnisunterschiede vergleichgültigte.
Immerhin wird INa  z das ıne SCcmHh mussen, dass se1t 1829 Eidinghausen ıne
evangelisch-lutherische (Gemeinde innerhalb der Union 1st und uch sich als solche
fühlt.“” Der Unterschrift unter diese ausführliche Erläuterung hat deren Verfasser,

Hans UOhly [Bauks, Pfarrer 370 Nr. nicht 1LL1UT das Dienstsiegel (dessen
der Kır-lateinische Umschrift keine Aussage ZUT konfessionellen Bindun

chengemeinde deutlich macht) beigedrückt, sondern uch den Abdruck eines dort
offenbar 1mM Gebrauch befindlichen Briefstempels „Evangellisch| luthl{erische| Kir-
chengemeinde Eidinghausen i{n] Wlestfalen|” Eidinghausen (gez DPfr
Ohly) lan EKvW| Eidinghausen, 8.4.1947 Bielefeld 0.0 neu Generalia j
07d Eine Erläuterung, weshalb die Kirchengemeinde Eidinghausen dieser
amtlichen Erklärung AQUs dem Jahr 194 / 1n der Gegenwart nicht den E1igennamen
„Evangelisch-Lutherische“, sondern „Evangelische” ü  J vermısst INa  j be1i Mur-
ken, Gemeinden 528-530 Nicht LLUT 1n Eidinghausen, uch anderer Stelle
wurde dem 1m Zuge der Umfrage des Jahres 194 / dargelegten Bekenntnisstand der
Kiırchengemeinde nıicht durch Berücksichtigung deren Eigennamen Rechnung
etragen; verwelsen ist hier auf das Beispiel der Anstaltskirchengemeinde
Wittekindshof (Kirchenkreis Vlotho), die ZUT rage ihrer Bezeichnung gemeldet
hatte „‚Anstaltskirchengemeinde der Westflälischen| ev[{angelischen] Blödenan-
stalt Wiıttekindshof’‘ (Nach Gründungsakte). Später: ‚Evanglelische] Anstaltskir-
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chengemeinde Wittekindshof’[.| In der Gründungsakte ist] die (;emeinde als Iu-
therische Gemeinde festgelegt, ohne da{fs diese Festlegung 1MmM Namen un Siegel
erschien.“ Anstaltskirchengemeinde Wittekindshof (gez Vorsteher Dfr. Kleving-
haus) Ian EKvW|]| Eidinghausen, ohne Datierung Inach dem 5.3.1947]. Biele-
feld neu CGeneralia 2-07d Andererseits vermochte sich die 1803 gegründete
evangelische Kirchengemeinde 1n Paderborn aufgrund ıner Beschlussfassung des
Presbyteriums VO März 1946 („Anderung der Bezeichnung, nicht des Be-
kenntnisstandes ben angegebenem atum durch Beschluss des Presbyteriums
VO gleichen Tage”) ausdrücklich als „evanglelisch]-luth[erisch]” benenen;

Paderborn (gez DPfr. Mittorp) Ian EKvW|] OI ohne Datierung Inach dem
5.3.1947| Bielefeld 0.0 (neu Generalia 22076

66 wurde etw. aus der „Vereinigten Kirchengemeinde Bochaolt“ berichtet, dass INan
dort se1t den Jahren des Zweiıten Weltkrieges versucht hat, das gottesdienstliche
Leben konsequent In einem lutherisch-hochkirchlichen Sinne gestalten: AD
Welche Abendmahlsliturgie ı 1n Gebrauch? Die übliche nach der Preufischen
Agende. (luthlerisch) In der täglichen Deutschen Messe wird die Liturglie der
Hochkirchlichen erein1gung Augsburgischen Bekenntnisses gebraucht, se1t Jah
FeH; se1it ihrer Einführung. (Durch Presbyteriumsbeschludfs). Nach welchem Tauf-
ormular werden die Taufen vollzogen? Nach der Agende VO:  S ılhelm Löhe
Sind ıIn Nebengottesdiensten besondere lıturgische Ordnungen In Gebrauch? Wel-
che? Ja Die etten- und Vesperordnungen, wI1ıe S1e seit Jalh|rzehnten VO  - der
Westfälischen Liturgischen Konferenz S1INd. Seit 25 en eingeführt. Sie
werden uch 1M Kindergottesdienst gebraucht.” Evangelisches Pfarramt Bocholt
(gez a Ian EKvW| Bocholt, Bielefeld neu) Generalia
DE Ebd erläuterte Quade uch 1n einer Anlage, 1119a  - 1n Bocholt schon

1946 uch die Zulassung VO  - Kindern ZUuU Empfan des Abendmahls beschlossen
hatte „Das Presb eri1um faßte 30.10.[19145 den Beschlufßs, den 1in der
Vorkriegszeit (1932-[19]39) gehaltenen täglichen Gottesdienst wieder halten,
und ‚War MOTCSECNS als Deutsche Messe. Dieser tägliche (Gottesdienst WarTr bis Z
Kriegsbeginn 1939 als Abendgebet (Komplet) gehalten und wurde mıiıt der Verdun-
kelung eingestellt. Im Zusammenhan mıiıt diesem Beschlufs wurde VO: Pres-

er1um April 1946 beschlossen, die Kinder schon VOT der Konfirmation
SA hlei]lligen] Abendmahl zuzulassen, falls S1e dazu gewillt Sind und würdig @C 1-
scheinen. Beiden Beschlüssen gyıngen längere Beratungen OTaus, die der Not, dafs
die (Gemeinde nicht als lebendiger Leib, sondern als eın grofßer zusammenhangloser
Haufte erscheint, abgeholfen werden onne Da nıemand andere un: bessere Mittel
un: Wege wulßlte und diese als die gegebenen und rechten erschienen, wurden
diese Beschlüsse einstimm1g gefaßst. Das vorzüglichste Mittel ber S

Glaubenskampf ist das Sakrament des Altars als Darstellung des gesamten Waf-
fenarsenals. Wen die Gemeinde 1n ihre Reihen aufnimmt, sollte darum nachweisen,
da{fs 1Irc fleifßige UÜbung 1mM Gebrauch des Sakramentes geschult ist, da{fs
iıne nwendung ZUuU Kampf VO  - ihm machen kannn Der Kampf des
Glaubens besteht vorzüglich 1M Gebetl/,| und das Sakrament des Altars, und
besonders ın seiner Fülle als Messe, ist Ja nıchts anderes als eın Gebet, das In CeNYS-
ter Gemeinschaft mıiıt dem wahrhaftigen Hohenpriester un:! seinem Opfter geführt
wird ILhies meılint offenbar der Hebräerbrief, WE verlangt, da{fs WIT endlich Aaus
den Anfängen des christlichen Lebens, worunter Bufse der Werke, Glauben

Gott, Taufe, Händeauflegen, Totenauferstehung un ew1iges Gericht versteht,
Vollkommenheit fahren soll Zu dieser Vollkommenheit bekommt INa  > aber, wI1e
bei allen Dıingen, LIUT durch Gewohnheit geübte Sinne es LIUT Einmalige hat
wen1g der Sar nıichts bedeuten. uch das einmalige Abendmahlsgeben bel der
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Konfirmatıon. S0 hat der Beschluss des Presbyteriums den Zweck, die Kinder
frühzeitig, ehe S1e 1n das Alter der Anfechtung kommen, den Tisch des Herrn
gewöhnen, damıiıt S1e durch Gewohnheit geübte iInne bekommen, unterscheiden
utes un:! BOöses un! den Kampf des Glaubens tführen.“ )as Bocholter
Bemühen iıne ausgepräagt liturgische Gestaltung des gottesdienstlichen Lebens
ist in der eıt nach dem FEnde des Zweılıten Weltkriegs nıiıchts Singuläres;
entsprechende Forderungen wurden unter anderem uch 1mMm Sonntagsblatt „Neue
Kirche”“” mit Nachdruck vertreten; SA Beispiel Honemeyer, arl Was ist 1TUr-

le? Vom Handeln des erhöhten Herrn ın der (Gemeinde. Neue Kirche (1947) Nr
14/A, 31.8.1947 106 Während I1a  a sich 1n einer unlierten Kirchengemeinde 1n
der Diaspora des Westmünsterlandes für eine bewusste Hinwendung ıner de-
zidiert lutherisch gepragten gottesdienstlichen Praxıs entschied, bemühte 1119  > sich

der 1ın der Paderborner Diaspora gelegenen Kirchengemeinde Marıenmunster-
Nieheim gerade umgekehrt, Iutherischer Prägung der (Gemeinde die Anliegen
reformiert gepragter Gemeindeglieder besonders berücksichtigen: „Die
evangelische Kirchengemeinde Marienmünster-Nieheim ‚bekennt sich Z Union,
folgt ber für sich den lutherischen Bekenntnisse Miıt diesem Satze machen WIT
uUuns wörtlich eigen den Absatz AUS der Frektionsurkunde für die Kirchenge-
meinde Steinheim, die Ja durch Auspfarrung Aus UNSEeTET Gemeinde 1877 entstanden
ist (also mıiıt dieser Feststellung die innere Haltun uch der S1e bisher umtfassenden
Gesamtgemeinde Marienmünster-Nieheim-Steinheim darstellt) Wır verstehen
diesen Satz S! da{fs die (Gemeinde bewußt un! aus Überzeugung festhält dem
Unionscharakter, as hleifßt]: in ihr haben Kaum und werden als gleichberechtigte
Glieder angesehen lutherische, reformierte un:! unlierte Trısten. Wenn die
Gemeinde andererseits ‚für sich mehr dem lutherischen Bekenntnisse folgt‘,
bedeutet uUus dieses, da{fs S1e unbeschadet ihres Unionscharakters mehr nach
dem Luthertum ne1gt, uch 1m Unterrichte sich des Kleinen Katechismus Luthers
bedient ‚Mehr Z Luthertum neigt‘ will besagen, da{fs daneben des Reich-
tums und der Mannigfaltigkeit evangelischen Glaubenslebens willen uch wich-
tigen Erkenntnissen der reformatorischen Lehre Kaum gegeben wird, VO  3 jeglicher
einselit1igen der ar ausschließenden Abgrenzung der Lutheraner gegenüber den
Nichtlutheranern ber Abstand 4  IO wird Dieser Verzicht auf einseltige
Betonung spezifisch lutherischen Denkens ist bel u11ls nicht Ausdruck der Un-
klarheit eigener Stellung, sondern eın Akt der Liebe gegenüber der beträchtlichen
ahl reformierter Christen, die se1t der Gründung 1SsSeTeTr Gemeinde 1864 1n ihr
leben IdDie Lage der Gemeinde, 1mMm Nordosten halbkreisförmig VO  - dem refor-
mierten Lippe umgeben, hat mıiıt sich gebracht, dass infolge Herüberwanderns
ine Reihe VO' reformierten Familien uUuNseTeTr Gemeinde gehört. Idie kirchen-
gemeindliche und glaubensmäßige! Einheit mıiıt diesen Evangelischen, die auf
L11U. über S() Jahre zurückgeht, verstärkt durch die über die renzen VO  - Lutherisch
un Reformiert hinweggehende Glaubenseinheit der Bekennenden Kirche,
verbietet uns, durch Hervorkehren des konfessionell Trennenden diesen unı
anderen Nichtlutheranern das Gefühl seelischer Beheimatung 1SeTeT (se-
meinde rauben. all uLiseTiell Gemeindegliedern ebt gegenwärtig 1n dieser
eit des Wankens vieler irdischen Gegebenheiten die ‚hnsucht nach dem kiınen,
Was teststeht: dem orte Gottes, das 1in der Kirche ebt und lebendig wird Sö1e Vel-

langen darum uch die Einheit der Kirche und finden unerträglich, WE die
vorhandenen verschiedenen Bekenntnisse sich 1mM kirchlichen en gegeneinander
abgrenzen, Schranken aufrichten. Mit der etonung des Finenden bei den
verschiedenen evangelischen Bekenntnissen wollen WIFr ZU Ausdruck bringen,
da{fs bei allen Unterschieden innerevangelischer Lehrauffassung, die gewilfs nicht

331



auf einander gla entgegengesetzte Auskünfte ber den Bekennt-
nisstand VO Kirchengemeinden etwa Kirchenkreis Lüdenscheid
aber auch mıt ezug auf den Kirchenkreis Wittgenstein!

Lüdenscheid unıert oder doch lutherisc

Lüdenscheid unterstrich Superintendent Friedrich Arnıng®/ bald ach
der Umfrage der Kirchenleitung mıiıt erkennbarer Verärgerung, ass S
während SEe1ITNeEeTr bwesenheit gegebene Auskunft die Kirchengemeinde
üuüdenscheid SE1 unıier falsch SC1 Arnıng sah sich dadurch Ce1I1eT
ausführlichen C1ISCNECN Darlegung AT rage des Konfessionsstandes
Kirchenkreis Lüdenscheid veranlasst der ß die Konturen der 1i1NeT-

protestantischen Konfessionsgeschichte Bereich des Kirchenkreises
Lüdenscheid se1t dem 17 Jahrhundert nachzeichnete

Im Presbyterium Lüdenscheid eTfasste I11all sich dann erneut mıiıt der
Thematik un führte L11U. och aus //In der (Gemeinde 1ST der kleine
Katechismus Luthers eDraucCc Das Hauptstück wird der
Weise gelehrt ass uns Jesus Christus selbst enama. begegnet
ohne ass sich die Gemeinde als solche darüber hinaus !] konfessione
festlegen kann Mit dieser uUunNnsrtTer INCIMSAIMECN christlichen Erkenntnis
wollen WIT nıicht eln kirc  iıches Bekenntnis aufstellen wird
vielmehr das Ergebnis des brüderlichen Gesprächs, WIie es Z|Ur Zleilt
der ekennenden g ü ber das enama gepflegt wird abgewar-

verharmlost werden sollen, das überragend Uu1LseTt Anliegen 1ST W as der Herr der
Kırche Hohenpriesterlichen Gebete ausspricht Auf das S1e alle e1ns seien!‘
(Johlannes] 21) S50 Presbyterium Marienmünster-Nieheim (gez Sasse, Büttner,
Kunze DPfr Dönne) Anlage der Evangelischen Kirchengemeinde Mariıenmüunster-
Nieheim ZU Fragebogen über den Konfessionsstand Nieheim (Kr Höxter)

1947 Bielefeld neu Generalia D
67 Bauks Pfarrer, 5 Nr 125
68 S50 Evangelische Kirchengemeinde Lüdenscheid (1. [!] Köllner). Lüdenscheid,

1947 Bielefeld neu Generalia E Iie rage „Hat ı Laufe der
eıt iTie Anderung der Bezeichnung |der Kirchengemeinde] stattgefunden?‘ hatte
I1a  - zunächst beantwortet: „Ursprünglich selbständige lutherische (jemeinden
nebeneinander, die Stadtgemeinde un die Land- und Kıirchspielgemeinde, die sich

8.5.1522 CINZISCH lutherischen (Gemeinde zusammenschlossen.
Daneben se1it 17724 noch 111e kleine reformierte Gemeinde, die sich 1823 mıi1t
der lutherlischen| (GGemeinde zusammenschlofds, der ‚evangelischen Gemeinde
Lüdenscheid”‘.

69 Arnıng, Friedrich: Der Konfessionsstand Kirchenkreis Lüdenscheid. Lüden-
scheid, 1947 Bielefeld (neu (jeneralia DE (siehe uch den Ab-
druck unten Anhang diesem Aufsatz)
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tet.“ 70 Und 1n einem Begleitschreiben fügte INan och „Die
Ausfertigung des Fragebogens der Kirchenleitung betr die Feststellung
des Bekenntnisstandes VO 25.3.119147 ist l IFr Beschluss des TEeS-
byteriums VO zurückgezogen und damit für ungültig rklärt
worden. Das Presbyterium hat nunmehr 1in seiner Sitzung VO
28.7.[19147 beiliegende Ausfertigung des Fragebogens beschlossen, die
WIT hiermit der Kirchenleitung überreichen.”7!

Superintendent rning nahm L11UINL erneut azu ellung und kriti-
sierte besonders die Lüdenscheider Auskunft ber die dort erfolgende
Weilise der Abendmahlslehr: ass INan sich 1M Kirc  i1chen Unterricht
darauf eschränke, die Präsenz Christi 1m enama ehren, auf
eINeEe nähere inhaltliche Füllung des Hauptstückes des Kleinen
Katechismus Luthers aber verzichte: „Hier wird tatsächlich versucht
! eine Art Unionsbekenntnis aufzustellen, WI1Ie es dem Zustand der
Gemeinde entsprechen soll Solche Formeln en namentlich bei
Leuten, die cht gewohnt sSind, tiefer ber die Bedeutung des akra-
mMents nachzudenken !] erfahrungsgemäss immer leicht Anklang,
mal WEe ihnen gesagt wird, ass WIT 1U ndlich einmal VO den alten
konfessionellen Gegensätzen frei werden uUussten. In Wirklichkeit wird
INan mıt olchen Einheitsformeln nicht mıt den Gegensätzen ertig uch
diese Lüdenscheider Formel Ja nıicht weiıter. Ich könnte es MIr den-
ken, ass eın ‚winglianer, eın Calvinist, eın Lutheraner un eın O-
lik ihr zustimmten, ohnedass [!] die eigentlichen Kontroversen geklärt
werden. Solche Formulierungen sSind aber auch gefährlich. Sie wollen
die Gemeinde auf eine mittlere i1n1e€e festlegen. Für rediger, die sich die
Iutherischen Bekenntnisschriften gebunden wWI1ssen, würde olchen
Gemeinden eın Kaum mehr Se1IN. Das wird iın üdenscheid schon
deutlich, WE das Presbyterium sich den Altargesang wendet,
der als das Kennzeichen des Luthertums angesehen wird. emgegen-
ber ist J ass dem Frieden und der Verständigung besten
gedient wWiIrd, WE kein Bekenn  15 unterdrückt, vielmehr ihm Kaum
gegeben wird einer unlierten Gemeinde ergeben sich natürlich daraus
Schwierigkeiten. Die mussen aber getragen werden, solange lutherische
und reformierte Pfarrer ın einer Gemeinde ambtieren. Ich sehe
eine Gefahr darın, ass 1ın uUunNsernNn märkischen Gemeinden heute wieder
derselbe ehler gemacht wird WI1e bel der Einführung der Union,
/0 Presbyterium Lüdenscheid (Pfr Stebel): Fragebogen der Evangelischen Kirche

VOon Westfalen betr. Neugestaltung der Kirchenordnung (vom 5,3.1947). Lüden-
scheid, 28.7.1947 Bielefeld neu) Generalia 20
Evangelische Kirchen emeıinde Lüdenscheid (Pfr. Siebel) Landeskirchenamt
EKVW Lüdenscheid, 207 1947 Bielefeld neu) Generalia D
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I1a xlaubtel[,|] aus zwel Konfessionen eıne machen können, 1n Wirk-
ichkeit aber]| eine dritte hinzubeka Sämtliche Kirchengemeinden

Kirchenkreis Lüdenscheid selen betonte Arnıng evangelisch-lu-
therischer Konfession.”$

Die Auseinandersetzung dann eine esondere Ööffentliche
Aufmerksamkeit dadurch, ass rnıngs arlegung einem Arhtı-
kel 1mM Sonntagsblatt „Neue Kirche“ ellung bezogen und darauf arlf-
merksam gemacht wurde, ass es 1ın Lüdenscheid 1823 doch zZAT AB
schluss eiNnes förmlichen Unıjonsvertrages zwischen der dortigen größe-
ren) lutherischen un! der (kleineren) reformierten Kirchengemeinde g..
kommen S@1 weshalb (so dort die Schlussfolgerung) für Lüdenscheid
zweitellos der unıierte Bekenntnisstand festzustellen sSEe1./°

Sup Arnıng Landeskirchenamt EKvW. Lüdenscheid, 8.8.1947 Bielefeld
(neu Generalia DA

50 Arnıng, eb
/4 Dieser Unionsvertrag („Vereinigungs-Urkunde” VO: ist abgedruckt bel

Kottmann, Friedrlich]: Chronik der Kirchengemeinde Lüdenscheid. Auf Veranlas-
Sung des Presbyteriums DE} Besten der Lüdenscheider ehrer-, Wıttwen- und Walil-
sen-Kasse dem Druck übergeben. Lüdenscheid 15861 19-24(.25). A.a.Q., 26-32,
ist auch das Vereinigungsprotokoll VO AB T ZUuU Abdruck gebracht.

Über den historischen ekenntnisstand der Kirchengemeinde Lüdenscheid. Neue
Kirche 1947 Nr 2 / Der genannte Artikel 111USS auf der den Kaum
Lüdenscheid betreffenden Regionalseite der „Neuen Kirche“ AA Abdruck
gekommen se1n. E1iıne Ausgabe der „Neuen rche  0I muit Lüdenscheider Regionalteil
WarTr ber bisher nicht ermitteln weder 1n der Universitäts- und Landesbiblio-
thek üunster noch 1M Landeskirchlichen Archiv Bielefeld noch 1in der Repositur
des Evangelischen Medienhauses Bielefeld-Brackwede (SO aut tfreundlicher Aus-

VO: Frau Hartmann) uch die Recherche Archiv des Kirchenkreises
Lüdenscheid (mit freundlicher Hıilfe durch Herrn olf Westhelle, Evangelisches
Kreiskirchenamt Iserlohn-Lüdenscheid) blieb ohne Ertol 7Zumindest auUs-

zugsweilse ist der veröffentlichte Text ber maschinenschriftlicher Abschrift @1 -
halten 17 Siebel (und weıtere Unterzeichner): Erklärung. Lüdenscheid, April
1948 Archiv Lüdenscheid Best Altsignatur 1,14; dort il den Ausfüh-
HSCH über ‚die konfessionelle Lage uUuNseTES Heimatbezirkes‘ uUunNseTeTr Gemeinde In
Nr un NrT. der ‚Neuen Kirche”, die einen sehr wertvollen Beitrag Z Kır-
chengeschichte UuLSseiIel Heimatkreise bilden, wird lebendigem Bekennen uch
auf diesem Gebiete aufgefordert, insbesondere wird mıiıt Nachdruck darauf hinge-
wlesen, ‚dafs die (Gemeinde selbst sich ihren Bekenntnisstandes bewulst bleiben
muds, andernfalls s1e Gefahr läuft, da{fs über S1e bestimmt wird, unter Umständen
uch ihren Willen‘. Darum glaubt das Presbyterium der (jemeinde Lüden-
scheid 1n seiner Besorgn1s 1Nne ‚ungerechtfertigte Verschiebung 1n dem stor1-
schen Bekenntnisstand’ hier klarstellen mussen, da{fs Lüdenscheid nicht den
Gemeinden gehört, die WarTl ‚rechtlich umnlert, 1ın Wirklichkeit ber Z.UI größten Teil
lutherisch geprägt‘ Sind. Lüdenscheid ehnt ıne Iutherische Prägung bewulßst ab
Nach dem VOT kurzem beantworteten Fragebogen der Evangelischen Kirchen-
Jeitung VO  . Westfalen betrieffend| Neugestaltung der Kirchenordnung hat der
Hauptgottesdienst die 1n der Altpreußfischen Agende VO  5 1895 vorgesehene Orm.
Der Frühgottesdienst hat 1n beiden Kirchen 1Ne verkürzte Liturgle. der FErlöser-
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Dagegen meldeten sich indes Isbald wieder ein1ıge der üudenschei-
der Pfarrer Wort;/® S1€e rekurrierten ihrerseits auf die Kabinettsordre
König Friedrich ılnhelms LL VO 28.2.1834,77 derzufolge die Union
kein ufgeben des bisherigen Glaubensbekenntnisses bezwecke un! be-
deute und auch die Autorität, die die ekenntnisschriften der beiden
evangelischen Konfessionen bisher gehabt hätten, 1ce die Union nicht
aufgehoben worden SEe1 em machten S1e mıt Verweis auf die
Kabinettsorder Friedrich ılLnNnelIms VO geltend, ass die
Union ach der Absicht Friedrich eiIms II nıcht den Übergang der
einen Kontftession SEL anderen und och 1e] wen1ıger die ung e1INeEeSs

dritten Bekenntnisses habe herbeiführen sollen 50 habe sich iın
Lüdenscheid die kleine reformierte der größeren lutherischen rchen-
gemeinde angeschlossen (!); bis Z Gegenwart Se1 an der gottes-
dienstlichen Praxis erweislich, ass diese Gemeinde Iutherischen ( Ba-
rakter besitze.”9 em sSe1 der lutherische Katechismus In üdenscheid

kirche WarTrT VOT bis EtTWwW. drel Jahren liturgielos. Im Nebengottesdienst sSind beson-
dere gottesdienstliche Ordnungen nıiıcht 1m Gebrauch. Als Abendmahlsliturgie wird
die In der Altpreußßischen Agende VO  5 1895 vorgesehene Form gebraucht; 1Nne
Abendmahlstfeier miıt Altargesang ist VO Presbyterium nıcht zugelassen. Wenn
beim kirchlichen Unterricht uch Luthers Katechismus benutzt wird, kann daraus
nıicht ohne welteres gefolgert werden, da{s die Gemeinde lutherisches Gepräge hat
Die Feststellung des Bekenntnisstandes nach dem Gebrauch befindlichen ate-
chismus würde unter den gegebenen Umständen dem wirklichen Leben der ( 20
meılinde nicht gerecht werden. Man erkennt schon nach diesen kurzen Ausfüh-
rungen, welche das In Nr der ‚Neuen Kirche‘ gezeichnete Bild vervollständigenmöchten, den besonderen, unıiert gepragten Bekenntnisstand der Evangelischen Kır-

76
chengemeinde Lüdenscheid’‘.”

Köllner Theologische Stellungnahme als Anlage Z Niederschrift. Lüden-
scheid, 9.2.1948 Archiv Lüdenscheid Best Altsignatur 1,14
Friedrich Wilhelm I{1 Altenstein: Allerhöchster FErlafs den Minister der geistli-chen, Unterrichts- un! Medicinal-Angelegenheiten, die Agende un Union betref-
fend Berlin, 28.2.1834 Faksimile-Abdruck 171 Elliger, Walter Hg.) DIie kvan-
gelische Kirche der Union. Ihre Vorgeschichte und Geschichte. nter Mitarbeit VO  -
Walter Delius un! (Oskar Söhngen herausgegeben. en 1967/. 203 fl dort 203
Friedrich Wilhelm den Evangelischen Ober-Kirchenrath. Charlottenburg,6.3.1852 Faksimile-Abdruck einer zeitgenössischen Abschrift 17 Elliger, Kıirche
209-211; dort 209 uch die Edition des Textes bei Nachtigall, Astrıd IDie Aus-
einandersetzungen die Kirchenunion 1n Preufßen VO  5 1845 bis 1853 und die Ka-

/9
binettsorder VO]  5 1852 Bielefeld 2005 Unıio und Confessio 23] Beilage 4I 407
„Das Tes terıum hat selbst die Kıichtigkeit dieses Urteils noch soeben durch die
Zulassungz Krippenspiels die Stimme des sich dabei auf selIne reformierte
Herkunft berufenden Herrn Pfarrers Siebel bestätigt. Gerade ZUT Weihnachtszeit War

der hıldlichen Darstellung auf dem Altar un! der reichen kırchenmustkalıschen
Ausgestaltung bemerken, da{fs VO einer ‚Iutherischen Prägung‘ des Gottesdienstes
sehr wohl geredet werden kann. Schon die ‚gende 0OON 1895, deren Verwendung 1im
Hauptgottesdienst VO:  5 dem Artikel 1n Nr bejaht wird, ıst ohne Zweiftel In der 1n
Lüdenscheid üblichen ‚ersten Form’ lutherisch geprägt”, und iıst wissenschaftlich
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1MmM £eDrTrauCc geblieben, während der reformierte Heidelberger Katechis-
1LLUS 1mM Vereinigungsprotokoll AVA@] 1823 cht einmal Erwähnung in
de.80

Darauf erwıderten 1U wiederum diejenigen Mitglieder des uden-
scheider Presbyteriums die Pfarrer Wilhelm jebel,8 alter Kunz®?2
und Wilhelm Sichtermann® SOWI1E 13 Presbyter die den Kontfessions-
stand der Lüdenscheider Gemeinde als unılert betrachteten, muıiıt einer
ausführlichen Abhandlung prL 19458.54

I )ie 1M Kirchenkreis üdenscheid der geschilderten Welse e
führte Auseinandersetzung macht eutlich, ass eSs ach der zeıtgenöÖSs-
sischen Wahrnehmung 1ın den ahren ach dem /Zwelten e  jeg
jedenfalls nıicht als hinreichend betrachtet wurde, eine Aussage ber den
Bekenntnisstand ausschlieflich ach tormalen Kriterien WI1e dem Jurist1-
schen Aspekt eINes 1m ahrhunder abgeschlossenen förmlichen
Unionsvertrages treffen, sondern ass €e1 auch der historische
Aspekt des kontinuierlichen Katechismusgebrauches un der gottes-
dienstlichen Praxis mıiıt einzubeziehen se1.°

unhaltbar, diese einfache geschichtliche Tatsache bestreiten wollen. (Die ‚andere
Form”’ VO: reformierten Bekenntnis her gepragt ist Lüdenscheid überhaupt
nicht in Gebrauch.)“” Köllner Theologische Stellun ahme als Anla ZUrTr
Niederschriüft. Lüdenscheid, 9.2.19485 Archiv Lüdenscheid Best Altsignatur
1,14

80 Ebd
81
82

Bauks, Pfarrer, 473, Nr 5855
AUaCh; 287, Nr 2592
AAl 472, Nr 5849

S1iebel (und welıtere Unterzeichner): Erklärung. Lüdenscheid, April 1945
Archiv Lüdenscheid Best. Altsıgnatur 1,14 Man unternahm damit nicht LLIUTL
1n dem Versuch, die historische Argumentation der „ITheologischen Stellungnah-
me  ; widerlegen, sondern hob daO:; 5/ besonders uch auf Jüngste Entwick-
lungen In der gottesdienstlichen Praxis der Lüdenscheider Gemeinde ab, die 111all
kritisch beurteilte: „In Gottesdiensten hat sich das |der unlerte Charakter
der Gemeinde| b1is VOT EITW. D Jahren uch SANZ klar geze1lgt. In den unlerten ( e-
meinden der Girafschaft Mark kennt I1a  - nıcht den Altargesang des Liturgen.
Unsere ater sahen darin katholisierende Tendenzen daher konnte das
Presbyterium uch [1UT uınter den gröfßten Bedenken wel Stellen des (Ciottesdien-
Stes das Singen des Liturgen zulassen. Unsere Gemeindeglieder en uUu11ls schon
Öfter darauf angesprochen, w1e komme, da{fs jetz 1n der iturgle ‚gesungen'
würde, 11an nehme Anstof(dfs daran. Nicht anders ist mıiıt den Wendungen Z
Altar, VO: ar, nicht anders mit dem ‚Kreuzschlagen‘ nach dem segen Schlufs
des Gottesdienstes. Das hat bei IIser1 Vätern keinen Kaum gehabt.”85 1 gleichen inne uch das Ergebnis der zeitgenössischen Untersuchung VO:  5
Koch, Günther: Konfessionelle Bezeichnungen 1n der Evangelischen Kirche West-
falens. Bielefeld 1948 Ohne Paginierung. I5 Allem Anschein nach hat 111all 1ın
der Lüdenscheider Kirchengemeinde das streıtige Thema spater gemieden In E1-
LIE) 1953 veröffentlichten geschichtlichen Rückblick auf die die zurückliegenden
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e) Die Kirchengemeinden iın Wiıttgenstein reformiert oder uniert?

kiıne vergleichbare Unklarheit ber die für eine ANSCMESSCHN fundierte
Aussage ber den ekenntnisstand berücksichtigenden Aspekte dürf-
te letztlich auch hinter den krass divergierenden Aussagen ber den Be-
kenntnisstand der Kirchengemeinden 1mM Bereich des Kirchenkreises
Wiıttgenstein stehen. Von dort überreichte Superintendent Friedrich
Kressel86 1m Zuge der Umfrage des ahres 1947 eiıne aus  rliche
Darlegung des aaspher Pfarrers (sustav Bauer,®” die 1mM Resultat darauf
inauslief, ass die diesem TIchenkreıls gehörigen Kirchengemein-
den unliert Se1EeN: „Wenn ich die SANZC ntwicklung überblicke,
möchte ich abschliessend folgendes Die Unıion hat sich 1im Laufe
der hundert Jahre durchgesetzt, nıicht rechtlich, sondern auch tat-
SacNlıc. Die Gemeinden fühlen sich als evangelisch, en aber kein
besonderes konfessionelles BewulÄlstsein mehr Von den Pfarrern SIiNnd,
sovıel ich sehe, LLUT Zzwel ihrer Lehre ach streng reformiert SCWESECN:
Wille8s8 Fischle|lbac un! Keiser®? Wunderthausen. Das Reformier-
tentum trıtt MNUr, WI1e Superintendent HC muıiıt ec Sagt, 1n
Nebendingen und 1M eDrauc des Heidelberger Katechismus her-
vor 2 Kressel charakterisierte das dann seinem eigenen Bericht hin-

knapp als Irrtum und bezeichnete die 1m Wittgensteinschen
gelegenen Kirchengemeinden als reformiert: „Sämtliche Gemeinden,
sSOoOWweılt S1e ZAK Kreı1ise Wiıttgenstein gehören, Sind reformiert”.9 Diese

einhundert Jahre der örtlichen Kirchengeschichte werden die Themen Union und
Konfession fast ganz ausgeblendet; Köllner, Walter: 100 Jahre evangelische ([S@-
meılnde Lüdenscheid. Lüdenscheid der später]; dort 3/ E}

86 Bauks, Pfarrer, 276 f/ Nr. 3474
Bauks, Pfarrer, 2 J Nr 289

SX
89

Gustav Wıiılle, Pfarrer in Fischelbachs Bauks, Pfarrer, 560, Nr 6966
Hermann Keiser, Pfarrer 1n Wunderthausen Bauks, Pfarrer, 246 fI
Nr 3111
Gustav Dickel, Pfarrer 1ın Artfeld0un zugleich >Superintendent des Kır-
chenkreises Wittgenstein Bauks, Pfarrer, 9 / Nr VTF

Yl 50 Bauer, |Gustav]: Union un! Reformiertentum 1n ıttgenstein. Laasphe, VOT dem
9.4.1947 Bielefeld 0.0 neu (GGeneralia BA Maschinenschrift, ANOMNYIN,Verfasser ist (unzweifelhaft) der Laasphe tatıge Pfarrer Gustav Bauer;
entnehmen aus Superintendentur Wıttgenstein (Sup Kressel) EvangelischeKirche VO]  e} Westfalen. Arteld, 9.4.1947 Bielefeld (D neu Generalia D7

9 „Einige Gemeinden sind sich über die geschichtliche Entwickelung offenbar nicht
im Klaren.“ Superintendentur ittgenstein (Superintendent Kressel) Evangeli-
0/7d
sche Kirche VO  - Westfalen. Arfeld, 9 41947 Bielefeld neu CGjeneralia D

93 Ebd Kressel fügte hinzu: „Aus dem allgemeinen Rahmen heraus heute die ( @-
meıinde Langewiese, 1n der se1it twa 1925 der Iutherische Katechismus benutzt
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L11U. bel auch och sehr Ausgleich sich bemühender Interpretation
cht miteinander in ang bringenden Aussagen blieben neben-
einander stehen; jedenfalls ist nirgends erkennen, ass jeman Se1
der Superintendent, SE1 das Landeskirchenamt hernach versucht
hätte, dezidiert eıne ärung des Hıatus herbeizuführen. Be1i der nächs-
ten Tagung der Wıttgensteiner eissynode 1m November 1947 wurde
dann allerdings 1mM Zusammenhang der Erörterung der rage, ob INan
einer Abtrennung der 1mM Kurkölnischen gelegenen, bisher P Kir-
chenkreis Wittgenstein gehörenden Kirchengemeinden eidorf, Dorlar
un Winterberg zustimmen solle, dezidiert und em Anschein ach
auch unwidersprochen VO Superintendenten behauptet: „Ferner fal-
len diese Gemeinden aus der reformierten ynode Wittgenstein heraus,
da S1€e ihrem Bekenntnisstan: ach umniert Sind.“ 94

Sollte I1la  ; enken, ass die rage mıt dieser Verhandlung auf der
eissynode entschieden gSCWESCH sel, irrt INa  S Knapp Zzwel
zehnte später, 1964, veröffentlichte alter C  als, für Jahre Pfarrer
1n Raumland, spater Professor für Neues JTestament Berlin,° eiINe Ab-
handlung ber „Die Einführung der Union 1MmM Kirchenkreis Wiıttgen-
ste1in. (Der ekenntnisstan:! der Gemeinden der evangelischen Kre1ssy-
ode Wittgenstein)”.?® Aus selner Darstellung ist nicht ersehen, ob S1€
auf Bauers Darlegung Z.UT gleichen Thematik VO  > 1947 mittelbar oder
unmittelbar fu{fst der ob S1e SaNz eigenständig erarbeitet lst, denn
fehlen dieser Darstellung die Quellenbelege 1mM einzelnen. ber
chmithals’ Darlegung ieg erkennbar eıne uswertung besonders e1N-
schlägiger Kreissynodalprotokolle SOWI1Ee welterer en des Kreissyn-odalarchivs Berleburg zugrunde. Als Ergebnis selner Untersuchung
hat chmithals schliefßlich formuliert: „Unser Überblick hatte den
‚WeC die rage klären, die bei der 1  ung der Union 1n den
Landgemeinden 1828 offensichtlich eine ausdrückliche Beantwortung

wird. Lie außerhalb des reises Wiıttgenstein liegenden Gemeinden, Gleidorf
Krieis| Meschede-— und Wiınterberg —Krleis]| Brilon, Sind lutherische (Gemeinden.“

Verhandlungen der Kreissynode Wittgenstein 1n ihrer Versammlung NO-
vember 194 / 1n Erndtebrück. Berleburg 1948] Ebd tellte der Super-intendent fast erleichtert fest „Die Kreissynode wIird darnach 1!] eın einheitlich
evangelisch-reformiertes Kirchengebiet SEe1nN.  ;

95 Evangelische Kirche VO:  5 Westfalen. Pfarrer und Kirchengemeinden, Leitun
Amter und Einrichtungen. Stand Eetw. Anfang Februar 1958 Bielefeld, 1958],

151 -& vgl uch |Art.:] Schmithals, Walter. In: http /de.wikipedia.org/wiki/ Wal-
er_Schmithals,/18:14
Schmithals, Walter: Die Einführung der Union 1m Kirchenkreis ıttgensteıin. (Der
Bekenntnisstand der Gemeinden der evangelischen Kreissynode Wittgenstein). In:
150 Jahre Landkreis Wiıttgenstein.n 1966 Wittgenstein Sonder-
druck September 1966 Wiıttgenstein 30,3 1966)| 99-1
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gefunden atte WI1e wurde die Union 1ın Wittgenstein be1i und ach ihrer
ung verstanden? Die Antwort ist eindeutig: Die Wittgensteiner
(Gemeinden sSind konsensus-uniert. Sie ennicht LLUT ihren ehemaligen
Bekenntnisnamen, sondern auch ihren reformierten Sonder-Bekenntnis-
stand 1828 aufgegeben und sich auf den en des Gemeinsamen beider
Bekenntnisse gestellt. An dieser Rechtslage hat sich biıs heute nichts
geändert.

chmithals hebt damıiıt letztlich auf den formaljuristischen Aspekt
e1ıner Beschlussfassung einem bestimmtem Termıin 1mMm ersten Drittel
des Jahrhunderts ab Mıt dem Selbstverständnis der Kirchengemein-
den und deren seither geübten Praxıs stand das aber nicht ang
S1e verstanden sich weiterhin als evangelisch-reformiert.?8 Und Johannes
Burkardt hat zudem Jüngst nachgewiesen, ass die Einschätzung
Schmithals’ auch deshalb ırmg Wäal, weil ihm ZUrT Erforschung wichtige
welıtere Archivalien aus dem 19ernicht Z Verfügung stan-
den.?®9 Heute lässt sich jedenfalls (wieder erweisen, ass ach dem
Unionsaufruf Friedrich Wilhelms 1 VO 1817 lediglich 1ın den
irchengemeinden Laasphe und Berleburg eine Unionsbereitschaft for-
muliert worden ist, die willens WAar, für die tegration der jeweili-
SCN Ort ebenden kleinen Zanhl VO Personen lutherischen Bekenntnisses
VO der bisherigen reformierten Prägung und Praxis Abstand
nehmen — 100 und ass andererseits 1947 auch VO diesen beiden ( e
meinden nicht widersprochen worden ist, als S1€e pauscha muıt en
anderen als reformiert bezeichnet wurden SN deshalb nıcht, weil das ih-
Temn Selbstverständnis WI1e ihrer Praxıs entsprach.

97 Schmithals, Union, 112 Im Gefolge der arlegungen Schmüuthals’ ist uch die
Schilderung der „Unionsgeschichte” 1n Wiıttgenstein nicht zutreffend dargestellt bel
Bauer, Eberhard / Burkardt, Johannes: Überblick über die Geschichte des Kirchen-
kreises Wittgenstein. DIie Kirchen des Kirchenkreises Wiıttgenstein 1n Wort und
Bild Im Auftrag des Kirchenkreises Wiıttgenstein hg Johannes Burkardt,
Andreas roh UIf Lückel. Mit Beiträgen VO  - Fberhard Bauer, Bernd Geler, Eck-
hard Linke Bad Fredeburg 12001 ] 15-42, dort

dazu generell uch Burkardt, Johannes Reformierte, Lutheraner, Metisten FEın
Beitrag Z.UT Konfessionsgeschichte Wiıttgensteins VO bis Jahrhundert.

40
Westfälische Forschungen (2006) 9-1 dort 1
A.a.O., 1402

100 A.a.O., 105 fI 141
101 A.a.O., 115
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Das otum Kreissynode Herne VOo 1947 Voran Z.UT Einheit 1im
Bekennen doch nıicht zurück Z.UT etonung des Bekenntnisstan-
des

ährend es also VO  - en €e1 1mM FEinzelnen auftretenden roblemen
abgesehen 1947 weithin 1n der westfälischen evangelischen andeskIir-
che eın Bemühen gab, die rage des Konfessionsstandes einer ärung
zuzuführen, i1st diesem Kontext aber auch festzuhalten, ass dieses
Bemühen zumindest 1n einem Kirchenkreis Herne genere rage
gestellt wurde. Unter der Überschrift „DIie Einheit der Evangelischen
TYTC 1mM gegenwärtigen Bekennen“ formulierte die dortige Kre1issy-
ode ihre Skepsis: a  er binden uns die ekenntnisschriften LLUT
weıt und tief, WI1e S1€e uns heute och Wegwelser dem einen Worte
Gottes sind Im Hören auf dieses eine Wort meılınen WIT erkennen, da{fs
manche Unterscheidungslehren der Väter heute keine Irennung der
rchen mehr rechtfertigen Diejenigen Aussagen der alten utheri-
schen un! calvinischen Bekenntnisschriften, die einander widerspre-
chen, können für uUullsel gegenwärtiges Bekennen cht mehr richtungs-
weisend sein. “ 102 Ja INa  - traf Sal die Feststellung: „Aus diesen Gründen
en WIT ab, ass etwa UunNseTe Gemeinden L11U. wieder ach den (Z04
sichtspunkten eıner VeErgansCHNCNHN Zeıt aufgeteilt un! verschiedenen
Gruppen kirchlicher T  ung unterstellt werden ollten Wır könnten
olcher Massnahme keine echte Bezeugung der evangelischen ahrheit
und keine echte Ireue gegenüber dem Geist evangelischer Bekenn  15-
SC  en erkennen. Wır beten die wahre Einigung der C
hristi, dürftfen aber weniger unnötige, dem lebendigen
Christuszeugnis hinderliche Spaltungen zulassen. Wiır vertrauen darauf,
ass der Herr seliner LE die wirkliche Einheit chenken wird, Je kla-
TeTr und gehorsamer S1e die ufgaben des Bekennens der Gegenwart
erfü

102 [Kreissynode Herne:|] DIie Einheit der Evangelischen Kirche 1 gegenwärtigen
Bekennen. ohne Datierung |mit handschriftlichem Vermerk: Kreissynode

103
Herne Bielefeld 5A51
Ebd
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Die bewusste Festschreibung einer Verpflichtung ZUT Wahrung des
Bekenntnisstandes in der Kirchenordnung der Evangelischen Kır-
che VO Westfalen

a) Weichenstellende Beschlüsse des Kirchenordnungsausschusses
ährend 1mM oSpeziellen also sich erforderliche Klärungen aufgrund
cht hinreichender Klarheit ber die für die Feststellung des Be-
kenntnisstandes Anwendung ringenden Kriterien 194 / ausgeblie-
ben SINd, wurden solche aber 1mM Generellen vorangetrieben. SO atte der
Kirchenordnungsausschuss der Westfälischen Provinzialsynode schon
1im März 1947 beschlossen, ass bei der Erstellung der verfassungsmäfßsi-
gCcn Ordnung der EvangelischenC VO  a} Westfalen dem Bekenntnis-
stand der Kirchengemeinden Rechnung tragen SEe1 und ihnen zuges1-
chert werde, ass S1€e en WI1e ihre gottesdienstliche nung g-
mä{fs dem Bekenntnis der Reformation, das bei ihnen Geltung sel, frei
gestalten könnten.1% Aufßserdem wurde den Kirchengemeinden das
ecCc zugestanden, ihren jeweiligen Bekenntnisstand auch ihrem
Eigennamen ZU USAarTuC bringen unı sich also als „Evangelisch-
Lutherische”*, „Evangelisch-reformierte” oder „Evangelisch-Unierte”
Kirchengemeinde bezeichnen.1%° iıne Anderung des Kontessions-
standes und auch der emeindebezeichnung Se1 LLUT möglich aufgrun
eiınes Beschlusses des Presbyteriums und der urfe L1LLUT ach Anhö6ö-
LU der Gemeindeglieder gefasst werden und bedürfe zusätzlich der
Zustimmung des Kreissynodalvorstandes SOWI1E der estätigung durch
die Kirchenleitung.!0% Die hier vorgesehene Einbeziehung der (GGemein-
deglieder 1n den Entscheidungsprozess wWwI1e auch der übergemeindlichen
Ebenen der kirchlichen itung eiNe Beschlussfassung ber die den
Bekenntnisstand erührenden rage zelgt, ass INa  aD} sich dessen bewusst
WAaär, ass el eın möglichst es Maf{s Einmütigkeit herzustellen
War WeNn auch nicht expressis verbis die Herstellung eines
CONSENSUS eingefordert wurde, War TI das Verfahren doch sicher-
gestellt, ass der sensiblen, alle Gemeindeglieder erührenden
rage des Bekenntnisstandes eine Okalen „Alleingänge” gyeben durfte
Jedenfalls amıt schon 194 / Elemente, die offenkundig azu die-
1ien sollten, den ekenntnisstand der Kirchengemeinden nicht H
achten, sondern auch wahren, etabliert.

105 A.a.O., 184
104 50 Danielsmeyer, Bekenntnisstand, 184
106 Ebd
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ugleic hatte INa mıt IC auf die diesem Zeitpunkt ja och
schaffende eue Kirchenordnung für die Evangelische Kirche

Westfalen Überlegungen angestrengt, wI1e insbesondere der Bekennt-
nisstand der unıierten Kirchengemeinden geNAUECT bestimmen SsSeıin
möchte.107 Als spate Frucht der Umfrage des ahres 1947, entstanden
aber auch VOT dem Hintergrund der 1ın Lüdenscheid geführten Ause!i-
nandersetzungen die rage des Konfessionsstandes198 wurden Miıtte
pri 1948 rundgedanken eiıner Ausarbeitung des der Pädagogi-
schen Akademie 1ın Lüdenscheid tatıgen Pfarrers Lic Günther Koch!%
ber „Konfessionelle Bezeichnungen ıIn der Evangelischen PC West-
falens” 1n der „Evangelischen elt“ dem „Nachrichtendienst der
Evangelischen Kirche VO  - Westfalen”) veröffentlicht,110 die die
Kirchenleitung dann Zzwel Monate spater unter dem atum des Junı
1948 vollständig gedruckter orm en Presbyterien übersandte mıt
der Bıtte, „diese Darstellung ZU Gegenstand eiıner eingehenden Be-
sprechung und Beratung machen. 111

Eın Ergebnis dieser Beratungen ist allerdings cht greifbar 11111

kann sich vielmehr des INArucKs cht ALLZ erwehren, als ob eın
olches auch nıicht wirklich geWwÜünscC geWESCH wäre.112 Denn ın dem
schreiben die res  erien fehlte die für eine „ergebnisorientierte”
Bearbeitung 1n einer presbyterial-synodal verfassten Kirche unbedingt
107 AAl 1585
108 L1C. (Günther och übersandte seine Ausarbeitung arl Lücking mi1t der Bemer-

kung: „IcCh glaube, dass auf diese Dıinge (die Feststellung des Bekenntnisstandes|
uch heute noch inmal mıt allem Ernst der Finger gelegt werden INUSsS, w1e MI1r
gewlsse Erfahrungen 1mM Lüdenscheider Presbyterium, die den unmittelbaren An-
lass besonders 281 ersten eil des Autsatzes geboten aben, eindrücklich bewilesen
haben [ Die Lüdenscheider Pastoren MIr manchmal eid Siebel, der
Blekennenden| Klirche] willen uUu1lls ieb unı« wert, teuert freilich einen stark Le-
formiert-unierten Kıuırs.“ 50 Günther och arl Lücking. Lüdenscheid, 20.2.1948

BielefeldS
109
110

auks, Pfarrer, 264, Nr 3224

111
Eine dritte Kontession? Evangelische Welt (1948) Nr 8/ 5.4.19458, 187-188

Evangelische IC VO! Westfalen (Kirchenleitung) Presbyterien. Bielefeld,
23.6.1948 Gedruckt auf: Koch, Bezeichnungen 15 11 och plädierte aal E für
ıne CHNAUEC Differenzierung zwischen dem historisch erweislichen Bekenntnis-
stand und dem gegenwärtigen konfessionellen Bewusstsein und Selbstverständnis
1n eiıner Kirchengemeinde und warnte zugleich: „Mit ‚Parolen‘ irgendwelcher
Natur, miıt pastoralen Übereilungen der sachlich unbegründeten Mehrheitsbe-
schlüssen der Presbyterien un 5Synoden ist gerade auf diesem Gebiet wohl sehr
viel Böses, ber nichts Gutes erreichen.“ Die uch eute noch sachliche K1ä-
rung bewirkende Ausarbeitung Kochs 1st ınten 1MmM Anhang diesem Autfsatz ab-
gedruckt.

112 Danielsmeyer, Bekenntnisstand, 185-187, lässt die Umfrage un! deren Ergebnis
erstaunlicherweise gänzlich unerwähnt.

3472



erforderliche Aufforderung ZUT!T Abgabe elner Stellungnahme der e1-
nerTr Beschlussfassung hbis einem bestimmten lermin. Hinzu kam, ass
das chreıben einem denkbar ungunstigen Termın die irchenge-
meinden erreicht en I1LLLUSS urz VOT der Währungsreform

1948 Danach richtete sich zwangsläufig eın TOLste1L der Autf-
merksamkeit auf en rchlichen Ebenen auf die rage, w1e unter
schwierigsten Bedingungen eın finanzielles urchkommen überhaupt
gesichert werden könne. 118 Und landeskirchlich onzentrierte sich das
erste Interesse VO der zweıten Jahreshälfte 1948 bıs 1ın den Begınn
des Jahres 1949 hinein mehr un! mehr auf die personelle Gestalt, die der
bevorstehende Generationswechsel 1mM Präsesamt gewınnen würde.114
Dahinter trat das achdenken ber die rage des Bekenntnisstandes
zurück un! begegnete dann auch nicht wieder als eın separat
erörterndes ema, sondern als L1IUTr e1InNes uınter vielen berücksichti-
genden Elementen 1im en der Arbeit der L1IEU erstellenden
Kirchenordnung,!!> die sich dann ber fünf Jahre hinzog bis deren
endlicher Verabschiedung und Annahme 1im Spätherbst 1953.116

113 den gravierenden Folgen der Währungsreform des Jahres 1948 für die
Evangelische Kirche VO! Westtfalen Steinberg, Hans: Chronik der Evangelischen
Kirche VO!  5 WestfaleneIn: Kirche Autbau Aus 20 en westfälischer
Kirche Präses Ernst Wilm gewidmet AA Abschlußf se1nes ] henstes 1m Amt des
Präses. Von der Evangelischen Kirche VO Westfalen 1n Dankbarkeit überreicht.
en 1969 135-183; dort 147 Vgl uch Kampmann, Jürgen: Die Neuordnung
der Kirchensteuererhebung 1n Westfalen nach dem /weıten Weltkrieg. In: Hey,
Bernd Hg.) TFCHNe, aa un: Gesellschaft nach 1945 Kontfessionelle Prä 1LV
unı sozialer Wandel. Miıt Beıträgen VO Joseph Becker U: Bielefeld 2001
Beiträge AT Westtälischen Kirchengeschichte 21] /-126; dort 105 DIie
gravierenden Auswirkungen der Währungsreform spiegeln sich uch In
zeıtgenössischen kirchlichen Publikationen wider; ZU Beispiel: Im Blick auf die
Währungsreform. FEın Gespräch mıiıt dem Direktor des Centralausschusses für die
Innere Miıssıon. Evangelische Welt (1948) Nr D Maärz 1948 89-91 Rückkehr
ZUTC Kedlichkeit Landesbischof Lihe ZUT Währun reform. Evangelische Welt
(1948) Nr 15 Juli 1948 350) Innere Miss1ion für den Schutz der Sparer. Evan-
gelische Welt (1948) Nr 1 J ugus 19485 435 Das westftälische Hiltswerk
ruft ZU Notopfer. Evangelische Welt (1948) Nr 1 / Uugus! 1948 461

114
115

dazu Kampmann, Provinzialkirche, 4/1-4586

116
dazu Danielsmeyer, Bekenntnisstand, 156
Kampmann, Provinzialkirche, 4724-437 Zu den Verhandlungen der Westfäli-

schen Landessynoden 1952 un 1953 detailliert Danielsmeyer, Bekenntnisstand,
188-190
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Espelkamp, ücker-Aschen un: die konfessionelle Bezeichnung
der Kirchengemeinden 1mM Pfarralmanach Beispiele für eine lan-
deskirchliche Bevorzugung des unilerten Bekenntnisstandes?

em sprechen manche Indizien afür, ass 1119a  > zumindest VO lan-
deskirchlicher Seite aus se1it Beginn der 1950er dahin tendierte,
eher „Uumnion: denn „Konfession“” fördern.117 Eine el VO Beobach-
ungen aus den ahren 1951 his 1953 lassen sich jedenfalls 1n diesem
Sinne deuten.

Zunächst dürfte 1er verwelsen Se1ın auf das Verfahren bel der Ab-
pfarrung der Martins-Kirchengemeinde Espelkamp VO der Evange-
lisch-Lutherischen Kirchengemeinde Rahden.118 Rahden War (wıe samt-
1C anderen umliegenden Kirchengemeinden) zweitellos evangelisch-
lutherischen Bekenntnisstandes.119 Dies wurde aber für die NeUeE, au s-
schlie{flich aus Ostvertriebenen und Flüchtlingen gebildete irchenge-
meinde Espelkamp-Mittwal nicht übernommen obwohl ach der
Vorstellung des Landeskirchenamtes bis Z Vollzug der Abpfarrung
derjenige Pfarrer, der künftig Inhaber der Pfarrstelle der LIEU errichteten
Kirchengemeinde Espelkamp SsSein sollte, zunächst (wenn auch ohne
immrec Pfarrer eıner der Evangelisch-Lutherischen rchen-
gemeinde Rahden (wenn auch LLUT vorübergehend) errichteten
Pfarrstelle sSe1INn sollte.120 Aus den selıtens des Landeskirchenamtes VeI-
wendeten Formulierungen ist ersehen, ass I1a dort der Formie-
rung der Kirchengemeinde Espelkamp eiINe „Gestaltungsaufgabe” sah,
die 111a unbedingt dem eigenen Zugriff Vorbehalten wollte durchaus

117 Dies gilt TSt rec. für die Jahre nach 1953; dazu Danielsmeyer, Bekenntnisstand
190

118 ZULI Geschichte der Evangelischen Martins-Kirchengemeinde Espelkamp Hent-
schel, Karl-Heinz Espelkamp. In: Möllering, ırk Hg.) (Gemeinden und Seelsorge
1mM Altkreis Lübbecke Vergangenheit un Gegenwart Lübbecke 2006 378-
364; dort insbesondere 328-334 Der Prozess ZUT Verselbständigung der KI1r-
chengemeinde Espelkamp hatte schon 1951 begonnen. den Beschluss über dıe
Abpfarrung des Bezirks: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rahden Landeskirchenamt
EKVW Auszu aus dem Protokollbuch. Presbytersitzung VO 26.1.1951 Rahden,
32 1951 Bielefeld neu Espelkamp In diesem Beschluss wurden lediglich
die Grenzen des auszupfarrenden Bezirks beschrieben un wurde die Fest-
stellung getroffen, dass 1n diesem Gebiet keine Gemeindeglieder der Kirchen-
gemeinde Kahden mehr ihren Wohnsitz hatten, da die dort Wohnenden 1m Zuge
der Errichtung der Munitionsanstalt ausgesiedelt worden

119 50 Erklärung der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rahden (Pfr Steinmann) Rahden,
ohne atum (nach dem 9.3.1947). Auft EKVW (Koch) Presbyterien. Bielefeld,

120
5.3.1947 Bielefeld neu (jeneralia 2-07b
50 Landeskirchenamt EKVW Superintendentur Lübbecke. Blielefeld],
25.10.[19]51 Bielefeld neu Espelkamp



ımter ewusster Inkaufnahme des Beschreitens mancher kirchenrechtli-
cher „Sonderwege” (um nicht VO Willkür sprechen).!2! uch
hinsic  1C. der rage der Feststellung des Bekenntnisstandes der
Kirchengemeinde Espelkamp kann IL  3 VO  a einem olchen onderweg
sprechen, insofern 1n der Errichtungsurkunde darüber eine dezidierte
Aussage getroffen wurde, sondern 1m Kontext der Zirkumskription des

verselbständigen Bereichs der Kirchengemeinde en LLUT VO  z den
der Siedlung Espelkamp 1MmM Gebiet der ehemaligen Munitionsanstalt

Espelkamp ebenden „evangelischen wohner|n  LA die e“ eıner
Kirchengemeinde Espelkamp-Mittwald, Kirchenkreis uDDecke, verel-
nıgt  ‚44 werden, gesprochen wurde, die „bisher ZUrTr Evangelischen Kır-
chengemeinde Rahden gehört hätten. Die eindeutige konfessionelle Be-
zeichnung „evangelisch-lutherisch”, die der Kirchengemeinde Rahden

sich hätte zukommen mussen, wurde 1n der Errichtungsurkunde für
Espelkamp also vermieden BA D ebenso WI1e schon der vorangehenden
Beschlussfassung der Kirchenleitung ber die Abpfarrung Espelkamps
VO  5 Rahden.1?$

S50 wurde ohne ass S explizit gemacht wurde die eiche dahin
gestellt, ass die eUue Kiırchengemeinde nicht mıt lutherischem, sondern
uniıertem Bekenntnisstand 1NSs en tirat. Dies geschah, obwohl Espel-
kamp-Mittwald LIUTr wen1ge Gemeindeglieder reformierten Bekenntnis-
5C5 ansässıg geworden für die zudem bis dahıin die die utheri-
schen Gemeinden 1mM einstigen Fürstentum en parochia über-
lappende Mindener reformierte etri-Gemeinde zuständig sCWESCH

121 S50 formulierte das Landeskirchenamt eb  Q, unter anderem: „Der Klirchen]gl[e]-mein{de] Rahden soll durch die Errichtung der dritten Pfarrstelle, die bei Gründun
der evian]g[e]llischen Klirchen]g[e]mein[de] Espelkamp deren erste Pflarr-] Stelle
sSe1ın wird, keinerlei Geldverpflichtungen rwachsen. Der Bezirk Espelkamp soll
kirchlich gestellt werden, da{fs se1ine Verwaltung VO  - der Klirchen|g[e]mein[de]Rahden getrennt und VO  - völlig unabhängig geschieht. Er unterliegt der
unmıiıttelbaren Aufsicht des Superintendenten. Der gewählte Pfarrer wird 1M Wegeder Dienstanweisung verpflichtet, auf Sitz und Stimme 1m Presbiyterium] Rahden

verzichten. Für den Bezirk Espelkamp ist eın selbständiger Wahlbezirk
bilden. Iie gewählten res  er treten einem selbständigen remium
sammen.“ V orangegangen In Espelkamp schon 1949 die Wahl 1nes (in der
Kirchenordnung Sar nicht vorgesehenen) „vorläufigen Presbyteriums” („Bru-
derrates”) SOWIeEe 1950 die Bildung VO  S wel Seelsorgebezirken; Hentschel, Es-
pelkamp, 331

122 Landeskirchenamt EKVW Urkunde über die Errichtung einer Kirchengemeinde.
123

Bielefeld, April 19572 Bielefeld neu Espelkamp
Auszug aus der Verhandlungsniederschrift über die Sitzung der Leitung der

Evangelischen Kirche VO  - Westfalen prL 1952 Errichtung der selb-
ständigen Kiırchengemeinde Espelkamp-Mittwald. OI 17./18.4.1951 Biele-
feld neu Espelkamp
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war.124 Be1 der Espelkamper Gemeindebildung wurde Sachen des
Bekenntnisstandes weder auf die Öörtlichen historischen un! juristischen
Gegebenheiten Rücksichteoch auf die Ort Jängst üblich
gewordene lutherische gyottesdienstliche DPraxıs och auf den ort ebenso
selbstverständlich praktizierten eDrau«c des lutherischen Katechismus

sondern OIfenDar ohne Debatte und Einschaltung Drıitter den
Entscheidungsprozess auf landeskirchlicher ene eiIne Festsetzung
unter dem kirchenpolitischen Gesichtspunkt getroffen, für diese nıcht
117e Zuzug aus Westfalen, sondern fast ausschlieflich aus dem Osten
des einstigen Deutschen Reiches wachsende Kirchengemeinde eın
„gesamtevangelisches” Profil bilden wollen [ )ass dem spater
formulierten Gesichtspunkt der €  S der al der Wahrung des Be-
kenntnisstandes 1er Rechnung getragen worden ware, ist Aaus den
en jedenfalls cht erkennbar 1mM Gegenteil!

Eın hnliches orgehen des Landeskirchenamtes lässt sich auch hın-
sichtlich der Abpfarrung der Kirchengemeinde Hücker-Aschen (Kir-
henkreis erIor: VO  a der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde
Spenge beschreiben das Presbyterium 1e das eschehen rückschau-
end 1 ugus 1953 1mM Protokollbuch fest „Gegenüber dem Finwand
des Landeskirchenamtes, da{fs sich die eue (jemeinde nicht ‚EVANHC-
lisch-lutherisch”, sondern LIUT ‚evangelisch’ bezeichnen solle, stellt das
Presbyterium fest, ass der Dienstanweisung ihres Pfarrers VO

1.8.[19 bestimmt worden ist, die Beschlüsse des Presbyteriums VO

Febr[uar] bezliehungs]wl{[eise] 2.3.1896 (gene  e unter Verfügung des
königlichen Konsistoriums VO März 15896 Nr each-
ten, damıt der lutherische Bekenntnisstand der Gemeinde Spenge (ein-
schlieflich Hücker-Aschen) niemals verdunkelt werde. Danach ist 1n der
(GGemeinde Hücker-Aschen VO jeher lutherischer Bekenntnisstand

EewWwesell DDas Presbyterium weils sich auch weiterhin das
ev[angelisch]-luther[ische] Herkommen der (GGemeinde gebunden. +

124 SO der mündliche Bericht VO] DPfr. Ernst eutz Aus den Landeskirchenamt
befindlichen Espelkamp betreffenden Ortsakten geht dies allerdings nicht expressI1s
verbis hervor; diese sprechen die rage des Bekenntnisstandes nicht d sondern
sprechen LLIUT pauschal VO  - den ın dem umschriebenen Bereich wohnhaften Evan-

125
gelischen. Bielefeld neu Espelkamp
Beglaubigte Abschrift aus dem Protokollbuch der evangelischen |!] Kirchenge-
meinde Hücker-Aschen. Lutherischer Bekenntnisstand. Klein Aschen, 3.8.1953

Bielefeld neu (jeneralia D Der VO]  5 DPfr. Böhlke unterzeichneten
Beglaubigung der Abschrift ist eb das Großsiegel der Kirchengemeinde eige-
drückt, das schon die Siegelumschrift “  AN ı1 ULH KIRCHENGEMEIND
CKER-ASCHEN” tragt; 1mM Siegelbild 1st 1952° als Jahr der Abpfarrung VO  5

Spenge ausgewlesen.
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Diesen Einzelfällen korrespondierte eın orgehen des Landes-
kirchenamtes 1mM orößeren Stil Als 19572 ach vielen ahren erstmals
wieder126 eın umfängliches Verzeichnis der westfälischen evangelischen
Kirchengemeinden und ihrer Pfarrer VO Landeskirchenamt herausge-
geben wurde der sogenannte „Pfarralmanach” darın sämtli-
che Kirchengemeinden 1M rchenkreis uDDecke als „Evangelische”,
cht aber als „Evangelisch-Lutherische” Kirchengemeinden ausgewle-
S11 worden.127 Les löste sofort Kritik auU!:  N „Be1l den (GGemeinden selbst
hat nıe eın 7 weifel darüber bestanden, ass S1e evanglelisch]-lutherisch
selen; S1€e sSind alle Hrc das ehlen der Bezeichnung An-
schriftenverzeichnis überrascht. 128 Angesichts des Widerstandes und
des Beharrens auf der dezidiert konfessionellen Bezeichnung der KIır-
chengemeinden machte das Landeskirchenamt schlieflich Ende 1953
(bezeichnenderweise erst ach der abschliefsenden Beratung der Landes-
synode ber die Annahme der Kirchenordnung un! ihrer Grundarti-

126 DIie letzte umfangreiche Ausgabe WarTr 19358 erschienen, darın die Eigenna-
INieN der Kirchengemeinden allerdings nicht verzeichnet SCWESECIL, (Gemeinde-
und Pfarr-Almanach für die Kirchenprovinz Westtfalen der Evangelischen Kirche
der altpreufsischen Union. Herausgegeben VO: Evangelischen Konsistorium der
Kirchenprovinz Westfalen. Bearbeitet VO: Wesemann nach dem Stande VO
10.1937 Als Manuskript für den dienstlichen Handgebrauch gedruckt. ünster
Westf.) [1937]

127 Pfarrer, Gemeinden, Amter un: inrichtungen der Evangelischen Kirche VO  >

128
Westfalen (1 Oktober 11952|
SO Superintendentur des Kirchenkreises Lübbecke Landeskirchenamt EKVW.
Lübbecke, 29.6.1953 Bielefeld 0.0 (neu CGeneralia 2:4) Leutiger fügte SEe1-
111e Schreiben eb ine 1sSte mıiıt Auszügen aus diversen Synodalprotokollen der
Kreissynode Lübbecke d aus denen hervorging, dass sich bis dahıin alle Kirchen-
gemeinden als lutherischen Bekenntnisstandes verstanden hatten un stellte die-
Semn Belegen einen Auszug AQus einem Schreiben des Evangelischen Oberkirchenrats
In Berlin gr das Presbyterium der evangelischen (Gemeinde Iutherischen Be-
kenntnisses Börninghausen” VO Juni 1853 O.  19# 1n dem sowohl miıt Blick
auf den Bekenntnisstand der Kirchengemeinde Börninghausen w1ıe mıit Blick auf
den aller anderen Kirchengemeinden 1M Kirchenkreis Lübbecke festgehalten Wa

hat der E1r ZUT Union bekanntlich nach der Allerhöchsten Ordre VO:
28 Februar 1834 nicht den 7weck noch die Bedeutung, das bisherige Bekenntnis
aufzugeben; der (Gemeinde Börninghausen, welche ursprünglich dem utheri-
schen Bekenntnis zugetan WAar, ist dies daher uch geblieben un:! wird S1Ee in die-
SeInNn Bestande VO  i dem Kirchenregimente jedenfalls geschützt werden. Die Krels-
synode Lübbecke hat übrigens, wI1e UunNns das Klönigliche| Konsistorium berichtet,
bereits 1mM Jahre 15851 ausgesprochen, dass alle derselben gehörigen Gemeinden
Iutherische selen, un das Kl[lönigliche| Konsistorium hat, WI1e nach den Vorlagen
uch Sanz richtig ist, dies anerkannt.“
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e einen Rückzieher und illigte den Kirchengemeinden 1m Kir-
chenkreis Lübbecke Z sich als „Evangelisch-Lutherische” bezeichnen

dürfen doch mıt Ausnahme Espelkamps: „Wır erklären damit
einverstanden, ass alle Gemeinden des Kirchenkreises übbecke, die In
dem farr-Almanac LLUT ‚eV genann worden sind, außer der rchen-
gemeinde Espelkamp die Bezeichnung ‚eV.-luth.‘ führen dürfen.” 130

Von dem Verfahren des Landeskirchenamtes, ohne Rücksicht auf den
Kontftessionsstand dem 1952 herausgegebenen Pfarralmanach sSämtli-
che Kirchengemeinden chlicht als „Evangelische” bezeichnen,
nicht LLUT Kirchengemeinden 1m Kirchenkreis uDDecKe betroffen SC

löste auch andernorts Unverständnis Aaus un! erforderte
schliefßlich die orre seltens des Landeskirchenamtes.131

C) erbunden iın einer Kirche aber LLUTr unter Wahrung des Bekennt-
nisstandes: die besondere rechtliche icherung der konfessionellen
Bındung un:! des konfessionellen Selbstverständnisses in estfa-
len

Miıt einıger Wahrscheinlichkeit WE auch aus den bisher gesichteten
Unterlagen cht expressı1s verbis erwelsen dürfte die hier den
Jahren 19572 un 1953 zutage tretende Unzufriedenheit ber das (zumin-
dest auf den ersten Anschein „unionsfördernd”“ erscheinende Han-
deln des Landeskirchenamtes 1ın den ahren 1951 un! 19572 den
konfessionell Iutherischen (Gemeinden nicht LLUT Skepsis und eh-
HUn 1M 1Nnzelta geführt aben, sondern sich auch auf die endgültige
Formulierung der Grundartike ausgewirkt en Denn die andessy-
ode 1953 verlieh den der Kirchenordnung vorangestellten Grundarti-
keln eben eine bewusst andere Diktion, als S1€e dem 1m Jahr formu-
lierten Grundartikel der rheinischen Schwesterkirchel?? innewohnte:!

129 Die Annahme VO]  a Grundartikeln un Kirchenordnung erfolgte bel der JTagung der
Landessynode November/1 Dezember 1953; Verhandlungen Lan-

130
essynode EKVW 1953, 7 / Beschluss Nr
Landeskirchenamt EKVW Superintendenten des Kirchenkreises Lübbecke

131
Bielefeld, 7.11.1953 Bielefeld 0.0 neu) Generalia DL

Sup Heuer Landeskirchenamt EKVW. erther, 9.1.1954 Bielefeld
neu (Generalia DA Vgl uch Landeskirchenamt EKVW Superinten-

denten des Kirchenkreises Hertord. Bielefeld, /11.1953 Bielefeld neu)
(jeneralia DA}

132 Grundartikel der Kirchenordnung der Evangelischen IC 1mM einland nach
Abschluss der Landessynode Maı 19572 Archiv Lüdenscheid Best. Alt-
sıgnatur 110
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133 Besonders Vizepräsident arl Lücking wird hier als eın die Entscheidung der
Landessynode rägender Skeptiker einer sehr den Unionsgedanken befördern-
den Tendenz se1n; 1in diese Richtung welsen jedenfalls 1ine HANZE Reihe
VO]  5 Formulierungen se1ines grundlegenden ReferatesZVerständnis der Kirchen-
ordnung, das der Landessynode vorgetragen hat (sSo Ver-
handlungen Landessynode EKVW 1953 „Die VO  5 den atern überkom-
IMEeNe Gestalt uUunNiseTeT Kirche ist die einer Unionskirche. Lheses Erbe birgt Not un
Segen ın sich. Wır mOögen die Not größer sehen als den Segen, WIrTr können dieser

geschichtlich überkommenen Gestalt nicht miıt einem kühnen prung, einem
Gewaltstreich der mıiıt doktrinären Ordnungsvorschlägen entrinnen. Wır mussen
mıiıt ihr fertig werden. Freilich wollen WIFr das LIUT mıiıt einem guten Gewissen. l
Wır haben ın der Evangelischen Kıirche VO  } Westftfalen weder ıne Konsensusunion
noch ıne Verwaltungsunion. Es ist uch nicht gAMNZ zutreffend, da{fß WIT auf dem
Wege VO  5 der Verwaltungsunion Z.UX Konsensusunion waren. Wır Sind ıne Union
eigener Art Wır haben das dadurch auszudrücken versucht, da{fs WIT VO]  - iner
nach Bekenntnissen gegliederten Unıion sprechen. uch diese Bezeichnung ist
freilich noch nicht befriedigend. S1ie ist zutreffend insofern, als 1in ihr ZU Ausdruck
kommt, da{fs In dieser Unıion beide reformatorischen Sonderbekenntnisse neben-
einander und miteinander Kaum un Recht haben Unsere Grundartikel sprechen
das aul (vier]glleiche] Abschnitt 1—-1V) Dazu darf hier festgestellt werden: Das
Bekenntnis wird 1n der Evangelischen Kirche VO Westfalen ernst IINEs ist
eine museale Angelegenheit, kein ehrwürdiges Buch, das 1m Schrank steht, SOT1-
dern das geltende Zeugnis des Evangeliums, das bekennen 1Nan der Ange-
fochtenheit der Kirche LTIEU als notwendig un hilfreich erkannt hat. Dies sSte nicht
LIUT als Grundsatz der Grundforderung 1n den Grundartikeln, sondern das hat
se1ine Auswirkung 1n der mn Gestaltung der Ordnung der Kirche gefunden.”
Lücking, arl]| Die Grundlinien der Kirchenordnung. Verhandlungen Landes-
synode EKVW 1953, 115-1271; /iıtat 157 Lücking gab ucha 1158, der
Skepsis Ausdruck, die manche Synodale gegenüber der blofisen Beschreibung, dass
die Kirchengemeinden lutherischen, reformierten un unlerten Bekenntnisstandes
In der EKVW „ın einer Kirche verbunden“ selen, empfanden: ALa Bedenklichste
dem bisher konzipierten un: VO der überwiegenden Mehrheit der Landessynode
ANSCNOMMENE: Ausdruck ist ja wohl dies, da{fs verschiedener eu  o fähig ist
und das mussen WIT ehrlich zugeben uch verschieden gedeutet wird.“
dieser Stelle ist uch darauf verweılsen, dass die Grundartikel In eiıner ersten
Entwurfsfassung schon Z.UT Landessynode 195() vorgelegt worden 11, ZUuU

damaligen Zeitpunkt allerdings noch ınter der Bezeichnung „Die Bekenntnis-
grundlage der Evangelischen Kirche VO Westfalen“”; Brinkmann, Ernst/
Steinberg, Hans Die Verhandlungsniederschriften der (ordentlichen)
Tagung der Westfälischen Landessynode VO: Oktober 1950 1mM Auftrage des
Landeskirchenamtes der Evangelischen Kirche VO  - Westfalen herausgegeben.
Bielefeld 1973 192 Begleitschreiben die 5Synodalen hatte Vizepräsident
Lücking 1mM September 193() ausgeführt: „Erstmalig wird der Vorlage |betreffend
den ersten Abschnitt ‚Die Kirchengemeinde‘] eın Entwurt der ‚Die Bekenntnis-
grundlage der Evangelischen Kirche VO  - Westfalen‘ (Einleitung der bisherigen KI1r-
chenordnung) beigegeben. Er dient hier LIUT Z.UT Vervollständigung des Bildes und
wird auf der diesjährigen lagung der Landessynode noch nıicht beraten werden,
sondern zunächst den Presbyterien und Kreissynoden ZUrTC Stellungnahme
gehen.“” (a.a.O., 191) Die 1950 Z Diskussion gestellte Vorlage sah neben den 1ın
drei Abschnitte eingeteilten Formulierungen Z.UI Bekenntnisgrundlage uch ıne
vlier Punkte umfassende „Grundlegende Besinnung über Kirche, Gemeinde, Amt

349



1 westfälischen Grundartikel I1 wurde (1im Unterschie: ZU

rheinischen!) expressı1s verbis festgehalten, ass die Kirchengemeinden
„ın Verantwortung VOT ihrem Bekenntnisstand” der einen vangeli-
schen FE VO Westfalen verbunden selen. 154 Und während der dritte
Abschniütt des Grundartikels der Kirchenoradnung der Evangelischen
Kirche 1mMm einlan:ı betonte, ass die T die Kirchengemeinschaft
der 1n ihr verbundenen Kirchengemeinden pflege, unterstrich hier die
westfälische { 1 gerade die Freiheit der Kirchengemeinden ZUrT Ent-
a  o ihres Bekenntnisstandes.!

Sie 1e damit bei einer Linıe, die 1m Grunde ZEschon Prä-
SP$$S arl och 1mM Maärz 1947 vorgezeichnet hatte als auf eıne Anı
frage des Kates der EKD mitgeteilt hatte, der Evangelischen Kirche
VO Westfalen verstehe INan die verschiedenen e stehenden
reformatorischen Bekenntnisse „nicht als verschiedene Schulmeinun-
U  SCn ; 1119  z folgere aber aus dem lutherischen Bekenntnis auch nicht,
„dass die Gemeinden mıit lutherischem Bekenntnisstand eINe eigene

und [ ienst“ VOT (a.a.O., 193) die 1n ihrem gedanklichen Duktus ine deutliche
Näh\: Z.UTE Barmer Theologischen Erklärung autweist. dem Entwurf ZUT Bekennt-
nisgrundlage ist noch davon die Rede, dass die Evangelische Kirche VO  - Westfalen
evangelisch-lutherische, evangelisch-reformierte un! evangelisch-unierte Geme1ln-
den „umfafßt” (So a.a.0., 192) iıne Formulierung, die die 1953 uch noch
umstrittene Formulierung, dass 1n der Evangelischen Kirche VO  3 Westfalen CVaNsC-
lisch-lutherische, evangelisch-reformierte und evangelisch-unierte Kirchengemein-
den IM einer Kirche verbunden“” selen, bei weıtem übersteigt. 50 ber WaTl INalı

offenkundig weithin nicht formulieren bereit. uch daran wird deutlich, dass
sich zwischen 1950 un! 1953 iıne erhebliche Schärfung uch des historischen Be-
wusstseins dafür ereignet hat, dass 1I11Lall die westfälische evangelische Landeskir-
che nicht als eine den Kirchengemeinden VOI- der übergeordnete, sondern als ıne
den Kirchengemeinden nachgeordnete Größe verstehen wollte un: definiert hat

dass 1n der endgültigen Fassung der Kirchenordnung VO!]  - 1953 denn uch aUS-

schliefßlich (historisch präzise!) davon die ede ist, dass (blickt INa  > nach innen) die
Evangelische Kirche VO  - Westfalen AUS fest umgrenzten Kirchengemeinden esteht
(SOo Art während S1e (blickt 1119  - nach aufßen) räumlich das Gebiet
der früheren Kirchenprovinz Westfalen der Evangelischen Kirche der altpreußi-
schen Union umfasst (so EKvW)

134 Über diese Formulierung gab 1m Zuge der Lesung der Grundartikel
ine (in ihrem Gehalt leider nicht dokumentierte) Aussprache in der

Landessynode; die Formulierung wurde schliefßlich 1mM Kontext der Abstimmung
über Grundartikel I1 bei drei egenstimmen un wel Enthaltungen angeNOMMEN/,

135
Verhandlungen Landessynode EKVvVW 1953,

DIie Formulierung VO]  5 Grundartikel 111 wurde 1n Lesung ohne
Aussprache VO  } der Landessynode gebilligt (e! bei der sofort anschließenden
Abstimmung über die Grundartikel insgesamt wurden diese mit wel Gegen-
stimmen und bei drei Enthaltungen ANSCNOINATNETN, Aa 15
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Kirchenleitung un! Verwaltung en müuüssen “ .196 ugleic betonte
och aber, ass die ;mnach Bekenntnissen gegliederte ynode  44 nicht
rage geste werden dürfen.137 Und auf eben dieser Linıe, wohl die
Union eben, aber zugleic nicht die Aaus dem ekenntnisstand erwach-
senden Bindungen hintanstellen wollen, liegen dann auch OC
Aussagen A Bedeutung der Barmer Theologischen Erklärung: „Wır
halten die Barmer theologische Erklärung nicht für eın Unionsbekennt-
nısS S1e begründet un! chafft keine eue Kirche ıIn dem Sinne, ass die
Unterschiede zwischen den reformatorischen Bekenntnissen aufgehoben
oder überwunden waren Da die (Gemeinde verschiedenen Bekenntnis-
standes sich 1n der theologischen Erklärung VO Barmen U wehr die
Kirche bedrohender rrtümer gemeinsam ihrem Herrn Jesus C(hristus
bekannt aben, verpflichtet dieses gemeinsame Bekenntnis die (semein-
den verschiedenen Bekenntnisstandes Cu; aufeinander hören und
miteinander die ahrner1 der rechten Schriftauslegung rTin-
er i

Mıt der ärung der rage, welche Bedeutung dem Bekenntnisstand
zuzukommen habe, WarTr I1a  —- auch den ahren 1953 un:! 1es
dürfte ebentalls berücksichtigen Se1Nn nicht LIUT auf westfälischer
oder rheinischer landeskirchlicher ene befasst, sondern ach WI1e€e VOT
auch auf der der Evangelischen Kirche Deutschland Deren Kirchen-
kanzlei wandte sich 1 November 19572 die Landeskirchen mıt der
Bitte, Auskunft geben ber deren jeweiliges erfahren 1n Sachen der
Wahrung (bzw auch der Anderung) des Bekenntnisstandes VO  z (3
meindegliedern.!® Das Landeskirchenamt der Evangelischen 1 8 1m
einland hatte azu (nachdem dort ja erst kurze Zeıt die Kır-

136 Evangelische Kıirche VO:  - Westfalen (Koch) Rat der EK  T Bielefeld, 21.3.194 /

137
EZA Berlin 27132 116 s 1TaA, 1167
A.a.OQ., 116r

138 A.a.Q., 1E einer charakteristisch darüber hinausgreifenden Weise hatte
INan selitens der Rheinischen Landeskirche dem Rat der FEKD) geantwortet: „Die
Gemeinsamkeit der theol[ogischen] Erkenntnisse 1n der Barmer Erklärung hat ihren
Grund 1ın der grundlegenden UÜbereinstimmung der luthlerischen] und reformierten Be-
kenntnisse (Schriftprinzip und Rechtfertigung). Hileraus ergibt sich deutlich, da{s
die ‚Bekenntnis’-Grundlage 1im iINnne der Bekennenden Kirchel,|] auf deren Boden
WITr stehen, 1ın der Theol[ogischen] Erklärung VO)]  a Barmen erblicken ist.  4 Die
Leitung der Evangelischen TC der Rheinprovinz (Beckmann) Kanzlei EK  T
Düsseldorf, 7.3.1947 EZA BerlinZ BL 134 fI 1Ta a.a.QU., 134v und Bi 135r

139 Kirchenkanzlei EKD eıtungen der eutschen evangelischen Landeskirchen.
Hannover-Herrenhausen, Abschrift als maschinenschriftlicher Um-
druck als Anlage Kirchenkanzlei EKdapU Kirchenleitungen Berlin, Mag-deburg, Greifswald, Görlitz, Bielefeld un! Düsseldorf. Berlin-Charlottenburg,
9.1.1953 Bielefeld (0.0 neu Generalia 206
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chenordnung ANSCHOITINEN worden war)140 umgehend die Auskunft g_
geben: „Der esondere persönliche Bekenntnisstand eiINes Gemeinde-
gliedes hat L1LIUT dort Bedeutung, gleichen Ort mehrere evangeli-
sche Kirchengemeinden | miıt verschiedenem Bekenntnisstand beste-
hen; 1mM übrigen berührt weder die Zugehörigkeit ZUT C und
Wohnsitzgemeinde, och wird durch den anderen ekenntnisstand
der Wohnsitzgemeinde, modifiziert. 141 Der KRat der Evangelischen KIr-
che der altpreufßischen Union ap befasste sich dann sSeINer
1  ung Februar 1953 mıiıt der Thematik, 1n elıner einheitlichen
Weise für die zugehörigen Landeskirchen Antwort geben können;142
azu kam aber nicht, vielmehr wurde die EKD die einzelnen
Landeskirchen verwliesen. 145 Der für die Sitzung des Kates der EKdapU
als Vorlage erarbeitete Entwurf e1INes Antwortschreibens WarTr offenkun-
dig unter den beteiligten Landeskirchen nicht konsensfähig obwohl
auch darin en welılteren Erwäagungen der Gesichtspunkt vorangestellt
WAäLl, ass 1M Bereich der EKdapU eın „Bekenntnis der Gliedkirche”“”
nıcht gebe wI1e auch nicht für die EKdapU als (sanze: „Die rage ach
dem er VO  - persönlichem Bekenntnis und rec  iıcher C
schaft kann also der EKd|JAPU LLUT geste werden, da{s ach dem
er VO persönlichem Bekenntnis und Gemeindegliedschaft gC-
rag wird. Im Bereich der gehen die Bestimmungen, die sich
auf die Gliedschaft 1n der TC beziehen, er regelmäßig auch cht
VO einer Zugehörigkeit des Einzelnen Z.UT[der einer ihrer
Glie:  Ichen aus, sondern VO der rage ach der Gemeindezugehör1g-
ke1t.‘ 144

uch angesichts dessen können die westfälischen Akzentsetzungen
1n der endgültigen Formulierung der Grundar  el keinestfalls als IUr

zufällig interpretiert werden. Bewusst hat INa  - nıcht LLUT eın ec der
bestehenden Kirchengemeinden, sondern auch der einzelnen (Gemeinde-

140 dazu Kampmann, Provinzialkirche, 431-433
141 Landeskirchenamt EKıkR Kirchenkanzlei EK  T Düsseldorf, 41721952

Bielefeld neu (Generalia A
147 Evangelische Kirche der altpreufsischen Union/ Kirchenkanzlei (Hildebrandt)

die Kirchenleitungen 1n Berlin, Magdeburg, Greifswald, Görlitz un die Landes-
kirchenämter 1n Bielefeld unı Düsseldorft. Berlin-Charlottenburg, 9.2.1953

143
Bielefeld 0.0 neu) (Generalia 206

144
Ebd
EKdapU / Kirchenkanzlei EKD/Kirchenkanzlei. Undatierter Entwurf. Berlin,
1953 In: Vorlage Punkt der Ratssıtzung VO 4./5 Februar 1953 3'/ 1ta

3/ versandt als Anlage EKdapU / Kirchenkanzlei (Söhngen dA1ie Kirchenlei-
tungen ıIn Berlin, Magdeburg, Greitswald und Görlitz, Berlin un Düsseldorf. Ber-
lın-Charlottenburg, 9.1.1953 Bielefeld 0.0 (neu) (jeneralia 206

3572



glieder, dem ihnen herkömmlichen Bekenntnisstand testhalten
dürfen, wahr: genommen Präses Ernst Wıilm145 hat das schon VOT der
Landessynode 1950 klar yBn USACTUC gebracht: „Dürfen WITr nicht
mıiıt dankbarem Herzen bekennen, da{fs uns In UuLseTeTr westfälischen Kır-
che auch bei der heilsamen Spannung unterschiedlichen Bekenntnisstan-
des eiıne innere Uunı10 un:! Geschlossenheit gesche ist? | Es ist uns
dann möglich, dafür einzutreten, ass eine reformierte Gemeinde refor-
mıiert bleibt und nicht aufgelöst wird, und darüber 1nel >SP
chen, ob WITr einer reformierten der schlesischen Flüchtlinge
willen cht eine Ilutherische Gemeinde gründen sollen Wır en die
Freiheit, uUulnseTeN (GGemeinden / dafs S1e ihren Bekenntnisstand
Sanz erns nehmen sollen S0 kann es nicht erstaunen, ass die
rheinische Formel VO „Anerkennen“” des Bekenntnisstandes der Kır-
chengemeinde iın Westfalen bewusst ersetzt wurde Urc die 1el strikte-
IC, ass der Bekenntnisstand achten un wahren sel; damit sollte
hler für die Zukunft jeglicher Veränderung des Bekenntnisstandes VOT-

gebaut Se1IN.

Indizien für eine Tendenz ZUr Nichtachtung der Verpflichtung Z.UT

Wahrung des Bekenntnisstandes der Kirchengemeinden ın der
Jungsten Vergangenheit

In der Theorie ist es 1ın Westfalen se1itdem bei dieser Rechtsetzung des
ahres 1953 verblieben doch es 1e eine SC un praktische,
flächendeckend für die einzelnen Kirchengemeinden durchgeführte Kl1ä-
rung au  N Von Seiten der Landeskirche ist S1€e nıicht betrieben worden;
LLUT bei egebener Veranlassung hat INan sich damıt befasst S50 ist
C555 im aufTfe der Jahre immer wieder letztlich WL1  üurlich erscheinen-
den Einzelentscheidungen 1ın Sachen „Feststellung des Bekenntnisstan-
des  M gekommen muiıt em Anschein ach zunehmender Häufigkeit In
der Jüngsten Vergangenheit. Inwıiıeweit INa  - auch das „praktisc als eine
Handhabe“ anzusehen hat, „den Bekenntnisstand schleichend abzuwan-
eln”, WI1e schon VOTL Jahrzehnten Bielitz mıt A auf die Praxıs be-
schrieben hat, Pfarrstellenbesetzungen ohne Rücksicht auf die konfessio-
ne Prägung der Kirchengemeinde vorzunehmen 147 bliebe erortern
Der Blick auf die Genese der Grundartikel der Evangelischen TC VOoO

145 Bauks, Pfarrer, 961 Nr 6971
146 Brinkmann, Verhandlungsniederschriften 1950U,
147 Bielitz, Begründung, 28R&
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Westfalen verbietet jedenfalls eiıne Argumentation, wWw1e S1e 1ın der Jünge-
TenNn kirchenrechtlichen Diskussion begegnet, ass eine „eiıne Zusammen-
legung VO Kirchengemeinden unterschiedlichen Bekenntnisses LLUT

möglich 15 WE das Verfassungsrecht außer dem Iutherischen und
dem reformierten einen unlerten Bekenntnisstand zulässt und festge-
stellt worden lst, ass sich der Bekenntnisstand elner Kirchengemeinde
HTC uwanderung verändert hat_ “ 148 Genau elner derartigen
Überordnung des „Schaffens Tatsachen”, des „Feststellens
Tatsachen“ un! eıner dann nachträglich AITe deklaratorische Rechts-
akte geschehenden erkennung dieser Tatsachen woll(t)en und
soll(t)en die der Kirchenordnun der Evangelischen Kirche VO estfa-
len vorangestellten Grundar  el wehren.149

Die flächendeckende Feststellung des Bekenntnisstandes der Kır-
chengemeinden als historisch un theologisch sinnvolle Aufgabe
für die territorialkirchengeschichtliche Forschung in Westfalen

DIie 1MmM Kirchenkamp SC  T Erkenntnis, ass ach Bekenntnis und
Bekenntnisstand ringen agen ist, hat INan, WI1e gezeigt, West-
alen auf die Dauer LLUL oberflächlich eherzigt. Dass die flächende-
ckende Feststellung des Bekenntnisstandes der Kirchengemeinden cht
urchgefü  t worden ist, 1LLUSS angesichts der dezidierten Formulierun-
gCch den Grundartikeln WI1e auch der Kirchenordnung selbst e1In1-
germaisen überraschen. Ja angesichts der iın der Jüngsten Vergangenheit
14 dazu Munsonius, Hendrik: Kirchenrechtliche rundlagen für die Kooperatıon

Kirchenrecht
un erein1gung VO  > Kirchengemeinden. Hannoveraner Inıtiatıve Evangelisches

Workingpapier 2/07 /www.fest-heidelberg.de/hiek.htm
(Stand 112 2008, 1Ta (mit Verwelsen auf weiıtere ltera 1n Anm. 19)

149 Zur Problematik eiıner Abänderung der rundartikel VO: Kirchenverfassungen
überhaupt und des dabei beobachtenden Verfahrens die Erwägungen VOIN

Wall, Heinrich de Die Anderung der Grundartikel evangelischer Kirchenvertas-
SUNSECN. Zum Urteil des Kirchlichen Verfassungs- un! Verwaltungsgerichts der
Evyv TC 1n Hessen un Nassau VO Mäaärz 1993 Zeitschrift für evangelisches
Kirchenrecht (1994), 249-270 de Wall unterstreicht aaO,; 258 f/ dass die
Anderbarkeit des Bekenntnisses als Matisstab für die Anderbarkeit VO  5 Grundarti-
keln nzusehen SEe1 und dass deswegen einer derartigen Abänderung 21n sol-
cher Konsens erforderlich sel, der zumindest erfordere, dass widersprechende
mMmMen L11IUT In dem miıt ansonsten fast Einstimmigkeit erreichender Mehrheit
übergangen werden dürtften, WE VO! diesen erkennbar solche Argumente 111

Begründung ihrer Nichteinwilligung den Konsens geltend gemacht würden, die
VO Schrift und Bekenntnis her nicht begründet selen; dort 263 uch mussten
nıcht LLUT >Synoden, sondern uch die Kirchengemeinden Irägerınnen des
Konsenses se1N; a &O, 264
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zumelst aus letztlich ökonomischen Gründen betriebenen Fusionen VO

Kirchengemeinden kann INan sich des Eindrucks aum erwehren, ass
el dem der C  e und Wahrung des Bekenntnisstandes be-
troffener Kirchengemeinden 1L11UT wen1g Relevanz ZUSCIHNCSSCIL worden
ist. Vielmehr scheint INan sich auf eıinen blo{fß juristisch-pragmatischen
tandpunkt zurückgezogen aben, ass mıiıt dem juristischen Ende
einer Kirchengemeinde auch das Ende des zugehörigen Bekenntnis-
standes gekommen se1 un! ass INa be1 der juristischen Neuformie-
un eiıner Kirchengemeinde Freiheit habe, deren Bekenntnisstan: VO
aufsen sprich: VO der landeskirchlichen ene aus) LIEU ftestzusetzen
und el scheint die Entscheidung 1mM Zweifelsfall für die konfessio-
ne Nichtspezifik sprich: für den unlerten Bekenntnisstand fallen

Dass 1es dem theologischen Gehalt des Bekenntnisstandes und der
innewohnenden, den Glauben stärkenden, alt gebenden und

tragenden Tra nicht gerecht wird, kommt €e1 em Anschein ach
ar cht mehr 1n den Blick 150 ob es azu Zeıten größerer Antfechtung,
als S1e 1mMm ersten Jahrzehnt des AM Jahrhunderts 1ın Westfalen durchle-
ben sind, bedarf, afiur wieder eıinen Sensus un! eınen Horızont

150 dazu ausführlich die theologischen Erwägungen bei Brunner, eter‘ Bekenntnis-
stand und Bekenntnisbindung. Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht

1472-155 Brunner verwelist aal 145 E auf den grundlegenden
Akt des Bekennens bei der Taufe als Einstimmung das Bekenntnis der Kirche
un betont a.a.O., 127 „Es würde dem geistlichen Wesen des Glaubensaktes
un des Bekenntnisaktes radikal widersprechen, W ©‘ der Glaubende un Beken-
nende sich L11UT für den gegenwärtigen Glaubensakt und ekenntnisakt binden las-
sSen wollte Der gegenwärtige Glaubens- un ekenntnisakt hat vielmehr unmıt-
telbar die HANZE zeitliche Zukunft des laubenden und Bekennenden sich. Eın
Bekenntnis auf Zeıit, eın Bekenntnis mi1t dem Vorbehalt, 1n irgendeiner Zukunft sich
möglicherweise VO  > dem jetz und hier bekannten Bekenntnis lösen, ist eın
geistlicher Widerspruch in sich selbst, ist eın Unding. Der Akt des Bekennens meınt
wesensnotwendig 1ıne bis 1ın den Tod währende Bindun das, Was bekannt
wurde.”“ Brunner verknüpft diese Einsicht dann a.a.Q., 153 e mıit der
Notwendigkeit, den Bekenntnisstand wahren: „Der Bekenntnisstand sichert
‚Dieselbigkeit‘ der betreffenden Kırche. Wiıe uch mıiıt der aktuellen Bekenntnis-
bindung ın dieser Kirche bestellt se1ın I1LAS, die rechtliche Fixierung des überlie-
fernden urkundlichen Bekenntnisses bedeutet ine Konstante 1n der Geschichte
dieser Kirche | Der Bekenntnisstand ichert darüber hinaus dort, tatsäch-
ich der ihm entsprechenden geistlichen aktuellen Bekenntnisbindung kommt,
ıner bekenntnisgebundenen Verkündigung das Heimatrecht in dieser Kirche (was
sich keineswegs 1n jeder insicht VO  - selbst versteht!), chützt uch die dem
Bekenntnisstand entsprechenden liturgischen und kirchlichen Ordnungen. Der
Bekenntnisstand bedeutet daher uch ıne Appellationsinstanz 1n dem Falle, da{fs
ine evangeliumswidrige, dem ekenntnis eindeutig widersprechende Ver-
kündigung gefordert oder ıne dem Evangelium der dem Bekenntnis widerspre-
chende Ordnung (wie ETW. der berüchtigte ‚Arierparagraph‘) eingeführt werden
sollte  4
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geistlichen Verstehens entwickeln?!51 Weifßs 1119  3 aber 1n eiıner KIır-
chengemeinde cht einmal den ekenntnisstand sicher anzugeben,
dann kann I1a  - auch aum achten und och weniger erwarten, ass

eın Anliegen ist, wahren geistlich formuliert: dann kann das
überlieterte Bekenntnis auch cht sSeINEe 1m Glauben stützende Kraft ent-
falten. Dass evangelische Kirchengemeinden ohne bewusst gesuchte und
genutzte Bekenntnisbindung LLUTI chlecht 1n den Wechselfällen der
Irends un zeitgenössischen een estehen können, hat indes die Zeıt
des Kirchenkampfes schon ZUrTr Genüge erwıesen ohne Bekennen, das

Bekenntnisstand alt hat, en theologische oden, theologische
Kurzsicht und auch theologische Willkür LLUT schwer Grenzen, aber
viele Opter.

Um mehr erscheint als eın wichti er Dienst, den die territorial-lllkirchengeschichtliche orschung estfa erwelsen kann un:! erwel-
SE  > sollte, Welnn zumindest S1€e nıicht LLUT die juristisch motivierten est-
setzungen ber den Bekenntnisstan: der Kirchengemeinden 1n dena
nımmt, sondern auch die historisch-genetischen Aspekte hinsichtlich des
Bekenntnisstandes der Kirchengemeinden ächendeckend also für alle
Kirchengemeinden) S1INe studio et 1ra ermuittelt und damıt für die Beant-
wor  g der rage ach dem Bekenntnisstand die azu erforderliche
Breıte konfessionsgeschichtlicher, liturgiegeschichtlicher und fröm-
migkeitsgeschichtlicher Information bereitzustelleni Für das metho-
dische orgehen el dürfte beherzigen se1ln, Was Alfred dam
schon 1937 seinem grundlegenden Aufsatz „Der Bekenntnisstand der
Landeskirchen 1ın der Deutschen Evangelischen rche  44 erläutert hat

„Unter Bekenntnisstand einer Kirche versteht 188021  - nıemals den Bewusst-
seinsstand der (Gemeinden. Deshalb kann dadurch nıichts festgestellt
werden, da{fs etwa eın Fragebogen herumgeschickt wird un! entweder
alle Mitglieder eiINer Gemeinde oder der Kirchenvorstand Ooder der Pfar-
rTer allein arın eintragen, W as ach ihrem gegenwärtigen Bewullstsein
der Bekenntnisstand der (Gemeinde sSe1 Wäre das S dann hätten cnle1-
ermacher un och andere Leute recht, die das Gefühl des gegenwärti-

151 In der eıt des Nationalsozialismus und des sich zuspitzenden Kirchenkampfes hat
Hans Asmussen formulieren vermocht: „Der Bekenntnisstand verpflichtet

dazu, da{s I1a  z bewahrt und ihn nach Möglichkeit VOT Verdunkelungen chützt.
Darum mu{fs erkannt werden, da{fs der Bekenntnisstand uch der Bemühung

verpflichtet, geistlich mıiıt den ursprünglichen Bekennern gleichzeitig werden.
Das bedeutet jedes Bekenntnis wird 1n einer bestimmten Relation abgelegt. S ist
dadurch, da{fs eın Bekenntnis Christus ist, zugleich Absage 1ne be-
Hmmte Versuchung des Teufels, bestimmte Formen der Welt un eın
estimmtes Werk des Fleisches.” 50 Asmussen, Hans: Kontfessionalität. unge
Kirche (1934) Heft 5: März 1934, 190-193; 1ta 191
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geCn Daseıns für das Herz des aubens erklären; dann herrschte die
einung 1ın der rche, vielleicht eiInNne fromme einung, aber eben die
einung wandelbarer Menschen. Auf Gesinnung kann der Bekenntnis-
stand einer Gemeinde niıemals begründet werden, sondern allein auf der
ahnrheı des Wortes (Gottes. Deshalb kann der Bekenntnisstand ıner
(GGemeinde auch nicht Urc eschiu des Kirchenvorstandes oder der
Gemeindeversammlung festgestellt werden ec ist nichts anderes
als eiıIne ın der Dauer der GGenerationen festgehaltene Gewohnheit. Wird
das Bekenntnis eiINer (Gemeinde ITr mehrere Geschlechter hindurch
Ta erhalten, dann nımmt Rechtscharakte d der NC die Aner-
ennung des Staates bestätigt werden pTle Ohne die Rechtsform
des Bekenntnisses ware die (GGemeinde der Willkür VO  a aufßen unterwor-
fen. [ das Bekenntnis bleibt LLUT dann als ec gewahrt, WE das -
ftene Bekennen dahinter steht. er rechtmäßige Bekenntnisstand
eiıner (Gemeinde oder einer Landeskirche kann L1LLUT AIFC geschichtliche
Untersuchungen festgestellt werden. Und ZWAarTr muÄ{fs azu auf die Ur-
sprungszeıt, d{as] hleifßt] auf die Reformation, zurückgegangen werden.
Was damals den einzelnen (Gemeinden oder einer Gesamtheit VO  - ( @-
meinden als Bekenntnis gegeben worden ist, bildet den Ausgangspunkt
der Überlegungen. Dieser Anfangszustand kann Te1lCc vertfallen un:!
auch wieder autfleben. Hr verTa. WEl CI nicht dauernd bekannt wird;
er ebt wieder auf, WE 1ın eiINer allgemein anerkannten orm Z C1I-
neuten Verpflichtung rhoben wird. Ohne Belang für die Rechtskra ist
die Art un! Weise, WI1e€e eın Bekenntnisstand eingeführt worden ist, ob
VF Verfügung des Landesherrn als des anerkannten Oberbischofs
oder 1UTrC Unterschrift der Gelstlichen Oder escChAhIu: VO  } >Synoden
oder VO Ständeversammlungen; maisgebend ist alleın, ob die orm
iındende Ta besessen hat FÜ bedenken ıst abel, da{f die Formen Je
ach der eıit verschieden sSeın können. “ 152

ähme sich die territorialkirchengeschichtliche orschung der Aufgabe
der Feststellung des Bekenntnisstandes der Kirchengemeinden, aus de-
1ien die Evangelische Kirche VO  > Westfalen besteht, würde S1e auch

152 Adam, Bekenntnisstand, 486 dam 1st dem VO  a} ihm selbst ftormulierten
methodischen Anspruch allerdings zumindest mıiıt Blick auf die Verhältnisse In der
damaligen Kirchenprovinz Westfalen nicht gerecht geworden, WEe11n a.a.Q.,
578 C A einen LLUT die erhältnisse 1n den se1it dem bzw Jahrhundert
formatorisch gepragten Teilterritorien Westfalen charakterisiert, nicht ber die Späa-
tere Entwicklung der protestantischen (Gemeinden 1in den katholisch gepragten
Teilterritorien In den Blick nımmt, un Z anderen die über die Entwicklungen
iM Gefolge des Unionsaufruftes Friedrich Wilhelms I1 nach 1817 hinweggeht, ohne
S1e uch LLIUT erwähnen.
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eın Vermächtnis ernstnehmen, das ihr einstiger Vizepräsident, der aus-

gewlesene Kenner der Kirchenordnung und das zugleich sehr aktive
Mitglied des Vereıns für Westfälische Kirchengeschichte Werner [Da-
nielsmeyer*>° 1ın seliner Darstellung ber den Bekenntnisstand, die Ver-
fassung und den Dienst Wort und Sakrament in der westfälischen
Landeskirche 1978 (und amıt VOT L11IU. auch schon TEl Jahrze  ten!)
formuliert hat „Es kann | nicht darum gehen, die Verschiedenartig-
eıt des Bekenntnisstandes, weil S1e ästig ist, eliminieren. Vielmehr
wird dieT mehr TC se1n, als ihre (Gemeinden 1n Bekennt-
nisbindung ihren Dienst Wenn die IC den Bekenntnisstan der
Gemeinden nıicht achten und wahren würde, würde S1e sich selbst
Schaden tun. / 1>4 Und „In der ach Bekenntnissen gegliederten Kirche ist
die Wahrung un! Achtung des Bekenntnisstandes, wWwI1e die Grundartike
zeigten, ständige Aufgabe a  er Glieder der Kirche. 15

Anlage
rning, Friedrich: Der Konfessionsstand 1im Kirchenkreis Lüdenscheid
Lüdens  e1id, 14.6.194 7

Bielefeld NEeU (Generalıa DA TD Maschinenschriftlich mi1t eigenhän-
diger Datierung und Unterzeichnung UNC den Verfasser.
Die (Gemeinden des Kirchenkreises Lüdensche1id en 1ın den Jahren 1535
hbis 1575 die lutherische re ANSCHNOIMIMC_LENN. DIie Reformation 1st nicht VOIL

eglıerung un:! Magıistraten eingeführt, sondern unter rung einzelner
Pfarrer Aaus dem heraus geschehen. Luthers Lieder sind geESUNSCHn und
der Gottesdienst 1st ach der evangelischen Ordnung gehalten worden. Ke-
formierte Gemeinden Sind spater entstanden un! urchweg eın geblieben,

1ın Lüdenscheid, Halver, Hülscheid, Plettenberg, erdohl, Neuenrade.
Neuenrade ist die einz1ge Gemeinde, die vielleicht VO Anfang mehr
reformiertes Gepräge getragen hat Das hat darın seinen rund, da{fs diese
Gemeinde sehr fr  E die sogenannte Neuenrader Kirchenordnung aNnge-
MNOIMNIMNMEIN hat, deren Verfasser Hermann 1.  e, Rektor iın Kıga, eın

153 Bauks, Pfarrer, 8 '/ Nr 1138
154 Danielsmeyer, Kirche, 195
1535 A.a.0Q., 203
156 Zur Person Hermann Wilkens (auch genannt Witekind) un! dessen Wirken

Neuenrade knapp Gryczan, Uwe F itekind, Hermann Wilken, Hermann.
In: BBKL Herzberg 2000 Sp 91Vgl uch detailliert Gryczan, Uwe Der
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gebürtiger Neuenrader Wa  s Die 1mM Jahre 1564 entstandene Kirchenord-
nung!>/ vertritt 1m Gegensatz dem Luthertum der Formular-Concordiae
einen Melanchthonischen ypus Lüdenscheid ist die reformierte (CIp-
meinde 1mM Jahre 1724 entstanden. S1e WarTr 1M Vergleich der großen
lutherischen Kirchspielsgemeinde und der kleineren Stadtgemeinde See-
lenzahl sehr gering. Um 1eselbe eıt w1e Lüdenscheid, entstand auch 1ın
Halver eINeEe eıne reformierte Gemeinde.158 Es ist In der Mark wohl Öfter
SCWESCNR, das[s| reformierte Gemeinden VO wen1ıgen 1edern sich-
menschlossen un! UrCc behördliche Gunst, die Brandenburger ja
se1it 1614 reformiert, gewachsen sind In Hülscheid hat der amalige Pastor
Schulte1>59 1m Jahre 1612 Unna auf der Märkisch-Lutherischen-Generalsy-
ode das lutherische Bekenntnis unterschrieben. Später ist die (GGemeinde
formiert gemacht worden, W as einer Spaltung geführt hat, da die
Lutheraner sich nicht fügten. ach längerer eıt erst und ach schweren
Kämpfen gelang ihnen|[,| eINe eigene Gemeinde mıiıt eiIner TC
ee gründen. uch 1n Plettenberg un Werdohl Sind erhebliche
Streitigkeiten zwischen den beiden Konfessionen SCWESCH. Plettenberg ist

die Mitte des Jahrhunderts eiıne kleine reformierte Gemeinde, der 1M
Jahre 1661 die regelmäfßige Mitbenutzung der T behördlich zugestan-
den wird. Ahnlich WaäarTr 1ın erdohl, das Reichskammergericht
angerufen wurde. In einNner Bittschri die Reglerung des Kurfürsten
eorg Wılhelm 1633 wurde festgestellt, da{fs Werdohl 63 Iutherische un!
11 reformierte Haushaltungen selen, die Lutherischen also das erec
hätten. /2

Der weılıtaus Q2T70  e Zeil l]0 uUunseTeTlr Synodalgemeinden hat die refor-
mierte Te nıicht gekannt. Diese Sind also heute ohne jeden 7Zweifel als
utherische Gemeindeln| anzusprechen, auch WE S1e der Unıion ihren
konfessionellen Beinamen, abgelegt en ber auch die Gemeinden, 1ın
denen eiINe Vereinigung der Lutherischen und Reformierten stattgefunden
hat, SINnd ihrer Struktur ach Iutherisch geblieben. In Lüdenscheid ist 1mM
re 1823 bei der Union ausdrücklich festgesetzt worden, da{fs der (ottes-
dienst ach der lutherischen orm gehalten werden un als Gesangbuch his

Melanchthonschüler Hermann Wilken (Witekind) un die Neuenrader Kirchenord-

157
NUuNng VO]  a} 1564 Bielefeld 1999 Beiträge Z,uU Westfälischen Kirchengeschichte 17]

Wilken, Hermannus (Hg.) Kerckenordenunge der Christliken emeine tho
Niggen Rade; Angehauen 1mM Jar Dusen, viff hundert, VeeTl un! sest1g
Pingsten. Dörtmünd 1564

158 Zur Geschichte der Reformierten Kirchen emeinde alver Dresbach, Ewald Die
ehemalige reformierte Gemeinde Halver (1749—-1847). Jahrbuch des ere1ıns für die

159
Evangelische Kirchengeschichte Westfalens (1916), 158-177; dort 158-163

160
Johann Schulten; Bauks, Pfarrer, 462, Nr. 5716
Verschreibung; richtig: eil
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ZUT Herausgabe des erwartenden nions-Gesangbuches das lutherische
benutzt werden sollte uch der lutherische Katechismus sollte neben ande-
TEl Büchern unbedenklich, WI1e el welter gebraucht, werden. Ahnlich

ist auch In den übrigen Gemeinden, denen die Union vollzogen ist,
gehalten worden. Unterricht sind die anderen Lehrbücher 1m Jahr-
hundert mehr oder weniger verschwunden, un! Luthers Katechismus hat
das Feld behauptet. Heute wird e / wWwI1e mMI1r scheint, den me1lsten (Gemein-
den wieder sorgfältiger un gründlicher traktiert als früher

Die Union, die behördlicherseits gewünscht un mıiıt en Mitteln gefÖör-
ert wurde, begegnete unNnseren Gemeinden keinen sonderlichen Schwie-
rigkeiten. Im Jahre 1830 wurde ach obrigkeitlicher ordnung die aekKu-
larfeier der Augsburgischen Kontfession egangen. e1 wurde das heilige
Abendmahl ach dem Unıionsrıtus gefeiert. Es ist bezeichnend, da{s ach
den vorliegenden Berichten ogmatische Fragen OIfenDar keine mehr
gespielt en Derselben geschie SAr keine Erwähnung Statt dessen wird
sehr je] VO den Außerlichkeiten gesprochen, da{fs das Brod gebrochen
werden ollte, da{fs ; eın Eisen beschaffen wollte, dieses rot her-
zustellen, da{fs die Parteinamen Iutherisch un reformiert uberho selen und
dergleichen. Man WarTr wirklich der einung, eINe echte Unıion vollzogen
aben, die L1IU. Stelle der beiden bisherigen Konfessionen getreten sSe1 In
Lüdenscheid wurde ausdaruckl1ıc festgesetzt, da{fs VON 11U bei der
Abendmahlsteier die So.  annte referierende Spendeformel gebraucht
werden MUSSe Im Übrigen sollte bel einer Pfarrwahl nicht ach der Kontes-
S10N des Wählenden gefragt werden. DIie referierende Spendeformel ist
dann während des Jahrhunderts un bis heute 1 eDrau«cCc
geblieben, ohne da{s die Pfarrer bei ihrer Berufung darauf verpflichtet WOI-

den waren. Das ist aber ohl MmMelstens der Mark un weıthın 1n estia-
len der Fall gCWECSCI un äng damit 1/3] Z  INLINECIL, da{fs 1m 19
Jahrhundert und 1mM nfang des 20 eiıne Hefere Besinnung auf das refor-
matorische Bekenntnis uUunNnseTeEel (Gemeinden un ihren Pfarrern gefehlt hat

Das Letztere ist 1L1UI1 anders geworden. Wır en eingesehen, da{fs CS

sich bei den Streitigkeiten zwischen Lutherischen un! Reformierten nicht
theologische Spitzfindigkeiten und Haarspaltereien andelte, sondern
sehr ernsthafte Dinge, die uUuNnseTeTr Seelen Seligkeit betreften Wır werden

also auf die Dauer nicht einer schlechten Union bleiben können, wWwWI1e
etTe hoffnungsfreudigen Väter 1m vorigen ahrhundert eınten. Die olge
dieser Unıion ist nämlich SCWESECN, da{fs ber die strıttiıgen Gegenstände, wWwI1e
auftfe und Abendmahl, sowochl ın Predigt, als auch 1m Unterricht, ober-
acChliıc un undeutlich gelehrt wurde. Die welıtere olge WarTr ie, da{fs die
Taufen, die den Häusern gehalten wurden, 1im Bewußfßtsein des Volkes
mehr sentimentalen Familienfeiern wurden, un:! da{fs die Teilnahme
eiligen Abendmahl stetig zurück eing Wenn die Konfirmation un die
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damıt verbundene Abendmahlstfeier nıcht als eiINe der festesten kirc  iıchen
Sitten geblieben ware, würde die Kommunikantenzahl einen och 1e] eT1-

schreckenderen Tiefstand erreicht en. Diese Tatsachen liegen gewl1 1m
Zuge der Saekularısierung als einer allgemeinen Erscheinung 1M
ahrhundert un können natürlich nicht auf das Konto der Union gesetzt
werden. Sie sSind aber auch VO  z der Union aus anzusehen un:! ehren uns,
das[s| eiINe falsche Unıion immer eine bedenkliche aC ist. Wır können LLUT

eine Union wünschen, die beiden Bekenntnissen aum äfst
Weil die reformierten Gemeinden 1iseTerTr ynode kleıin waren|,| ha-

ben S1e ım (Ganzen Volk wen1g beeinflufst. Ich 1n 1ın Nseren ( 20
meinden aum >Spuren, die auf eın kräftiges Vorhandensein des reformier-
ten Bekenntnisses hinweisen. Liturgie un! Katechismus sind überall Aaus der
Iutherischen Kirche geblieben. Reformierte Lehren Sind nicht verkündigt
worden. Die Stellung ZAr Staat, die er des Predigtamtes, auch die
Auffassung der Sakramente ist LrOotZ der eingetretenen Verflachung doch 1
therisch bestimmt. Wohl aber sind uUuLiseIe Gemeinden 1MmM VETITSANSCHEIL
ahrhunder pietistisch beeinflufst worden. An mehreren COrten en sich
leinere Gemeinschaften gebildet, deren Ghieder Aaus dem Bergischen oder
aus dem >tegerland Stammten oder auch 1ler ansäss1ıg Eine Er-
weckungsbewegung groien Ausmat{tses wI1e iım Ravensberger Land hat In
der ark nıicht gegeben Irotzdem Sind aber die kleinen Gemeinschaften für
die Gemeinden VOINl erhebDlıcher Bedeutung ge[/4]worden. Oft Sind S1e 1M
Gegensatz ZUT Kirche un! ihren Amtsträgern entstanden. Es hat
Spannungen un Streitigkeiten nıicht gefehlt. Man kann Sdagen, da{fs der frü-
ere Gegensatz zwischen Lutherischen un Reformierten 1L1L1UI1 abgelöst
wurde 11re den zwıschen Kirche un! Fienen, wI1e S1e 1mM Volksmund C
annt wurden. Es ware wohl manches anders geworden, WE die Kirche
sıch damals freundlicher den Gemeinschaften gestellt un:! ihr nliegen
anerkannt hätte, wWwW1e heute me1lstens geschieht. Diese Gemeinschaften be-
standen aus Menschen, die miıt Ernst Christen Se1IN wollten un die
es Gewohnheitskirchentum un tote Rechtsgläubigkeit B Front machten.
Die Kirche hätte darauf bedacht Seın mussen, diese Gruppen VO  3 der erl-
pherie WEg olen un S1e 1mM Zentrum anzusiedeln. S1e selhbst hätten ES
freilich auch wollen mMmussen Es hat aber auf beiden Seiten dieser gute
gefehlt. Heute ist 5! da{fs eın Teil der (GGemeinschaften autfßerkirchlich C“
worden ist, während eın anderer Teil mehr Oder weniıger CNS muıt dere
verbunden ist. Wo WITr einigermaisen guten Gottesdienstbesuch aben, WI1e
In Lüdenscheid, Werdohl, Plettenberg, Meinerzhagen, Schalksmühle,
ONS: Rahmede, da Sind solche Gemeinschaften. S1ie a  en Anstöfle C
geben Evangelisationen, S1€e en gesorgt, da{fs Bibelstunden eingerichtet
wurden, S1€e en die Jugend gesammelt und die er der Außeren und
Inneren 1ssion äftig unterstutzt Kurz gesagt], diese Gemeinschaften
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sind 1iseTreTr Kirche eın egen geworden un en tatsäc  aln die
Struktur unNnseTer Gemeinden innerlich verändert. Es ist TEeULNC nıcht 11Ur

1C. sondern auch Schatten e1 vorhanden. Wenn der lutherische
Theologe Kahnisl61 ber den Pietismus urteilt, habe ZWaTr seinem Zeitalter
einen lebendigen Glauben verkündigt, aber einen olchen geboten, der die
Rechtfertigung trübte, die SE der TEe TacC und das ec der Kirche
verkannte, dann lassen sich auch 1er solche Folgen feststellen Wır finden
gerade bei denen|,| die muıt Ernst Christen Seıin wollen, nıcht selten eıinen
bede  iıchen Subjektivismus, eiINe starke Betonung des religiösen
un eiINe Begründung ihres Christenstandes auf die Bekehrung, dem
entsprechend eiINe wertung der objektiven (Gnadenmiuttel Wort un Sa-
krament. DIie Stellung ZUT!T rche, wird abhängig gemacht VO  > dem e
weiligen Pastor. Die eigentlich geistliche Heimat ist nıicht die rche; S(OT1-

ern der kleine Kreis, die Gemeinschaft Darum trıtt die Allianz, der
usammenschlufs der einzelnen Christen, die Stelle der rche, die der
heilige Geist die Menschen beruft un der S1e erhält bei Jesu Christo 1M
1/5] rechten einıgen Glauben Dementsprechend herrscht 1el nklarheit
der tellung den aufßerkirchlichen Gemeinden, Freien evangelischen
Gemeinden, Baptısten, Darbysten, Apostolischen, die alle 1ler vertretien
sind. Unsere (Gemeinden en de facto kein klares Bekenntnis mehr. Das
hat je] Unbeständigkeit un! manche Gefahrenquellen Z.UXE olge und jefert
S1€e den Menschen aQus, die an ber S1e gewınnen. Die avensberger C 3O
meinden sind ach der Erweckungszeit anfangs mehr pietistisch geEWESECN
und en sich erst ach der Generalsynode 1846162 als S1e die efahren
eines verflachten Bekenntnisses erkannten, fester auf das Iutherische Be-
kenntnis besonnen. Uns 1n der Mark ist kein Prophet gesche worden, der
den Flufs des christlichen Lebens das ett der Kirche geleitet hätte Und
doch mMu das Ziel sSeın Wie können WIT das aber erreichen, W € WIT
nicht ausgehen VO  - dem Bekenntnis, das nicht als eın Joch den (Gemeinden
aufgele werden soll, sondern dessen Schätze Predigt, Liturgle, Un
terricht un! er kirchlichen Arbeit eutlic gemacht werden mussen.. I he-
sSCc5s Bekenntnis kann ach Lage der Dıinge un! ach der geschichtlichen Ent-
wicklung 1er LLUT das lutherische sSeın iJa die Besinnung auf das reformato-
rische Bekenntnis den eologen 1m Ganzen och nicht alt ist, ist es

nicht verwunderlich, da{fs die irkungen och nıcht hiıs 1in die Gemeinden

161 arl Friedrich ugus ahnıs, Professor In Leipz1g Wesseling, Klaus-

948
Gunther: e ahnıs, arl Friedrich ugus In BBKL, Herzberg 1992 Sp 945-

162 (Gemeint ist die Preuisische Generalsynode; Verhandlungen der evangelischen
General-Synode Berlin VO)] Juni bis ZU Uugus! 1546 (Amtlicher Ab-
TUuC. Berlin 1546
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hinein gekommen sind un! I1a die Betonung dessen, W as unNniseTiell Vätern
wichtig war/|[,| für eINeEe Theologen-Liebhaberei hält Dem kann 30588 begegnet
werden, WE eutlic gemacht wird, da{fs sich nicht eine Erneuerung
alter Formen handelt, sondern eine Hefere Erfassung des Evangeliums,
und WE damıt gleichzeitig verbunden ist eine lebendige un! kräftige Ver-
kündigung ın Beweıisung des Geistes un! der Ta

5SUMMAa: Der Kirchenkreis Lüdensche1i1d ist als evangelisch-lutherisch
anzusehen.

Lüdenscheid[,| 4.6.1947
Arnıng, Sup[erinten]d{en]|t
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Anlage
Köllner, alter Uu.  aln Theologische Stellungnahme.
Lüdens  eid, Februar 1948

Archiv Lüdenschet est Altsignatur 14& Maschinenschriftlicher Um-
YUC)|

T'heologische Stellungnahme als Anlage ZUT Niederschrift.
(clon|fier| Noetel, Klirchen-JOlrdnung], 26, Anml[erkung] 8I Seite )63

DIie unterzeichneten eologen übergeben dem Presbyterium Lüdenscheid
hiermit olgende tellungnahme dem dem Gemeindebla „Neue Kır-
che“” 1947, NIummelr () {23 Noviember|)164 veröffentlichten Artikel ber
den historischen Bekenntnisstand der Kirchengemeinde Lüdenscheid

Der Artikel wendet sich den Bericht, den verstorbener Su-
perintendent Arnıngl16> 1n umme |r 4/1947 der „Neuen Kirche“ gegeben
hat.166 Dort el „Rechtlich unıert, Wirklic  eıt aber ZU großen Teil
lutherisch gepragt Sind die Gemeinden Lüdenscheid Wie Herr uper-
intendent rning VOT dem versammelten Presbyterium versichert hat, lag
ihm be1 seinem Bericht jede Absicht fern, die Kirchengemeinde Lüdenscheid
In konfessionalistischer Welse festzulegen. 1elimenNhr hat Superintendent
Arnıng lediglich wollen, da{fß Lüdenschet auf TUnN:! se1iner Ul-

sprünglichen Geschichte (vier]glieiche] den ersten Absatz SE1INES erichtes)
und auch 1MmM Hinblick auf se1in gegenwärtiges kirc  ıches en unbescha-
det der Union IM wesentlichen dem Einflußgzebiet der Wıttenberger Reformation
zuzurechnen ist Der des Vereinigungsprotokolls 00N 1873 rechtfertigt Su-
perintendent Arnıngs Bericht vollkommen, denn 1er el 6S,; da{fs die

163 ezug CNOMIMEN wird auf ine Anmerkung 28 Absatz Satz („Die Namen
der Erschienenen |Mitglieder der Gemeindekörperschaften] SOWI1E die Beschlüsse
sind 1ın einem Verhandlungsbuch aufzuzeichnen.”): Den 1ın der Minderheit
gebliebenen Mitgliedern kann nicht verwehrt werden, iıne besondere Begründung
ihrer Stellungnahme (Separatvotum) als Anlage Z.UT Niederschrift übergeben.”
Noetel, H[  b DIie Kirchenordnung für die evangelischen Gemeinden der Provınz
Westfalen und der Rheinprovinz VO November 1923 mi1t Erläuterungen nebst
Ergänzungsbestimmungen 1MmM ang. Dortmund 1928 42)

164 FEın Exemplar der entsprechenden Regionalausgabe der „Neuen Kirche”“ WarTr nıicht
ermitteln; dazu oben Anm.

165 Superintendent Friedrich Arnıng verstarb 3 12.194 / (SO Bauks, Pfarrer, 10, Nr.
125)

166 FKın xemplar der entsprechenden Regionalausgabe der „Neuen Kirche“ WarT nicht

167
ermitteln; dazu ben Anm.

dazu Anm.
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nunmehr „uniert-evangelischen Christen“ 1 lihren Gottesdienst ach der bei
der größeren Gemeinde bisher üblich CcW ESCHEC$HN orm gemeinschaftlich be-
gehen 168 un! el zunächst das „lutherische”“ Gesangbuch gebrauchen
sollen. uch die In dieser Hinsicht wahnrlıc unverdächtige Festschrift (0/0)8)

Pfarrer Proebsting 00N 1926 sagt ber die Größenverhältnisse der
Gemeinden, da{fs der 1822 zustande gekommenen Vereinigung der bis 1n
selbständdig|!] nebeneinander bestehenden lutherischen :adt- un irch-
spielsgemeinden sich 1823 auch die erst se1it 1724 bestehende „kleine
reformierte Gemeinde” anschlo  69

[Jas Presbyterium hat selbst die Kıichtigkeit dieses Urteils och soeben
UrCc. die Zulassung des Krıppenspiels die Stimme des sich el auf
se1ine reformierte erkun: berufenden Herrn Pfarrers Siebel170 bestätigt.
Gerade ZUr Weihnachtszeit War der hıldlıchen Darstellung auf dem 'ar
und der reichen kırchenmustıikalıschen Ausgestaltung bemerken, da{fs VO
einer „Iutherischen Prägun  44 des Gottesdienstes sehr ohl geredet werden
kann on die Agende 00ON 1695171 deren erwendung iIm auptgottes-
dienst VO  a} dem Artikel ın Nr 20 bejaht wird,172 ist ohne Zweifel 1n der 1n
Lüdenscheid ublıchen „ersten Form 173 Iutherisch gepragt, und ist wI1ssen-
schaftlich unhaltbar, diese einfache geschichtliche Tatsache bestreiten
wollen. (Die „andere Form ‘174 VO reformierten Bekenntnis her gepragt
ist ıIn Lüdenscheid überhaupt nicht Gebrauch.)

Hıinsichtlic der Iıturgischen Fragen sSind WIT U111s ohl bewulst, da{fß
Martın Luther lediglich die Liturglie der einen eiligen christlichen Kirche
verdeutschen un! wollte Deshalb dürtfen die auf die Wittenberger
Reformation zurückgehenden lıturgischen emühungen der Gegenwart
nicht den Geruch konfessionslistischer !] Engherzigkeit geraten, zumal
evangelische Christen verschiedenster Kontessionalıität daran eteiligt Sind.
Die VO uns gutgeheißenen lıturgischen Bestrebungen wurzeln nicht ın Ze1-
trennendem Kontessionalismus sofern das zuträfe, würden S1Ee VO uUunNs

entschieden abgele. sondern 1n dem en erwachten un
veriınnerlichten kirchlichen Selbstverständnis un der damit zusammenhän-

168 50 Vereinigungs-Protokoll. Verhandelt Lüdenscheid, den Maı 1823 Abge-
169

druckt bei Rottmann, Chronik
Proebsting, ilhelm: DIie Erlöserkirche 1MmM etzten Jahrhundert. 26 März| 1526 [_

170
A, März 1926 Festschrift. üdenscheld, 11926|
Wiılhelm Siebel, Pfarrer iın Lüdenscheid /-1 gebürtig AauUus der niıederlän-
disch-reformierten Gemeinde Elberfeld; Bauks, Pfarrer, 473, Nr. 5855

171 Agende für die Evangelische Landeskirche. Teil I[Die Gemeindegottesdienste.
Berlin 1895

HAA dazu ben Anm. 164 bzw Anm.
173
174

Agende Landeskirche 1I 3271
a.a.O., 2230
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genden Erkenntnis, da{fs 1m gottesdienstlichen en der evangelischen Kır-
che die 1ın der Liturgie A USdTUC kommende Anbetung der Versamn-
melten Gemeinde, w1e S1e der eiligen Schrift alten un lestamen-
tes klar bezeugt ist, mehr aum gewınnen und 1m Bewußfstsein w1e der
Ausübung unNnsrTer Gemeinden verlebendigt werden mu{fs diesem Zusam-
menhang bedauern WIT den Satz „Eine Abendmahlstfeier mıit Altargesang
ist VO Presbyterium nicht zugelassen.“ 175 Diese uneingeschränkte Verne!i-
NunNng des Altargesangs steht 1m Gegensatz dem 1ın uUunNnsTeTr westfällischen|
TC gültigen Gesangbuch, das 1M Anhang unter „Liturgische Satze; I;
ABUr Beichte | Vorbereitung] und endmahl” Altargesang ausdrücklich
vorsieht.176 Wır eNnalten uUunNıs VOT, [/2] das seinerzeıt nıicht Ende geführte
espräc ber die Gestaltung der Abendmahlsfeiern fortzusetzen. Wır
erwarten el eine gerechte Würdigung der Pfarrer, die für ihre unlert-
Iutherische Art erhalb der 11r die amtliche Agende un! kirc  ıchen
Erlasse gebotenen Ööglichkeiten Heimatrecht der Kirchengemeinde |Uü-
denscheid begehren.

Weiterhin en WIFTFr sehr ernste edenkKen dagegen erheben, da{fs mıiıt
großer Sicherheit behauptet wWIrd: „Lüdenschei eINeE Iutherische Prägung
bewujst ab” DAr kann - sich el mıt einem Schein des Rechts auf
ein1ge usdrücke des SaAaMNZ 1m Sinne des Unioni([s]dekretes VO 1817 abge-
failsten Vereinigungsprotokolls 00 1823 berufen ber eben die Unionsauffas-
SUNg VO 1817 ist Urc die königlichen Erklärungen VO 1834 un! 1852 gC-
andert worden. en dem Lüdenscheider ereinigungsprotokoll VOIN

1823 gelegentlich och VO der „ehemaligen Kontession”“ gesprochen wird
(S F: el bereits In der Kabınettsordre Friedrich Wilhelms 111 VO

ED T A „Die Union bezweckt und bedeutet kein ufgeben des bisherigen
Glaubensbekenntnisses, auch ist die Autorität, welche dıe Bekenntnis-
schriften der beiden evangelischen Konfessionen bisher gehabt, UuUrc. S1e
nicht aufgehoben worden. urc den Beitrıitt ihr wird LLUT der Gieist der
Mälisigung un ausgedrückt, welcher die Verschiedenheit einzelner
Lehrpunkte der anderen Konfession nicht mehr als rund gelten läfst, ihr
die äaußerliche kirchliche Gemeinschaft versagen‘ .178 Ferner el eS

175 Anscheinend eın 1Ta Uus dem ben Anm. 164 (bzw Anm. 75) genannten
Artikel.

176 Evangelisches Gesangbuch für Rheinland und Westfalen. Dortmund Liturgl-
177

sche Sätze, 8-1  ©
50 Vereinigungs-Protokoll. Verhandelt Lüdenscheid, den Maı 1823 Abge-
druckt be1i Kottmann, Chronik, f; 1Ta

178 Friedrich ılhelm 111 Altenstein: Allerhöchster Erladfs den Miınıiıster der geistli-
chen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten, die Agende un! Union
betreffend. Berlin, 28.2.1834 Faksimile-Abdruck 17 Elliger, Kirche, 203 f; dort
203
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dem FLA, Friedrich eiIms VO 6.3.:71852 „‚S5owohl ach den CI -
wähnten Erlassen desdem Erlaß Friedrich Wilhelms IV. vom 6.3.1852: „Sowohl nach den er-  wähnten Erlassen des ... Königs, als auch nach oft wiederholten Äußerun-  gen desselben gegen mich, steht unzweifelhaft fest, daß die Union nach  seinen Absichten nicht den Übergang der einen Konfession zur anderen und  noch viel weniger die Bildung eines neuen dritten Bekenntnisses herbeifüh-  ren sollte, wohl aber aus dem Verlangen hervorgegangen ist, die traurigen  Schranken, welche damals die Vereinigung von Mitgliedern beider Konfes-  sionen am Tische des Herrn gegenseitig verboten, für alle diejinigen [!] auf-  zuheben, welche sich im lebendigen Gefühl ihrer Gemeinschaft in Christo  nach dieser Gemeinschaft sehnten, und beide Bekenntnisse zu einer evange-  lischen Landeskirche zu vereinigen“.179  Vor allem hat die neuere Theologie sowohl auf reformierter Seite (Karl  Barth18°) als auch auf Ilutherischer Seite (Hans Asmussen,!81 Edmund  Schlink!8 u[nd] a[ndere]) klar herausgestellt, daß der Unionsbegriff von 1817  nicht haltbar ist. Ebenso forderte der Bruderrat der Bekennenden Kirche West-  falens die A [!] Ablehnung eines falschen Unionismus, d[i]e den Anspruch der  lutherischen und reformierten Bekenntnisschriften auf eine entsprechende  Ordnung des Gottesdienstes, des Unterrichts, der Ordination und Visitation  nicht ernst nimmt” (Verlautbarung 1945).183 Die Union ist also kein abge-  schlossenes Problem, sondern eine gerade im Hinblick auf das Bekenntnis  neu gestellte Aufgabe.  Im Zusammenhang hiermit müssen wir auch die Tatsache, daß von den  drei im $ 4 des Vereinigungsprotokolls von 1823 genannten Büchern!® nur  der Kleine Katechismus D. Martin Luthers in Gebrauch geblieben, der Heidel-  berger Katechismus aber nicht einmal erwähnt worden ist, positiver bewer-  ten, als es in N[ummelr 20 der „Neuen Kirche“ geschieht, zumal jeder neu  in den Dienst der Lüdenscheider Kirchengemeinde eintretende Geistliche  auf die Benutzung des lutherischen Katechismusses [!] verpflichtet wird.  129  Friedrich Wilhelm IV. an den Evangelischen Ober-Kirchenrath. Charlottenburg,  6.3.1852. Faksimile-Abdruck einer zeitgenössischen Abschrift in: Elliger, Kirche, S  180  209-211; dort S. 209. Vgl. Nachtigall, Auseinandersetzungen S. 407 f.  Angespielt wird hier vermutlich auf Barth, Karl: Die Möglichkeit einer Bekenntnis-  Union. Vortrag, gehalten am 11.2.1935 vor einer Versammlung von Ältesten und  Gemeindegliedern zu M[önchen]-Gladbach, wiedergegeben nach einem Steno-  gramm. Sonderdruck aus Evangelische Theologie 1 (1935). München 1935.  181  S. Asmussen, Hans: Abendmahlsgemeinschaft? In: Asmussen, Hans u. a.: Abend-  182  mahlsgemeinschaft? München 1937. [= Evangelische Theologie/Beihefte 3]. S. 5-35.  183  S. Schlink, Edmund: Der Ertrag des Kirchenkampfes. 2. Aufl. Gütersloh 1947.  184  Der Text, auf den hier Bezug genommen wird, konnte nicht ermittelt werden.  So Vereinigungs-Protokoll. Verhandelt zu Lüdenscheid, den 4. Mai 1823. 8 4. Abge-  druckt bei Rottmann, Chronik, S. 28.  367KöÖön1gs, als auch ach oft wıiederholten Außerun-
gen desselben mich, steht unzweiftelhaft fest, da{fs die Union ach
seinen Absichten nicht den Übergang der einen Kontfession Z anderen un!
och 1el weni1ger die Bildung eINES dritten Bekenntnisses herbeifüh-
TEl ollte, ohl aber aus dem Verlangen hervorgegangen ist, die traurıgen
Schranken, welche damals die erein1gung VO Mitgliedern beider Kontes-
s1io0nen Tische des Herrn gegenseıt1ig verboten, für alle diejinigen [!] auf-
zuheben, welche sich 1m lebendigen eIiIu ihrer Gemeinschaft Christo
ach dieser Gemeinschaft sehnten, un! el Bekenntnisse eiINer CVaNnsC-
ischen Landeskirche vereinigen .179

Vor em hat die nNeuere T'heologte sowochl auf reformierter Seite ar
ar als auch auf Ilutherischer Seite Hans Asmussen,181 Edmund
Schlink182 ulnd| alndere|) klar herausgestellt, da{fs der Unionsbegriff 00ON 181 7/
nıcht altbar ist. Ebenso forderte der Bruderrat der ekennenden Kirche West-
falens die !] ©  ung eINES falschen Uni0n1ismMuS, lile den Nspruc der
lutherischen un: reformierten Bekenntnisschriften auf eiINe entsprechende
Urdnung des Gottesdienstes, des Unterrichts, der UOrdination un Vısıtation
nıcht nımmt“ (Verlautbarung 1945).183 Die Unıion ist also eın abge-
schlossenes Problem, sondern eine gerade 1MmM 1INDICc auf das Bekenntnis
LIEU gestellte Aufgabe.

Im Zusammenhang hiermit mMuUuUusSsen WIT auch die Tatsache, da{fs VO den
drei 1M des Vereinigungsprotokolls VO  5 1823 genannten Büchern1®4 LLUT
der Kleine Katechismus Martın Luthers £eDrau«c geblieben, der Heidel-
berger Katechismus aber nıcht einmal erwähnt worden ist, posıtıver bewer-
ten, als NIummelr 21} der „Neuen Kirche“ geschieht, zumal jeder TIeEU

den Dienst der Lüdenscheider Kirchengemeinde eintretende Geistliche
auf die Benutzung des lutherischen Katechismusses [l verpflichtet wird.

179 Friedrich Wilhelm den Evangelischen Ober-Kirchenrath. Charlottenburg,6.3.1852 Faksimile-Abdruck einer zeitgenössischen Abschrift Elliger, Kirche,
180

209-211; dort 209 Vgl Nachtigall, Auseinandersetzungen 407
Angespielt wird hier vermutlich auf Barth, arl Die Möglichkeit einer Bekenntnis-Union. Vortrag, gehalten 1.2.1935 VOT einer ersammlung V O  - Altesten unı:
Gemeindegliedern M{ önchen|-Gladbach, wiedergegeben nach ınem Steno-
STAMMUIN. Sonderdruck au Evangelische Theologie 1935). München 1935

181 Asmussen, Hans: Abendmahlsgemeinschaft? Asmussen, Hans Abend-
182 mahlsgemeinschaft? üunchen 1937 Evangelische Theologie / Beihefte 3 —3  o
183

Schlink, Edmund: Der Ertrag des Kirchenkampfes. Aufl Gütersloh 1947
Der Text, auf den hier ezug CHNOMUNECN wird, konnte nicht ermuittelt werden.
S50 Vereinigungs-Protokoll. Verhandelt Lüdenscheid, den Maı 1823 Abge-druckt bei Kottmann, Chronik,
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Superintendent Arnıng WarTr also historisch un theologisch 1m e
WE andeutete, da{fs die reıin juristische Feststellung des unlerten Be-
kenntnisstandes nicht genuü

gez ei/c/hnet] Köllner,185
Störmer,186
Schoenenberg,187
Köhler,188
Stein,189
lic Koch.190 [/]

185 Walter Köllner, Pfarrer 1ın Lüdenscheid /-1 Bauks, Pfarrer, 26/, Nr.

186
32653
Johannes |genannt Hans| Störmer, Pfarrer 1n Lüdenscheid Bauks,
Pfarrer, 496, Nr 6147

157 Heinrich Schönenberg, Pfarrer 1n Lüdenscheid 6—1 Bauks, Pfarrer, &9L
Nr 5580

188 UOstpfarrer Günter Köhler, wurde bereıts 1 Februar 1946 eın vorläufiger, jederzeıt
widerruflicher pfarramtlicher Beschäftigungsauftrag für die Kirchengemeinde 1LU-
denscheid erteilt; Evangelisches Konsistorium Köhler. Ml[ünster], 1.2.1946

Bielefeld neu Lüdenscheid Nr $ dass uch 1948 dort atıg Wal,
ist entnehmen aus Verhandlungsniederschrift Kirchenleitung EKVW Bethel,

März 1948 TOP Bielefeld neu) Generalia 3()/ U b
Köhler War spater (vom 1.4.1950 an) als Studentenpfarrer der Universitäat
ünster tatıg; einen entsprechenden handschriftlichen Vermerk 1n: Evangelische
Kirche VO  D Wesgstfalen. Besetzung der Pfarrstellen nach dem Stande VO Januar
1949 |Berichtigt nach dem Stande VO 10.1949, 1.4.1950, 1.8.1950, 7.1951.| Anla-

ZU (semeinde- un Pfarralmanach. Münster 1949,
189 Hans Stein, Pfarrer 1ın Lüdenscheid ah 1951 (s Köllner, Gemeinde 14), W äal se1itens

des Landeskirchenamtes mıiıt Wirkung VO September 194 / eın jederzeıt
widerruflicher pfarramtlicher, Aaus Mitteln der Nothilfe für Ostpfarrer finanzıerter
Beschäftigungsauftrag für die Kirchengemeinde Lüdenscheid erteilt worden;
Evangelische Kirche VO Westfalen eın (in Königswusterhausen). Bielefeld,
3.9.1947 Bielefeld neu Lüdenscheid Nr

190 Günther Koch, Dozent, späater Professor der Pädagogischen ademıe uden-
scheids Bauks, Pfarrer, 264, Nr 3334

368



ErZänZunNgZ dem Artıkel (0/0)4) L1ic Günther Koch

„Konfessionelle Bezeic.  ungen der
Evanglelischen Kirche Westfalens”
(einzuschieben auf S{eite] unten

zwischen dritt- un! zweitletzte[r] Zeile).

Proflessor|] Lic IDr elilmann!?! TE1LLNC hat ın seinem 1m „Evangelischen
Westfalen 1933 veröffentlichten Auftfsatz die Union in einem wesentlich
deren 1C gesehen.1?? Zur Katechismusfrage el ort

„[Auch] Die chaffung eINES <Unionskatechismus> wurde ın OT1
gein/[,| hierbe1i trat eın olches Gewirre der verschiedenartigs-
ten un sich einander urchkreuzenden Ansichten hervor, ass keinle| Er-
tolg{e] erzielt werden konnte Man kam allmählich wieder 1ın die Alltags-
StIMMUNZ hineın, der die Eigenbrötler wieder mehr das Wort nahmen. 7u
der C  a  ng eINeESs <Unionsbekenntnisses> ist also| leiıder damals nıicht
gekommen. el eıle beriefen sich auf <die biblische Grundlage> ihrer
Stellung. “ 195 Die VO uns unterstrichenen Worte zeigen jedem Kenner der
wirklichen geschichtlichen Nn  icklung, w1e sehr l1er uNnsern westfälischen
Vätern, die den Unionskatechismus en, Unrecht geschieht. Es WarTr

weder „Alltagsstimmun:  4 och [„JEigenbrötelei”, sondern vielmehr die
1C aus der timmungsreligion VO 1817 den reformatorischen Be-
kenntnissen, wodurch Iutherischen un reformierten, ja weithiıin auch
uUuLNsTe unlerten (Gemeinden ebenden Väter sich VO der voreiligen chaf-
fung eiINeEeSs Unionskatechismus en 1essen voreilig, weil die amalige
Theologie mıiıt ihrem „Gewirre der verschiedenartigsten Ansichten“ für eın
olches Unternehmen durchaus ungerustet Wa  — Es ist er nicht Vel-

ntworten, sich dieser rage die nhaltbare Stellungnahme eilmanns
eiıgen machen: Dadurch wird VOT den Gemeinden eın völlig alsches Bild
der Lage erweckt. Der Vergleich mıiıt den andern rchen vorhandenen

191 Der spätere Präsident des Verwaltungsgerichts Oldenburg (Oldenburg) artın
Sellmann promovilerte mıit einer Arbeit über das rheinisch-westftfälische Kirchen-
verfassungsrecht; Sellmann, artın: Das Sonderrecht der Kirchenordnung für die
evangelischen (Gemeinden der Provınz Westfalen un! der Rheinprovinz VO
März 1835, festgesetzt auf rund des Kirchengesetzes VO November 1923
Göttingen 1928

192 Sellmann, |Martin] Die Antän der Unıion (1817) 1n Westfalen. Das Evangelische
Westfalen (1933) Nr 5/ Maı 1933; 901-92

193 /ıtat a.a.Q., 9 / 1mM 1Ta Ausgelassenes ist amnl gesetZT,; Sellmann hat keine
Kursivierung, sondern Sperrungen ADrR Hervorhebung VO  - Textbestandteilen C

die VO  . auf diese Weise hervorgehobenen Begriffe un! Satzteile Sind
hier dadurch kenntlich gemacht, dass S1e ın gesetzt S1ind.
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Unionskatechismen äfst uns heute LLUTE aIiur danken, ass Väter da-
mals für die Erhaltung und Wiederbelebung der beiden reformatorischen
Katechismen gesorgt aben; denn 1Ur der erneuten üpfung die
reformatorische Theologie ä{fst sich eine ärung des innerevangelischen
Gegensatzes erhotffen. Hıer ware auch och auf das Urteil hinzuweisen, das

Karl Bauer 1ın seiner Abhandlung „Aus der Geschichte der einisch-
Westfälischen Kirchenordnung”  4 1936, Sleite| 36) ber das Auftreten EV-
lerts194 bei den Verhandlungen ber die Unıion Weftter195 gefällt hat.196
Eylert atte ort ulnter| alnderem| erklärt: „Ihr grüsset un steht euch e1in-
ander be1l un! bleibet gyute Freunde Not un Tod; es vereinigt euch
und 1Ur die Religion sollte euch trennen?”197 Bauer sagte azu „Dass miıt
dieser Tirade zugleic eın vernichtendes Urteil ber die Reformation
aussprach, scheint dem Hofprediger nicht ZU Bewußtsein gekommen
sein. 198

194 Rulemann Friedrich lert, Pfarrer 1n Hamm Hofprediger In Potsdam
Bauks, J 125; Nr. 1587

193 Gemeint ist iıne zunächst projektierte, dann ber doch nicht realisierte Vereinigung
der lutherischen Kirchengemeinde Wetter-Dortf mıt der reformierten Kır-

196
chengemeinde Wetter-Freiheit 1n den Jahren nach 1820

Bauer, arl Aus der eschichte der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung
VO  . 1835 Miıt besonderer Berücksichtigung der Entwicklung 1ın Westfalen. Wıiıtten
1936

197 /ıitiert be1l Bauer eb
198 Ebd
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Anlage
Evangelische Kıirche VvVon Westfalen (Kirchenleitung) Presbyterien.
Bielefeld, Juni 1948

EPAFTUC: Bielefeld: üÜster aC 1948 UUVOTr wurden ImM prı 1948 die rund-
gedanken OCcCNMNSs In komprimierter Oorm veröffentlicht; 1INe drıtte Konfession?
Evangelısche Welt (1948) Nr S, prı 1948 18/-188

An dıie Presbyterıien
der Evangelischen Kırche UÜonNn Westfalen
Die ragze der konfessionellen Gliederung spielt In der Ordnung der Evangelischen
Kırche In Deutschlan PINE hedeutsame Unserer westfälischen Kırche ıst
dıese rage In besonderer Weıse aufgegeben. [Jer nachstehende Aufsatz UÜonNn Pfarrer
Lic Koch199 In T üdensche: kann UNSETES Erachtens ZUT sachlıchen Klärung dıeser
Erörterung beitragen. Wır hıtten deshalb dıe Presbyterien, diese Darstellung ZU

Gegenstand eINer eingehenden Besprechung und Beratung machen.

Koch

Konfessionelle Bezeichnungen in der Evangelischen Kirche Westfalens

Von Lic üunther och

Be]l der Befragung der Gemeinden ach dem Bekenntnisstand, der auch bei
der Handhabung der Wahlordnung eine spielt 3,1b),200 sind

199 Günther Koch, Dozent, spater Protessor der Pädagogischen ademıe Lüden-
scheid SE Bauks, Pfarrer, 264, Nr 3334

200 Ordnung für die Übertragung des Presbyteramtes der Evangelischen Kirche
VO  a} Westfalen un 1n der Evangelischen Kirche der Rheinprovinz. Vom kto-
ber 1946 ABI EKVW 194 / Nr 1 J September 1947 45-48; aa.©:; 46, dort

3,.1b: „[Das Presbyteramt kann LIUT olchen Gemeindegliedern übertragen werden,
welche| sich eiıner Unterredung mıiıt dem Vorsitzenden des Presbyteriums
bereit erklären, 1m der VUebertragung des Presbyteramtes be1i der Einführung
eın Amtsgelübde abzulegen, indem S1e auf die rage des Vorsitzenden des
FPresbyteriums ‚Gelobt VOT ott un dieser Gemeinde das Euch befohlene Amt
gehorsam dem OTrTte Gottes, gemäfs dem Bekenntnisstand dieser Gemeinde un
nach den Ordnungen der Kirche sorgfältig und treu verwalten? Gelobt L über
Lehre un! Ordnung dieser Gemeinde wachen|,| die Euch übertragenen
Dienste willig übernehmen un! gewissenhaft darauf achten, da{fß alles ehrbar
un ordentlich 1n der Gemeinde zugehe?‘ erklären: ‚Ich gelobe VOT (Gott!‘ In
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Schwierigkeiten aufgetaucht. einer „evangelisch-lutherischen” oder einer
„evangelisch-reformierten” Gemeinde ist der historische Bekenntnisstand
eindeutig. Hoffen WITF, da{fs die der Gemeinde befindlichen Be-
kenntnisschriften auch WIT.  1C 1m Sinn der Barmer Theologischen a
rung lebendig bezeugt werden! ber WI1e steht mıiıt den „unlerten“” C0
meinden? Es g1ibt der Mark Gemeinden, die als „rechtlich-uniert, iın Wirk-
1  el aber ZU großien Teil lutherisch geprägt” bezeichnet werden.

Diese Bezeichnung ä{8t sıch einem doppelten Sinne verstehen. kinmal
kann sich €e1 streng den hıstorischen Bekenntnisstand und sSe1INe
och 1mM gegenwärtigen en der Gemeinde vorhandenen objektiven
Merkmale handeln diesem Sinn sind der ege alle heute unlerten
Gemeinden „Jlutherisch geprägt”, die einst un dem beherrschenden
Einflu{fs der Wittenberger Reformation die Augsburgische Konfession
nahmen und eım SC der Union mıiıt eiıner wesentlich kleineren refor-
mierten Gemeinde kombiniert wurden. Unter olchen Umständen übernah-
INenNn nämlich uUuLNSseTEeN westfälischen Kirchengebiet die Gemeinden fast
immer Luthers kleinen Katechismus und eiINe Iutherische Gottesdienstord-
nung.”

TEeULNC sind den Unionsurkunden oft och andere Katechismen
der Rangor  ung VOT Luthers kleinem Katechismus benannt worden. Diese
Katechismen un Religionsbücher, w1e zl um] eispiel der Katechismus
VO ering (1780),201 VO Geist der Aufklärung durchsetzt. Die 1C-

formatorische re VO  - der Rechtfertigung des iünders War darin, VO  -

dem alschen UOptimismus des sich selbst und darum auch die Welt für gul
und gerechtfertigt haltenden Menschen des ahrhunderts entstellt WOI-

den Für die geistige Öhenlage der rationalistischen Katechismen ist die

dieser Unterredung ist der Bekenntnisstand der Gemeinde darzulégen. Dabei ist
auf die Theologische Erklärung der Ersten Bekenntnissynode der eutschen Fvan-
gelischen Kirche VO  z Barmen verwelsen un festzustellen, da{s s1e als eine
schriftgemäße, für den LDhenst der Kirche verbindliche Bezeugung der reformatori 1-
schen Bekenntnisse gegenüber Irrlehren unNnseTerTr eıt anerkannt ist  04

201 (Gemeint ist der Zuerst 1778 Breslau herausgegebene, bis 1829 schon LTE UL ufla-
SCH erreichende „Kurze Unterricht“ VO:  5 Daniel Heinrich ering; ering, Daniel
Heinrich: Kurzer Unterricht in der christlichen Lehre für Kinder beyder Evangeli-
schen Theile ‚W OtTe Auflage. Breslau 1783 Zu Problemen bei derngdes
Heringschen Katechismus 1mM Bereich der reformierten Generalsynode Jülich-Cleve-
Berg-Mar: 1790 eppe, Geschichte 228 Ihe 1834 Breslau erschienene
10. Auflage dieses Katechismus wurde dann VO der Westfälischen Pro-
vinzialsynode 1M Zuge ihrer Sichtung und Bewertung der 1mM Gebrauch befindli-
hen Katechismen 1LUF uıntier die „vorläufig geduldeten”, nicht ber ınter die „  s
nehmigten” gerechnet; eppe, Geschichte 4672 Zum Wirken er1ngs uch
Wolfes, Matthias: [Art.:] ering, Daniel Heinrich. In: BBKL Nordhausen 7007
5Sp 642-645
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rage des Schleswig-Holsteinischen Katechismus VO  a 1769202 bezeichnend
„Wünschen WIT nicht alle vergnügt un! froh sein?“ Es ist sehr bezeich-
nend, da{fs sich keins VO diesen Büchern 1m eDrau«cCc erhalten hat Geblie-
ben ist eın der Lutherische Kathechismus Ferner g1ıng 111a selbst
jener unionsfreudigen eıt nicht weıt, 1n den kombinierten (Gemeinden
eintftach den lutherischen un den reformierten Heidelberger Katechismus
nebeneinander gelten lassen. 1ne solche „Buchbinderunion” ist 1n West-
alen abgele. worden. ine kombinierte Gemeinde, die bei der Unıon den
Heidelberger Katechismus nıiıcht übernahm un! spater die rationalistischen
Lehrbücher wieder ausschied, da{s 11UL der Lutherische Katechismus üub-
rigblieb, ist also hinsic  IC der Benutzung des Katechismus als „Iutherisch
gepr: bezeichnen.

Wie steht muiıt der Agende? Unsere Agende ist VO  > dem preufßischen
Könıig Friedrich ılhelm 111 persönlich ausgearbeitet worden. er König
fand sich Zzuerst auf diesem Gebiet Sal nicht zurecht und machte dement-
sprechend liturgische Entwürfe, die stark zeitgebunden atTfe Dann aber
wandte er sich entschlossen der lutherischen un! damit auch der altchristli-
chen Iradition kın rtrag dieser Bemühungen ist die heutige „Erste
Form“ uUulLiseiel och befindlichen Preufsischen Agende.203 Der
Önig hat sich darüber sehr bemerkenswert HArZ VOT seiInNnem Tode ın einem
Tla den Kronprinzen folgendermafßen ausgesprochen:

urc. eine ugung fand ich selbst einer Landkirche die fast uUu1l-

bekannt gewordenen Agenden melıner egierungsvorfahren wieder
auf. Das Schriftgemäße, 7 das Altertümlich: un Ehrwürdige der-
selben SOWI1E die S1e begleitende Autorität der Reformatoren schienen
mM1r SaNzZ geeignet, die wechselnden liturgischen Ansichten und Vor-
schläge der neuesten eıt überwiegen. 204

TIC Foerster schreibt azu seinem Buch: „Die Entstehung der PreuMßsi-
schen Landeskirche“ 1907, Band, 56 „Dieser Trla rklärt auchFrage 1 des Schleswig-Holsteinischen Katechismus von 17692° bezeichnend:  „Wünschen wir nicht alle vergnügt und froh zu sein?“ Es ist sehr bezeich-  nend, daß sich keins von diesen Büchern im Gebrauch erhalten hat. Geblie-  ben ist allein der Lutherische Kathechismus [!]. Ferner ging man selbst zu  jener unionsfreudigen Zeit nicht so weit, in den kombinierten Gemeinden  einfach den lutherischen und den reformierten Heidelberger Katechismus  nebeneinander gelten zu lassen. Eine solche „Buchbinderunion” ist in West-  falen abgelehnt worden. Eine kombinierte Gemeinde, die bei der Union den  Heidelberger Katechismus nicht übernahm und später die rationalistischen  Lehrbücher wieder ausschied, so daß nur der Lutherische Katechismus üb-  rigblieb, ist also hinsichtlich der Benutzung des Katechismus als „Iutherisch  geprägt“ zu bezeichnen.  Wie steht es mit der Agende? Unsere Agende ist von dem preußischen  König Friedrich Wilhelm II. persönlich ausgearbeitet worden. Der König  fand sich zuerst auf diesem Gebiet gar nicht zurecht und machte dement-  sprechend liturgische Entwürfe, die stark zeitgebunden waren. Dann aber  wandte er sich entschlossen der lutherischen und damit auch der altchristli-  chen Tradition zu. Ein Ertrag dieser Bemühungen ist die heutige „Erste  Form“ unserer noch in Geltung befindlichen Preußischen Agende.2® Der  König hat sich darüber sehr bemerkenswert kurz vor seinem Tode in einem  Erlaß an den Kronprinzen folgendermaßen ausgesprochen:  „Durch eine Fügung fand ich selbst in einer Landkirche die fast un-  bekannt gewordenen Agenden meiner Regierungsvorfahren wieder  auf. Das Schriftgemäße, [/] das Altertümliche und Ehrwürdige der-  selben sowie die sie begleitende Autorität der Reformatoren schienen  mir ganz geeignet, die wechselnden liturgischen Ansichten und Vor-  schläge der neuesten Zeit zu überwiegen.“204  Erich Foerster schreibt dazu in seinem Buch: „Die Entstehung der Preußi-  schen Landeskirche“ 1907, 2. Band, S. 56: „Dieser Erlaß ... erklärt auch ...  202 Bezug genommen wird hier auf den (1858 in 100. Auflage erschienenen!) Katechis-  mus von Cramer, Johann Andreas: Kurzer Unterricht im Christenthum, zum rich-  tigen Verstande des kleinen Catechismus Lutheri. Auf Allerhöchsten Befehl zum  allgemeinen Gebrauche in den Schulen der Herzogthümer Schleswig und Holstein,  der Herrschaft Pinneberg, der Stadt Altona und der Grafschaft Ranzau verordnet.  Zweyte Auflage. Schleswig 1786. Ein Exemplar der ersten Auflage von 1769 war  mittels digitaler Recherche in deutschen Bibliotheken nicht nachweisbar  (Karlsruher Virtueller Katalog, 15.3.2009, 16:15).  203  204  Agende Landeskirche 1, S. 3-21.  Friedrich Wilhelm II. an den Kronprinzen (Friedrich Wilhelm IV.). O. O., ohne  Datierung [1840]. Auszugsweise abgedruckt in: Foerster, Erich: Die Entstehung der  Preußischen Landeskirche unter der Regierung König Friedrich Wilhelms des Drit-  ten nach den Quellen erzählt. Ein Beitrag zur Geschichte der Kirchenbildung im  deutschen Protestantismus. 2. Bd. Tübingen 1907. S. 55 f.; Zitat S. 55.  373202 ezug M  IN wird hier auf den 1n 100 Auflage erschienenen!) Katechis-

I1LUS VO:  - Cramer, Johann Andreas Kurzer Unterricht 1m Christenthum, ZU rich-
tigen Verstande des kleinen Catechismus Lutheri. Auf Allerhöchsten Befehl ZU

allgemeinen Gebrauche ın den Schulen der Herzogthümer Schleswig un! Holstein,
der Herrschaft Pinneberg, der Stadt Altona und der Grafschaft Kanzau verordnet.
Zweyte Auflage. Schleswig 1786 Fın Exemplar der ersten Auflage VO  m 1769 WarTr
muittels digitaler . Recherche eutschen Bibliotheken nicht nachweisbar
(Karlsruher Virtueller Katalog, 5.3.2009,

203 Agende Landeskirche 1: 271
Friedrich Wilhelm 111 den Kronprinzen (Friedrich Wilhelm O/ ohne
Datierung 1840] Auszugswelse abgedruckt 11 Foerster, Erich DIie Entstehung der
Preußfischen Landeskirche unter der Keglierung Könıg Friedrich Wilhelms des rıt-
ten nach den Quellen erzählt. Fın Beitrag ZUT Geschichte der Kirchenbildung 1m
deutschen Protestantismus. Tübingen 1907 bb E: 1Ta
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die aufßerordentliche Veränderung den liıturgischen Ansichten des Ön1gs
zwischen 1817 un! 1821 nämlich seinen NSCAIU die äaltere lutherische
aus vorreformatorischer eit stammende Gottesdiensttform. Die Liturgien
aus dem Jahre 1816205 un 1817206 zeıgen davon och eine Spur. 207

egen diese lutherische Agende VO: 1822208 ist dann VO  - dem reformier-
ten Domkirchenkollegium un! VO  - dem reformierten Superintendenten
Marot209 erın schärtster Protest eingelegt worden. Es TEeLNC
auch andere Kreise dem Protest beteiligt, weil das liturgische ec des
andesherrn schweren edenken unterlag, aber ebhaftesten widerspra-
chen die Reformierten, weil S1e ihre Gottesdienstform beibehalten wollten.
Der Wortführer 1M Streit WarTr der berühmte reformierte Theologe Daniel
Friedrich Schleiermacher.210 Über se1ine Bekämpfung der königlichen
Agende teilt T1C Foerster folgendes mıt

„Ihrer ehauptung, die Agende sSUummMe mıit Luthers Anordnung
überein, stellt die charfe These en  / S1€e sSEe1 katholischer als
das, W as Luther eigentlich gewollt habe, un S1Ee gehe nicht auf SE1-
I1E'  - egen weıter, sondern hinter ihm zurück. Wo würde jetzt die
rechten fortgeschrittenen Christen sehen, WE Cr aufstünde? en-
bar doch In der reformierten Gemeinde un denjenıgen lutherischen,

205 ıturgıe für die Hof- und Garnison-Gemeinde Potsdam un! für die arnıison-
Kirche 1n Berlin. Berlin 1816

206 Liturglie für die Armee. Berlin 1817
207 Foerster, Entstehung 2/
208 Kirchen-Agende für die Hof- un Domkirche 1n Berlin. Aufl Berlin 1822 Fkine

erste Auflage dieser Agende erschien Weihnachten 1821 (s Kirchenagende für
die Hof- und Domkirche erln. Weihnachten 1821 Berlin wurde ber TST
1mM Jahr 1822 weiıt verbreitet. Zur Druckgeschichte der sogenannten „Berliner Agen-
de Kampmann, Jürgen: [ )ie Einführung der Berliner Agende Westfalen. DDIie
Neuordnung des Vangelischen Gottesdienstes F Bielefgld 1991

209
eiträge Z Westfälischen Kirchengeschichte 164-169
Samuel Marot, Pfarrer 1n Berlin TEN arot, Samuel. In Allgemeine
Deutsche Biographie Leipz1g 1884 Sp 404-405 Zu arots Wirken als Freimau-
TeTr Schüller, Eduard: Bruder Samuel arot, der Sen1i10r der Maurereıl, Meiıster VOIN

StuL  Z der Loge Verschwiegenheit Miıt einem Facsimile Berlin 1866
210 dessen I  IV herausgegebenen Schriften: Pacificus Sincerus [Schleiermacher,

Daniel Friedrich Ernst| Ueber das liturgische Recht evangelischer Landesfürsten.
kın theologisches Bedenken. Öttingen 1824, SOWI1e ISchleiermacher, Daniel Fried-
rich Ernst| Gespräch zweler selbst überlegender C’hristen über die Schritft: Luther in
ezug auf die NEUE preufßische Agende. Fın etztes Wort oder eın erstes. Leipz1g
1827 Zu Schleiermachers Wirken 1n den kirchenpolitischen Auseinandersetzun-
SCH schon VOT dieser eıt Geck, Albrecht: Schleiermacher als Kirchenpolitiker.
I dhie Auseinandersetzungen die Reform der Kirchenverfassung 1ın Preußen
(1799—-1823). Bieleteld 1997 Unio unı C’onfessio 201[
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welche sich jener Form angenähert, keineswegs aber da, die eue

Agende regiert  !/1 (a.a.0 Band Z 157).211
Der Streit wurde schliefßlich dadurch beendet, da{fs der Ön1g bei seinNner Iu-
therisch bestimmten Agende 1€e! aber die Benutzung VO  5 Parallelformula-
ren gestattete, be1i der die VO  - den Reformierten als katholisch empfundenen
liturgischen Gesänge der Gemeinde (Responsorien) wegfielen. dieser
Form dann die Agende se1it 1829 auch für Westfalen Geltung.?12
Wenn L11IU. heute eıne unlierte Gemeinde nıcht jene VO Ön1g gestatteten
Parallelformulare, sondern die „Erste orm  44 der geltenden Agende benutzt,
mulfs ihr Gottesdienst als „lutherisch geprägt” bezeichnet werden.

Typisch sSind zl um] Bleispiel] die Paragraphen un: der Unijonsur-
un einer Gemeinde213 aus dem Jahre 1823

S Als uniert-evangelische Christen werden S1e ın der TIeEU E1 -

bauenden oroßen Kirche und hbis dahın, da{fs dieser Bau vollendet
seın wird, der Kirche der reformierten Gemeinde ıhren Gottesdienst
nach der hei der größeren Aalso lutherischen!] Gemeinde hısher üblich SC
WeEesSsENeEN Orm gemeinschaftlich begehen; e1 bis dahin, da{fs das
erwartende nNeUe Gesangbuch für alle evangelischen (Gjemeinden e1INn-
geführt seın wird, ZW arl das bisherige lutherische Gesangbuch
gebrauchen, jedoch werden die rediger möglichst darauf sehen, (e-
sange wählen, welche 1n beiden alten Gesangbüchern enthalten
sSind.214

Be1l dem Religionsunterricht, der Jugend der Kirche un in den
Pfarrhäusern wWwI1e iın den Schulen soll das bereıts eingeführte biblische
Lehrbuch unter dem 1te ‚Anleitung ZU wahren Christentum für
istenkinder’215 ferner gebraucht werden. Daneben kann aber un-

211 Foerster, Entstehung 2I 157 [ )as 1ta ist nicht völlig korrekt wiedergegeben:
„Ihrer Behauptung, die Agende stimme mıit Luthers Anordnungen überein, stellt
die scharte These entgegen, Ss1e se1 katholischer, als das, Was Luther eigentlich
gewollt habe, un: S1e gehe nicht auf seinem Wege weıter, sondern hinter ihn
rück. Wo würde jetz die rechten, fortgeschrittenen Christen sehen, WEenNll

aufstünde? Oftenbar doch in den reformierten Gemeinden un! denjen1ıgen lutheri-
schen, welche sich jener Oorm angenähert, keineswegs ber da, dıie MNEUE Agende

lert!“
20a
213

dazu Kampmann, Einführung, 435-450
/itiert wird 1m Folgenden nıiıcht aus der Unionsurkunde, sondern aus dem Vereılini-
gungsprotokoll der Reformierten und der Lutherischen Kirchengemeinde Lüden-
scheid; Vereinigungs-Protokoll. Verhandelt Lüdenscheid, den Maı 1823
Abgedruckt bei Kottmann, Chronik DL

214 Vereinigungs-Protokoll. Verhandelt Lüdenscheid, den Maı 1823 Abge-
215

druckt bei Rottmann, Chronik,
Hasenklever, Ferdinand:| Anleitung 7110 wahren Christenthum für Christenkin-

der ZU Gebrauch beym Unterricht in evangelischen Kirchen un Schulen. Aufl
Schwelm 1818 (Digital nachgewiesen 1n der Staatsbibliothek Berlin, Karlsruher
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bedenklich auch der eiıne Katechismus VO Luther und der He-
ring’sche Katechismus216 benutzt werden. 217

Der hıstorıische Bekenntnisstand einer rechtlich unlerten Gemeinde mıt uthe-
rischem Katechismus un! der „Ersten orm  CO des Gottesdienstes ach der
Preufsischen Agende ist also, WI1e historischer Überblick bewelst, als
„lutherisch gepr. erklären.

twas SAMNZ anderes aber ist ©S; ob auch das zezgenwärtıge konfessionelle
Selbstverständnis der Gemeinde diesem geschichtlich gewordenen Zustande
entpricht. Hıer kann erleben, da{fs trotz der aufgezeigten objektiven
Merkale die Bezeichnung „lutherisch gepr: Aaus subjektiven (Grün-
den eidenschaftlicher Protest eingelegt wird. Unsere Gemeinden In der
Mark wollen ZU größten Teil, WEe nicht gerade „unilert”, doch auf Je-
den Fall L11UT „evangelisch” se1n, nichts weıter. Es ware also falsch, ihnen die
Formel ‚”r  IC unılert, aber Iutherisch geprägt‘ oder: „Unmnert miıt VOT-

wiegend Iutherischem Charakte ihrer sachlichen Richtigkeit als offi-
zielle Selbstbezeichnung zumuten wollen, solange S1e azu nicht die
nötıge Freudigkeit besitzen.

Was WIT aber all denen, die ın diesen ingen mitreden wollen, zumuten
mussen, ist eiINne ernsthafte sachliche Beschäftigung muıt der rage der
konfessionellen Bezeichnungen der evangelischen Kirche Miıt „Parolen”
irgendwelcher Natur, miıt pastoralen Übereilungen oder SaC  C unbegrün-
deten Mehrheitsbeschlüssen der Presbyterien un 5Synoden ist gerade auf
diesem Gebiet ohl sehr jel Böses, aber nichts Giutes erreichen.

erhalb unNnseTes westftfälischen Kirchengebietes werden die ufgaben
für die Klärung der konfessionellen Bezeichnungen 1 1Nnzeltfa verschie-
den sSeın DIie konfessionell geschlossenen Kirchenkreise werden sich 1 be-
sonderen fragen en Was el lutherisches Bekenntnis bzw refor-
1ertes Bekenntnis heute? den unlerten Gebieten dagegen wird 11a

prüfen mussen, Was denn eigentlich unter „unliert” verstehen se1l 1Jar-
ber herrscht bei uUu11ls die orößste Unklarheit Sehr viele un:! aktive (6-
meindeglieder Sind nämlich dem katastrophalen Irrtum efangen, als ob
WIT heute 1in dem Sinn der preufßischen Regelung VO  5 1817 „uniert“ sSeın
könnten, und da{fs also die Unıion gewissermaisen eine abgemachte aC E1
1ele W1ssen vielleicht etwas davon, da{fs die Unıion und mıt ihr die infüh-

Virtueller Katalog 6.3.2009, Die Auflage (von dieses Katechismus
wurde VO der Westfälischen Provinzialsynode spater 1mM Zuge ihrer Sichtung und
eW! ertung der 1MmM Gebrauch befindlichen Katechismen unter die -zucht
genehmigten” gerechnet; eppe, Geschichte, 463

216 /7Z7um Katechismus VO:  = ering ben Anm. 190
217

druckt bei Kottmann, Chronik,
Vereinigungs-Protokoll. Verhandelt Lüdenscheid, den Maı 1823 Abge-
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run der / Agende mehr oder weniger auf einen staatlichen Eingriff hin
erfolgt ist. Und WITr en Ja mittlerweile alle gelernt, W as VO einem
Staatseingriff das innere en der Kirche halten ist.218 Immerhin kam
die mung der Gemeinden damals der Unıion gerade 1ım Westen weithin
entgegen. ber völlig unbekannt ist uUuniseTelN Gemeinden, da{fs die Preulfsi-
sche Unıion auch 1n Westfalen auf geistigen rundlagen beruht, die en
Erkenntnissen, die WIT dem Kirchenkamp der etzten Jahre CW OMNNEN
aben, geradezu entgegengesetzt sind, nämlich auf einer bewulsten Verwi-
schung er Bekenntnisunterschiede. „Bald erlag es der andrıngenden
Flut“ des Rationalismus (Rothert, Kirchengeschichte der Girafschaft Mark,
513).219 Da{fs „die (Gemeinde des lebendigen (jottes eın Pfeiler un! eiINne
Grundtfeste der ahrheit“ ist Timlotheus| 3.19); darauf en die gelS-
tigen Väter der Union In höchst ungenügender Weise geachtet. Fın klassı-
sches Dokument für ihre ist die enksc die der Aaus der Mark
stammende Preufsische Hotbischof Eylert220 2.9.1817 dem Ön1ig als
Vorlage für dıe Unionserklärung überreicht hat arınel

„Endlich MU: diese Conftessio el (Glaubensbekenntnis) abge-
fa{st se1n, da{fs S1e denen, welche dem rationalistischen (neologischen)
>System zugetan SINnd, ohne der ahrhe1 selbst etwas vergeben
sic!] eın Genüge tut un! auch ler glücklic 1ın der Wahl der ( @
danken und usdrücke das Verschiedenartige vereinıgt un allge-
meın einen gyuten INAaruc macht“221 !]

enige Tage spater wurde 1ın diesem (eiste in agen auf der gemeinsamen
agung der märkischen Synoden VO 16.-1585.9.158517 die Union vollzogen.222
„Jede Trennung ıng un 1ın der 1efe des Gefühls, und muiıt Iränen 1mM
Auge wurden die Unterschriften vollzogen” (Synodalprotokoll).22$ Der Ent-

218
219

Anspielung auf die nationalsozialistische Kirchenpolitik.
220

Rothert, Hugo: Kirchengeschichte der Girafschaft Mark. Gütersloh 1913 513
Rulemann Friedrich lert, Pfarrer 1ın Hamm 4—-1 Hofprediger in Potsdam

221
P  ‚p Bauks, r 1295 Nr 1587
Eylert Friedrich iılhelm LLL O; 22.9.1817 Auszugsweilse abgedruckt be]l
Foerster, Entstehung DE Das 1ta lautet korrekt „Endlich MUu: diese Conftes-
S10 tide] (Glaubensbekenntnis) abgefadft se1n, da{fs S1e denen, welche dem alt-
gläubigen (orthodoxen) und denen, welche dem rationalistischen (neologischen)Systeme zugetan sSind, ohne der Wahrheit selbst eIwas vergeben, eın Genüge tut
und uch hier glücklich 1n der Wahl der Gedanken und Ausdrücke das Ver-

2PD schiedenartige vereinigt und allgemeıin einen guten kindruck macht.  4&
Die Herstellung der chronologischen Verbindung zwischen beiden Vorgängen ist
talsch die 5Synodalfeier des 300jährigen Reformationsjubiläums fand 007 der Fer-
tigung des Entwurtfs für den Unionsaufruf Friedrich Wilhelms {1L durch KRulemann
Friedrich Eylert223 Noelle, Wiılhelm: Lutheraner und Reformierte 1n der Grafschaft Mark VO Westfäli-
schen Frieden bis Z.UT Union. Jahrbuch des ere1ns für Westfälische Kirchen-
geschichte (1936) 3-34, dort Z
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wurtf der Feier hatte vorher dem Kön1ig vorgelegen un! WarTr VO  - ihm
besonders belobigt worden (verglieiche] Dr iılhelm Noelle, al

EWl diese Männer VO den edelsten Absichten un Gemüts-
bewegungen bestimmt, un! irgendwie kommt auch ihnen das ec jeder
christlichen Einigungsbewegung zu Dennoch mMUussen WIT das
WarTr weiıthin doch deutschchristliche Theologie VOT hundert Jahren! Wohl
gyab damals w1ıe heute auch eın ernsthaftes erlangen gläubiger Christen
ach Überwindung der trennenden Schranken ar des Herrn. ber
gerade diese Kreise WITr erinnern 1Ur den TOMMeEN Gemeinschafts-
INa Baron VO  - Kottwitz,225 den mannhaften Beschützer der Altlutheraner,
oder die damals sehr einflufsreiche Herrnhuter Predigerkonferenz
standen der preufsischen Union kritisch gegenüber. S0 z um]
B{eispie. der reformierte Züricher Pfarrer eorg Gessner,226 der Dichter des
Liedes „Lobt froh den Herren, ihr jugendlichen Chöre”227 1n einem die
Herrnhuter ersammlung 1m Jahre 18518 gerichteten Schreiben die 1in
Preufisen 1817 beschlossene Union aus geistlichen Gründen ab Erheblicher
Widerstand er sich reformierterseits 1m Wuppertal, lutherischerseits
Minden-Ravensberg.

Weil dieser Sachverha entweder nicht bekannt ist oder übersehen wird,
verlauten viele Gespräche den Presbyterien ber die konfessionellen Be-
zeichnungen überaus unbefriedigend. Sind WIT unNnseTell Gemeinden
1mM Westen nicht schuldig, neben der e  ung eiInNnes die Bedeutung der

724 Ebd
225 Hans Ernst VO)  > Kottwitz (1757-1843) engagıerte sich 1n erheblichem Ma{i{se soz1al

zugunsten der Arbeiterschaft un! förderte die Erweckungsbewegung 1n Berlin,
Pommern un:! Schlesien; Kantzenbach, Baron VO]  - OTLWITZ un die
Erweckungsbewegung Schlesien, Berlin und Pommern. Briefwechsel. Ulm (Do-
nau) 1963 Schriftenreihe: Quellenhefte ZUT ostdeutschen unı osteuropäischen
Kirchengeschichte 11/421 Zu Kottwitz’ Lebenswe Rosenbaum, Hans-Udo:
|Art.:] Kottwitz, Hans Ernst, Baron V OI1. BBKL, Herzberg 1992 5Sp 560-566
uch Maser, eier: „Berathung der Armuth“”. Das soz1lale Wirken des Barons Hans
krnst VO  5 Kottwiıtz zwischen Aufklärun und Erweckungsbewegung 1ın Berlın und
Schlesien. Frankfurt (Maıin) 1991 Forschungen Z praktischen Theologıe
10], SOWI1e Maser, eter: Hans Ernst VO  a Kottwitz Studien ZUT Erweckungsbewe-

des frühen Jahrhunderts 1n Schlesien un« Berlin. Göttingen 1990 Kirche
1mM Osten/ Monographienreihe 21]

226 eorg essner WarTr se1it 1791 Diakonus, selit 1794 Pfarrer in Zürich (bis 1837)
297

autz, Friedrich iılhelm TE:]| Gessner, eOorg. BBKL Hamm 1990 Sp 2236
Evangelisches Gesangbuch. Ausgabe füır die Evangelische Kirche 1mM einland,

die Evangelische Kirche VO  - Westfalen, die Lippische Landeskirche, In (Gemein-
schaft mıiıt der Evangelisch-reformierten Kirche (Synode evangelisch-reformierter
Kirchen Bayern und Nordwestdeutschland), 1in Gebrauch uch 1ın den evangeli-
schen Kirchen 1mM Großherzogtum Luxemburg. Gütersloh /Bielefeld / Neukirchen-
Vluyn 1996 Nr 22
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Barmer Entscheidung abschwächenden un die geistliche Einheit er EeVall-

gelischen Christen leugnenden Kontfessionalismus auch en berichten,
da{fs die heute unhnhrende Theologie auf der inıe oder wlieder
stärker einer der beiden den reformatorischen Bekenntnishaltungen aus-

gerichtet ist?
„Es gehört eben mıiıt den neuprotestantischen Irrtümern, da{fs
das, W as WITr hier konfessionelle a  g MNECIL, jedenfalls inner-
halb der evangelischen Kirche überhaupt nicht gebe. Wır können
nicht ebenso gut anglikanische, lutherische un:! reformierte, sondern
WITr können LLUTI reformierte ogmatı treiben.“ ar ar Kirchlıi-
che Dogmatik, 1; 2 23 928).228

Wır mMmussen uUunNseTeEeN Gemeinden also ALLZ klar Wır ekämpfen
den selbstsicheren Konfessionalismus nicht UrcCc eiıINe unlierte Selbstrecht-
fertigung. Union ist nicht eine acC des un! des Wünschens, SsM1-

dern des Gebetes un! der Arbeit. Wır en heute die Versiumnisse der
Väter nachzuholen In diesem Sinne hat gerade die ekennende Kirche mi1t-
ten 1M schärfsten Kirchenkamp auf der ynode Maı 1937 die
konfessionelle rage ihrem eigenen Anlıegen gemacht Arbeiten WITr LLU)  -

wirklich der konfessionellen Klärung, werden aufßer der Abendmahls-
lehre, die WIT 1ım en dieser Darstellung nıcht eNnande können, für
den Unierten VOT em Zwel TODIeme auftauchen.

Zum ersten werden die Unierten erkennen mussen, da{fs S1e jedenfalls
ach den ausdrücklichen Bestimmungen der preußischen Union nicht das
sind, wofür S1E sich me1lst halten, S1e sSind nämlich keine drıtte Konfession. Als

elIms VO März 18502:**
Beweils zıtleren WIT LUr die abschliefßende I(abinettsorder Friedrich Wil-

„Sowohl ach den erwähnten Erlassen desBarmer Entscheidung abschwächenden und die geistliche Einheit aller evan-  gelischen Christen leugnenden Konfessionalismus auch offen zu berichten,  daß die heute führende Theologie auf der ganzen Linie so oder so wieder  stärker an einer der beiden den reformatorischen Bekenntnishaltungen aus-  gerichtet ist?  „Es gehört eben mit zu den neuprotestantischen Irrtümern, daß es  das, was wir hier konfessionelle Haltung nennen, jedenfalls inner-  halb der evangelischen Kirche überhaupt nicht gebe. Wir können  nicht ebenso gut anglikanische, lutherische und reformierte, sondern  wir können nur reformierte Dogmatik treiben.“ (Karl Barth, Kirchli-  che Dogmatik, 1, 2, 8 23, S. 928).228  Wir müssen es unseren Gemeinden also ganz klar sagen: Wir bekämpfen  den selbstsicheren Konfessionalismus nicht durch eine unierte Selbstrecht-  fertigung. Union ist nicht eine Sache des Gefühls und des Wünschens, son-  dern des Gebetes und der Arbeit. Wir haben heute die Versäumnisse der  Väter nachzuholen. In diesem Sinne hat gerade die Bekennende Kirche mit-  ten im schärfsten Kirchenkampf auf der Synode zu Halle im Mai 1937 die  konfessionelle Frage zu ihrem eigenen Anliegen gemacht. Arbeiten wir nun  wirklich an der konfessionellen Klärung, so werden außer der Abendmahls-  lehre, die wir im Rahmen dieser Darstellung nicht behandeln können, für  den Unierten vor allem zwei Probleme auftauchen.  Zum ersten werden die Unierten erkennen müssen, daß sie jedenfalls  nach den ausdrücklichen Bestimmungen der preußischen Union nicht das  sind, wofür sie sich meist halten, sie sind nämlich keine dritte Konfession. Als  helms IV. vom 6. März 1852:**  Beweis zitieren wir nur die abschließende I(abinettsorc_:ler Friedrich Wil-  „Sowohl nach den erwähnten Erlassen des ... Königs, als auch nach  oft wiederholten Äußerungen desselben gegen mich, steht unzweifel-  haft fest, daß die Union nach seinen Absichten nicht den Übergang  der einen Konfession zur anderen und noch viel weniger die Bildung  eines neuen dritten Bekenntnisses herbeiführen sollte, wohl aber aus  dem Verlangen hervorgegangen ist, die traurigen Schranken, welche  damals die Vereinigung von Mitgliedern beider Konfessionen am Ti-  sche des Herrn gegenseitig verboten, für alle diejenigen aufzuheben,  welche sich im le_bendigen Gefühl ihrer Gemeinschaft in Christo nach  228  Barth, Karl: Die kirchliche Dogmatik. Bd. 1. Die Lehre vom Wort Gottes. Prolego-  mena zur kirchlichen Dogmatik. Halbbd. 2. Zollikon 1938. S. 928.  eÖnı1gs, als auch ach
oft wiederholten Außerungen desselben mich, steht unzweiftel-
haft fest, da{fs die Union ach selinen Absichten nıiıcht den Übergang
der einen Konfession Z anderen un! och 1el weniger die Bildung
eines dritten Bekenntnisses herbeiführen ollte, ohl aber Aaus
dem erlangen hervorgegangen ist, die traurıgen Schranken, welche
damals die Vereinigung VO Mitgliedern beider Konfessionen T
sche des Herrn gegenseılt1g verboten, für alle diejenigen aufzuheben,
welche sich 1M lebendigen Gefühl ihrer Gemeinschaft ın Christo ach

228 Barth, ar! Die kirchliche Dogmatik. Die Lehre VO Wort Gottes. Prolego-
INnena Z kirchlichen Dogmatik. albbd. Zollikon 1938 928
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dieser Ge-[ / |meinschaft sehnten, un el Bekenntnisse einer
evangelischen Landeskirche vereinigen.“ 229

er entstanden ohl unılierte Gemeinden, aber 1Dt ın unNnseTrTer Westfäli-
schen IC bis heute och keıin unıiertes Bekenntnis, sondern L1LIUTr die allge-
melıne Erklärung, da{fs- sich dem (Gemeinsamen der reformatorischen
Bekenntnisse halten WO 1{1 der einisch-Westfälischen Kirchenord-
nung) „230 Was das aber z um ] B[eispiel] für die Tre VO eiligen end-
ahl bedeutet, bleibt 1mM Dunkeln un! der persönlichen Erkenntnis des Pas-
tOrS überlassen. Hıiıer MUu also gearbeitet werden, un bleibt abei, da{fs
auch die unlıerten Gemeinden, eben weil S1€e selbst keine drıtte Konfession
sind, ach WI1e VOT den reformatorischen Bekenntnisschriften 1MmM Verhältnis
ihrer besonderen Ausprägun; verpflichtet bleiben, bis WIrklıc eINe echte
Bekenntnisunion, die uns Gottes eiliger Geist schenken mOge, zustandege-
kommen ist.

einer rechtlich unlerten, aber Z großen Teil lutherisch gepragten
(Gemeinde ehbht also das lutherische Bekenntnis unbeschadet der den Refor-
mierten zustehenden geistlichen Rechte einstweilen vorherrschend fort, frei-
ich ohne die Möglichkeit, €e1 das gegenseıtige Verhältnis 1ın kleinlicher
Weise rein rechnerisch bestimmen. Geistliche Dinge mMussen geistlich SC-
richtet werden. Großfzügigkeit einerseits, Gewissenhaftigkeit andererseits
gehören einer rechten Erfassung der Union ın uUuNsTeTr F Niemals
dürfen WITr die uns ın Barmen 1934231 geschenkte geistliche Einheit, die weiıt
mehr als eiINe kirchenpolitische Union WAar, wieder aufgeben. Daran ist der
Konfessionalismus kräftig erinnern. ber auch der Weg der Bekennen-
den Kirche VO Barmen ach ist als rechtmäfsig erkennen.

229 Friedrich Wilhelm den Evangelischen Ober-Kirchenrath. Charlottenburg,
6.3.1852 Faksimile-Abdruck einer zeitgenössischen Abschrift 17 Elliger, Kirche
209-211; dort 209 uch die Edition bei Nachtigall, Auseinandersetzungen,
Beilage 4, 407

230 ezug S  IX iıst auf 1{1 der der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung VOIN
1835 vorangestellten Bekenntnisparagraphen VO  a 1855; Ihümmel, Kirchenrecht

231
{ 1: lext siehe ben Anm.
(emeint ist die TSte Tagung der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen
Kirche 1n Wuppertal-Barmen, 29.-31.5.1934; dazu den alsbald danach publizier-
ten Bericht über den Verlauf der Synode: Immer, arl Hg.) Bekenntnissynode der
Deutschen Evangelischen Kirche. Barmen 1934 orträge und Entschliessungen. Im
Auftrage des Bruderrates der Bekenntnissynode hg Wuppertal-Barmen [1934]
Vgl uch Immer, arl (Hg.) [ )ie Kırche VOT ihrem Kichter. Biblische Zeugnisse auf
der ekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche Wuppertal-Barmen
1934 Im Auftrage des Bruderrates der Bekenntnissynode hg Wuppertal-Barmen

1934]
232 Bezug al  IN ıst auf die Tagung der Bekenntnissynode der Evangelischen

Kirche der altpreufsischen Union In Halle Saale) 1937; dazu Niemöller, Gerhard:
Die Synode 1937 Ihie zweiıte Tagung der vierten Bekenntnissynode der
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Demgemäßs mufs auch der historische Bekenntnisstand sorgfältig beachtet
werden. iıner bekenntnismäfßigen Neugestaltung VO der Schrift her ist
damıt nicht gewehrt. ber ist doch geradezu davor eın for-
muhertes Unionsbekenntnis rasch machen wollen FEin echtes Unionsbe-
kenntnıiıs müßte Ja WITrkKlıc den Gegensatz der lutherischen un! reformier-
ten Abendmahlslehre nicht LLUT gefühlsmäßsig, sondern urc eine geme1ln-
Samne eue Schrifterkenntnis pOSI1t1V überwinden. Geschieht das nicht,
entsteht keine Unıion, sondern eiıne Disunion, un die protestantische Zer-
splitterung ist LLUT eiINe eUe Unionsabart vermehrt***.

Damıut äng 1U  D ZU anderen auch die rage der Gottesdienstordnung
CNS ell. War ist ach dem Artikel der Augsburgischen
Konfession „nicht not wahrer inigkeit der christlichen Kirche, da{fs
allenthalben gleichförmige Zeremonlien VOI den Menschen eingesetzt SC
halten werden ” .233 ber deshalb ist doch unbestreitbar, da{fs die (jottes-
dienstordnungen unbeschadet er möglichen Mannigfaltigkeit bekenntnis-
bestimmt sind. Der cNrıstlıche Gottesdienst ist 1U  - einmal seiner ber die
Synagoge hin-ausgehenden rundoranung VO Abendmahl her entworten.
Deshalb MUu: die Feier des Gottesdienstes dem Verständnis des eiligen
Abendmahls ANSEMESSEN se1n, un ist WITKI1C eın historischer Zufall,
da{fß sich die lutherische un reformierte Gottesdienstordnung verschieden
gestaltet un entwickelt hat Der ungenügenden Würdigung dieser Tatsache
widersprach der Bruderrat der Bekennenden Kirche Westfalens, WE 1in
SeINer bekannten rklärung VO ugus 1945 nicht LUr den alschen Kon-
fessionalismus, sondern auch den alschen Unionismus blehnte, „der den
Anspruch der lutherischen un! reformierten Bekenntnisschriften auf eine
entsprechende UOrdnung des Gottesdienstes, des Unterrichtes, der (Irdination
un: Visitation nicht ernst nımm t. 234

Wenn 11UI1 der 1ın den etzten Jahren aufgekommenen liturgischen
Bewegung Christen verschiedener konfessioneller erKun: posıtıven Anteil
nehmen, ist 1eSs nicht ohne Verheifßung. Denn da 1U einmal eın Sachzu-
sammenhang zwischen (Gottesdienst un Abendmahl besteht, könnte VO  -
einer liturgischen Annäherung auch auf das theologische Verständnis des
Abendmahls eın IC fallen 50 hat die Liturglie für die Unionsfrage
eiINe starke edeutung, gerade dann, WE- sich nicht miıt „Parallelfor-

Evangelischen Kirche der altpreufßischen Union. ext Dokumente Berichte.
Göttingen 1963 Arbeiten Z.UT eschichte des Kirchenkampftes 11]

233 /itat al  N Confessio Augustana, Artikel VIL ILhe Bekenntnisschriften der CVaANSE-lisch-lutherischen Kirche. Herausgegeben 1ım Gedenkjahr der AugsburgischenKontftession 1930 Aufl Göttingen 1998 61

konnte nicht ermuittelt werden.
Auf welche Erklärung des Westfälischen Bruderrats hier ezug C  IX wird,
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mularen“ behilft, sondern bei er Freiheit VO  - zeremonieller Gesetzlich-
eit unermüdlich ach dem Wesen des einen christlichen Gottesdienstes
un! damit ach dem eiInen Abendmahl un ach der einen Kirche rag und

diesen Fragen geistlich ebt Deshalb hat die Bezeichnung „Jutherische
Liturgie” allerdings LLUT einen historisch begrenzten Wert, un InNan kann

Anlehnung e1n Wort VO Prof. arl Schumann2®> 1Ur hoffen, da{fs
auf dem Gebiet des Gottesdienstes dem neugeschenkten en en (SE-
meinden Wachstums- un! Bewegungsfreiheit ohne „konfessionelle” Eng-
herzigkeit ZeW wird.

Der gegenwärtige an der Unionsfrage ä{18st sich also ohl —

menfassen, da{fs jeder Partner eın unaufgebbares Anliegen vertreten hat
DiIie Konfesstonellen betonen die otwendigkeit einer schriftgemäfßen und 1mMm
ftormulierten Bekenntnis ihren Niederschlag iındenden Lehre, die Unierten
legen auf das entschlossene Festhalten der Einheit der evangelischen
Christe:  el den entscheidenden Wert. Keıiner der Beteiligten hat bislang
1 Anliegen VOo. eriIullen können, un deshalb ist auch niemand sich
selbst gerechtfertigt. Wır mMuUsSsen mıiıt der och ungelösten konfessionellen
rage voreinander aushalten, miteinander arbeiten un füreinander beten

Die Behauptung VO! rof. Lic. Sellmann (Ev[an]gl[e]llisches] Westfalen
Jan der Girafschaft Mark ist lutherisches und reformiertes Bekenntnis

gemischt, WE uch der reformierte Bestandteil der Gröfße nach etwas
rücktritt” ‚256 ist historisch falsch. Demgegenüber spricht Dr Wilhelm Noelle
miıt Recht VO]  5 der ursprünglich „überwiegend Iutherischen Grafschaft Mark”“
ahrbuch des Vereins für westftfälische Kirchengeschichte ahrg[lang 1936

235 Friedrich arl Schumann (1886—1960), Professor für 5Systematische Theologie 1n
Halle (Saale), 1945 entlassen; ab 19458 eitete die Evangelische Forschungsaka-
demie Christophorusstift Hemer; 1951 wurde ZHonorarprofessor der Uni-
versıtat ÜUunster ernannt, und VO  - 1955 bekleidete dort das Amt eines Trdi-
Nnarıus für Systematische Theologie. Deutsche Biographische Enzyklo die
überarbeitete und erweıterte Aufl Schlumberger Thiersch. München 2008

206 Zur Würdigung der akademischen Tätigkeit Schumanns uch Rengstorf,
arl Heinrich: Friedrich arl Schumann als Lehrer der Kirche. ede be1 der Ge-
denkfeier der Evangelisch-T’heologischen Fakultät der Wesgstf. Wilhelms-Universität
In üunster Juni 1961 |Sonderdruck.] Berlin u a.| 1971 Schumann hat sich
uch der Diskussion die rage des Bekenntnisbindung 1m Zuge der
Diskussion über ine NEUE rundordnung für die Evangelische Kirche der Union
beteiligt un! Oorschlag gebracht, eıne vorrangıge Bindung der westfälischen
Provinzialkirche die Iutherischen Landeskirchen Deutschland ZuU Ausdruck

bringen; das War ber nicht konsensfähig. dazu Danielsmeyer, ekenntinısS-
stand, 1583

236 Der Autfsatz ist falsch 1n das Jahr 1934 datiert; erschien bereits 1933; ann,
Anfänge; das 1ta dort
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3;257 desglleichen] Ewald Dresbach: „Die verhältnismäßig kleinen refor-
mierten Kirchspiele der Gratschaft Mark f (a.a.0 81.1/39 Jahrglang]
937/38 109).238 Der tatsächliche Einfluss der Reformierten steigerte sich
allerdings, wWwI1e Noelle richtig hervorhebt,? nach der Übernahme der Keglie-
rung durch die Hohenzollern beträchtlich.

Es ist natürlich schlimm, dass ich ine königliche Kabinettsorder und
nıicht eın kirchliches Dokument handelt. Immerhin ist uch die Augsburgi-
che Konfession VO! Fürsten und Magıistraten unterschrieben. Eın
2.7/.1853 CrSHANSCHECI welılterer rlass240 beruhigte die Befürchtung solcher
Kreise, die ine Zerschlagung der Union kommen sahen. Die gesetzliche und
grundsätzlicheedes Erlasses VO 6.3.1852,4<41 dessen orofße Bedeutung
heute wieder e  - erkennen ist, wurde dadurch wohl In ihrer kirchenpoliti-
schen Auswirkung gemildert, ber nicht etwa aufgehoben.

A Nicht berücksichtigt sind 1ın dieser Arbeit die im Jahrhundert e  s C
gründeten evangelischen Gemeinden. Ihre Stellung innerhalb der Union wird
sich uınter Beachtung VO!] Katechismus und Gottesdienstform ehesten C1I-

kennen lassen, WE der Bekenntnisstand der S1e umgebenden alteren unlierten
Gemeinden deutlich geworden ist.

237 Noelle, Lutheraner,
238 Dresbach, Ewald Zur Geschichte der Entstehung und Entwicklung des

Kirchenkreises Lüdenscheid nebst ınem Verzeichnis der Geistlichen. Jahrbuch des
ereins für Westfälische Kirchengeschichte (1937 / 1938), 101-173; dort

239
109
oelle, Lutheraner,

240 Ediert be1 Nachtigall, Auseinandersetzungen, Beilage 16, 454 Friedrich Wiıl-
helm stellte klar „Insbesondere ber MU: auf das Gewissenhafteste darüber
gewacht werden, da{fs nicht durch Confessionelle Sonderbestrebungen die Ordnung

241
der Kirche untergraben werde Vgl dazu uch Elliger, Kirche 81
Friedrich Wilhelm den Evangelischen Ober-Kirchenrath. Charlottenburg,
6.3.1852 Faksimile-Abdruck einer zeitgenössiıschen Abschrift 177} Elliger, Kirche
209-211; dort 209 uch Nachtigall, Auseinandersetzungen, Beilage 4, 407
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